
 

 

Bebauungsplan Maute-Areal  

Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 

09.10.2023  10.11.2023 



 

 

Der Gemeinderat der Gemeinde Bisingen hat in seiner öffentlichen Sitzung am 12.09.2023 die 

- Bestimmungen des 

Baugesetzbuches (BauGB) beschlossen. 
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Maute-Areal

Gemeinde Bisingen
Landkreis Zollernalbkreis

Teil A Bauplanungsrechtliche Festsetzungen Textteil

2414, 2414/7, 2424, 2425, 2426/6 und 2391 treten durch die folgenden Festsetzungen außer 
Kraft.

Als Rechtsgrundlagen kommen zur Anwendung:

Gesetze:

Baugesetzbuch (BauGB)
In der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 12. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 184) geändert worden ist.

Rechtsverordnungen:

Baunutzungsverordnung (BauNVO)
In der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), die zuletzt 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert worden ist.

Planzeichenverordnung (PlanZV)
Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts 
(Planzeichenverordnung PlanZV) in der Fassung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 
58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert 
worden ist.

Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO)
In der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. S. 582, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 4 
des Gesetzes vom 27. Juni 2023 (GBl. S. 229, 231).

In Ergänzung der Planzeichnung wird Folgendes festgesetzt:

1. Geltungsbereich
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Die Grenzen des räumlichen Geltungsbereichs sind in der Planzeichnung des 
Bebauungsplans (Lageplan M 1:500) schwarz gestrichelt dargestellt. 
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2. Art der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1-15 BauNVO)

Entsprechend den Eintragungen in der Planzeichnung.

Allgemeines Wohngebiet, WA1 bis 5
(§ 4 BauNVO i.V.m. §1 Abs. 5,  6 BauNVO) 

Allgemeine Wohngebiete dienen vorwiegend dem Wohnen.

Zulässig sind:
Wohngebäude (§ 4 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO)
Die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und 
Speisewirtschaften sowie nicht störenden Handwerksbetriebe (§ 4 
Abs. 2 Nr. 2 BauNVO)
Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und 
sportliche Zwecke (§ 4 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO)
Betriebe des Beherbergungsgewerbes (§ 4 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO) 
Sonstige nicht störende Gewerbebetriebe (§ 4 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO)
Anlagen für Verwaltungen (§ 4 Abs. 3 Nr. 3 BauNVO)

Nicht zulässig sind: 
Gemäß § 1 Abs. 5 und 6 BauNVO

Gartenbaubetriebe (§ 4 Abs. 3 Nr. 4 BauNVO)
Tankstellen (§ 4 Abs. 3 Nr. 5 BauNVO)

Sonstige Ausnahmen gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO sind nicht Bestandteil des 
Bebauungsplans und damit nicht zulässig (§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO).

Urbane Gebiete, MU 1 und 2
(§ 6a BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 5, 6 BauNVO)

Urbane Gebiete dienen dem Wohnen und der Unterbringung von 
Gewerbebetrieben und sozialen, kulturellen und anderen Einrichtungen, die 
die Wohnnutzung nicht wesentlich stören. Die Nutzungsmischung muss nicht 
gleichgewichtig sein. 

Zulässig sind:
Wohngebäude (§ 6a Abs. 2 Nr. 1)
Geschäfts- und Bürogebäude (§ 6a Abs. 2 Nr. 2)
Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie 
Betriebe des Beherbergungsgewerbes (§ 6a Abs. 2 Nr. 3)
Sonstige Gewerbebetriebe (§ 6a Abs. 2 Nr. 4)
Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, 
gesundheitliche und sportliche Zwecke (§ 6a Abs. 2 Nr. 5)
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Nicht zulässig sind:
Gemäß § 1 Abs. 5 und 6 BauNVO

Vergnügungsstätten (§ 6a Abs. 3 Nr. 1)
Tankstellen (§ 6a Abs. 3 Nr. 2 BauNVO)

Ausnahmen gemäß § 6a Abs. 3 BauNVO sind nicht Bestandteil des 
Bebauungsplans und damit nicht zulässig (§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO).

3. Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 23 BauNVO)
Es gelten die Eintragungen in der Planzeichnung zu:

Maximal zulässige Gebäudehöhe (GH) 
Maximale Traufhöhe (TH)
Maximale Firsthöhe (FH)
Anzahl an Vollgeschossen
Maximal zulässige Grundflächenzahl (GRZ)

4. Grundflächenzahl
(GRZ, § 19 BauNVO)

Es gelten die Eintragungen in der Planzeichnung.

Die festgesetzte GRZ im WA 2 darf durch Anlagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 3 
BauNVO sowie unterirdische Abstellräume, Technikräume, 
Fahrradabstellanlagen und sonstige Nebenräume bis zu einer GRZ von 0,8 
überschritten werden. (§ 19 Abs. 4 Satz 3 i.V.m. § 17 Abs. 2 BauNVO)

5. Höhenlage der baulichen Anlagen
(§ 9 Abs. 3 BauGB, § 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO)

a. Die Bezugshöhe in MU 1, 2 und WA 1, 2, 3 und 4 ist die festgesetzte 
Erdgeschossfußbodenhöhe (EFH).

Es gelten die Eintragungen der Erdgeschossfußbodenhöhe (EFH) in der 
Planzeichnung.

b. In den Bereichen des WA 1 ohne festgesetzte EFH und dem  Gebiet WA 5 
wird die EFH wie folgt ermittelt:
Die EFH ist der sich in Verlängerung der Mitte des geplanten 
Hauptgebäudes mit der angrenzenden öffentlichen Verkehrsfläche 
ergebende Schnittpunkt. Sofern ein Grundstück an mehr als eine 
öffentliche Verkehrsfläche angrenzt, ist der sich in der Verlängerung der 
Mitte des Hauptgebäudes ergebende höher gelegene Punkt maßgebend.
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c. Die EFH darf um höchstens 0,20 m überschritten werden. 
Ausnahmeregelungen können mit der Gemeinde vereinbart werden, sofern 
diese unvorhersehbare Änderungen der Rahmenbedingungen erfordern.

6. Höhe baulicher Anlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1, § 18 BauNVO)

a. Die Höhe der baulichen Anlagen ist festgelegt durch die Angabe der 
maximal zulässigen Gebäudehöhe (GH) sowie durch die maximal zulässige 
Traufhöhe (TH) und Firsthöhe (FH), bezogen auf die EFH.

Entsprechend den Eintragungen in der Planzeichnung werden im WA 1, 2, 
3 und 5 sowie MU 2 First- und Traufhöhen festgesetzt. Im WA 4 sowie im 
MU 1 werden Gebäudehöhen festgesetzt.

b. Die in der Planzeichnung des Bebauungsplans eingetragene maximal 
zulässige Gebäudehöhe (GH) darf bei Gebäuden mit Flachdach mit 
Solaranlagen und betriebsbedingten Aufbauten (wie z. B. 
Aufzugsüberfahrten, Lüftungsanlagen) maximal 1,00 m überschritten 
werden, sofern die Einrichtungen um mindestens 1,50 m von allen 
Außenwänden zurückversetzt sind.

c. Die Höhe der baulichen Anlagen entsprechend Planeinschrieb (GH) 
bemisst sich bei Flachdächern zwischen der festgesetzten Bezugshöhe 
und dem Punkt an dem das Gebäude am höchsten in Erscheinung tritt.

d. Die Höhe der baulichen Anlagen entsprechend Planeinschrieb für die 
maximal zulässige Traufhöhe (TH) bemisst sich zwischen der festgesetzten 
Bezugshöhe und der Unterkante der Dachkonstruktion.

Die Traufhöhe ist auf mindestens 2/3 der jeweiligen Trauflänge einzuhalten. 
Sie darf auf 1/3 der jeweiligen Trauflänge um maximal 2,00 m überschritten 
werden.

e. Die Höhe der baulichen Anlagen entsprechend Planeinschrieb für die 
maximal zulässige Firsthöhe (FH) bemisst sich zwischen der festgesetzten 
Bezugshöhe und der Oberkante First. 

7. Bauweise 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO)

Entsprechend den Eintragungen in der Planzeichnung und der 
Nutzungsschablone gilt: 

o: offene Bauweise (§ 22 Abs. 1 und 2 BauNVO). 

g: geschlossene Bauweise (§ 22 Abs. 1 und 3 BauNVO). Innerhalb der 
überbaubaren Grundstücksflächen (Baufenster) muss an die 



Gemeinde Bisingen, Landkreis Zollernalbkreis 01.08.2023
Maute-Areal Textteil und örtliche Bauvorschriften               Vorentwurf

citiplan GmbH
Seite 6 von 24

Grundstücksgrenzen gebaut werden. Die Länge der Hausformen wird nicht 
beschränkt.

a: abweichende Bauweise (§ 22 Abs. 1 und 4 BauNVO), welche wie folgt 
festgesetzt wird: Es gelten dieselben Festsetzungen einer offenen Bauweise 
(§ 22 Abs. 1 und 2 BauNVO) mit dem Zusatz, dass auf die Grundstücksgrenze 
gebaut werden muss, sofern es die überbaubare Grundstücksfläche zulässt.

8. Überbaubare Grundstücksfläche 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO)

a. Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch die Festsetzung von 
Baugrenzen und Baulinien entsprechend der Planzeichnung des 
Bebauungsplans bestimmt.

b. Im Erdgeschoss und im obersten Geschoss dürfen Vorbauten (wie z.B. 
Wände, Erker, Balkone, Tür- und Fenstervorbauten, etc.) die Baugrenzen 
und Baulinien nicht überschreiten. 

In dazwischenliegenden Geschossen dürfen in Richtung öffentlicher 
Verkehrsflächen Baulinien und Baugrenzen nur durch Balkone und Erker 
bis zu einer maximalen Tiefe von 1,50 m überschritten werden. 

An den von öffentlichen Verkehrsflächen abgewandten Fassadenseiten 
dürfen in den dazwischenliegenden Geschossen Baugrenzen durch offene 
Balkone und Erker bis zu einer maximalen Tiefe von 2,00 m überschritten 
werden.

c. Vorbauten (wie z.B. Wände, Erker, Balkone, Tür- und Fenstervorbauten, 
etc.), von an die Verkehrsfläche mit der besonderen Zweckbestimmung

angrenzenden Gebäuden, dürfen die Baugrenzen und 
Baulinien nicht überschreiten. Hiervon ausgenommen sind an den 
Wohnweg angrenzende Fassadenseiten.

9. Stellung der baulichen Anlagen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

a. Maßgebend sind die Eintragungen in der Planzeichnung des 
Bebauungsplans. 

b. Die Eintragungen gelten für das Hauptgebäude.
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10. Nebenanlagen, Tiefgaragen, Stellplätze, Garagen und Carports
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 12 und 14 BauNVO)

a. Oberirdische Nebenanlagen (wie Carports, Garagen, offene Stellplätze und 
Mülleinhausungen) sind mit Ausnahme von Wegen, Terrassen, 
Spielplätzen, Pergolen und Treppenabgängen zur Tiefgarage nur innerhalb 
der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig. 

b. Tiefgaragen sind nur in den hierfür ausgewiesenen Bereichen zulässig. 

c. Tiefgarageneinfahrten und -ausfahrten sind nur innerhalb der in der 
Planzeichnung eingetragenen Bereiche für Ein- und Ausfahrten zulässig.

d. Garagen (Ga), Carports (Ca) und offene Stellplätze (St) sind in den 
Baugebieten MU 1 und WA 2 unzulässig. Ausgenommen hiervon sind 
separat ausgewiesene Bereiche für offene Stellplätze.

e. Offene, nicht überdachte Stellplätze (St) sind im WA 3 und 4 in den hierfür 
separat ausgewiesenen Bereichen zulässig. Es darf in diesen Bereichen 
maximal ein offener Stellplatz pro Grundstück errichtet werden.

f. Offene, nicht überdachte Stellplätze (St) sowie Garagen (Ga) und Carports 
(Ca) sind im MU 2 in den hierfür separat ausgewiesenen Bereichen 
zulässig. 

g. Mülleinhausungen müssen einen Mindestabstand von 1,50 m von der 
öffentlichen Verkehrsfläche einhalten.

11. Verkehrsflächen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

a. Die öffentlichen Verkehrsflächen sind in der Planzeichnung festgesetzt.

b. Es werden Verkehrsflächen mit besonderer Zweckbestimmung 

c. Es werden Verkehrsflächen mit besonderer Zweckbestimmung 

d. Die Aufteilung der Flächen innerhalb der öffentlichen
Straßenbegrenzungslinien in der Planzeichnung des Bebauungsplans ist 
nicht rechtsverbindlich.

12. Flächen für die Herstellung des Straßenkörpers
(§ 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB)

Zur Herstellung des Straßen- bzw. Wegekörpers sind auf den Grundstücken 
entlang den öffentlichen Verkehrsflächen unterirdische Stützbauwerke in einer 
Breite von 0,30 m und einer Tiefe von 0,40 m erforderlich. Diese
unterirdischen Stützbauwerke sowie die zur Herstellung des Straßenkörpers 
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erforderlichen Abgrabungen und Aufschüttungen sind von den 
Grundstückseigentümern zu dulden. Dies gilt es bei der Errichtung von 
unterirdischen baulichen Anlagen zu berücksichtigen.

13. Grünflächen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

a. Öffentliche Grünfläche
Es wird eine öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung 

b. Private Grünfläche
Eine private Grünfläche wird gemäß Planzeichnung festgesetzt.

14. Flächen für die Wasserwirtschaft  und Niederschlagsversickerung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB)

In den Baugebieten ist das anfallende Niederschlagswasser zu sammeln und 
auf dem eigenen Grundstück zurückzuhalten, um es zeitverzögert in den 
öffentlichen Regenwasserkanal abzuleiten. Die Rückhaltung kann über offene 
Retentionsmulden, Dachbegrünung, Retentionszisternen oder Kombinationen 
aus diesen Maßnahmen erfolgen. 

15. Aufschüttungen und Abgrabungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 17 BauGB)

a. Das natürliche Gelände darf maximal bis zur festgelegten 
Erdgeschossfußbodenhöhe (EFH) abgegraben oder aufgeschüttet
werden.

b. Alle Geländeveränderungen sind in den Bauvorlageplänen darzustellen. 

16. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB i. V. m. § 44 BnatSchG)

Wasserdurchlässige und begrünbare und/oder verdunstungsfähige Beläge

Als Maßnahme zum Schutz von Boden und Natur sind alle befestigten 
Flächen auf privaten Grundstücken mit dauerhaft wasserdurchlässigen 
Belägen herzustellen (z.B. Wege, Wohnhöfe, offene Stellplätze, Zufahrten).
Hierfür eignen sich z.B. Pflaster mit Drainfuge, Rasenpflaster oder 
wassergebundene Decken.

Tiefgaragenzufahrten und Behindertenstellplätze sind hiervon ausgenommen. 
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17. Pflanzgebot
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

a. Pflanzgebot 1 (Pfg 1): Bäume auf Plätzen und entlang von 
Parkierungsflächen
An den mit Pfg 1 bezeichneten Standorten sind mittelgroße Bäume aus 
Pflanzenliste 1 als Hochstamm mit einem Stammumfang von mindestens 
20 25 cm zu pflanzen, dauerhaft zu pflegen und zu unterhalten. Für die 
Bepflanzung sind standortgerechte, vorzugsweise gebietsheimische 

äß den allgemeinen 
grünordnerischen Anforderungen zu verwenden (Pflanzenlisten 1 und 2). 
Die Mindestanzahl der Gehölze (25 St.) ist verbindlich, bei Abgang sind sie 
gleichwertig zu ersetzen. Die Standorte können entsprechend der 
Freiflächenplanung angepasst werden.

b. Pflanzgebot 2 (Pfg 2): Wohnhöfe auf Tiefgaragen (MU 1 und WA 2)
An den mit Pfg 2 bezeichneten Standorten in den Höfen von MU 1 und WA 
2 sind Großsträucher oder/und Kleinbäume bis mittelgroße Bäume aus 
Pflanzenliste 3 zu pflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang 
gleichwertig zu ersetzen. Die Mindestanzahl der Gehölze (13 St.) ist 
verbindlich. Die Standorte können entsprechend der Freiflächenplanung 
angepasst werden.

c. Pflanzgebot 3 (Pfg 3): Einzelbäume entlang Wohnweg
An den mit Pfg 3 bezeichneten Standorten sind mittelgroße Bäume aus 
Pflanzenliste 1 und 2 als Hochstamm mit einem Stammumfang von 
mindestens 20 25 cm zu pflanzen, dauerhaft zu pflegen und zu 
unterhalten. Für die Bepflanzung sind standortgerechte, vorzugsweise 
gebietsheimische Laubbäume aus dem Vorkommensgebiet 5.2 

allgemeinen grünordnerischen Anforderungen zu verwenden 
(Pflanzenlisten 1 und 2). Die Mindestanzahl der Gehölze (7 St.) ist 
verbindlich, bei Abgang sind sie gleichwertig zu ersetzen. Die Standorte 
können entsprechend der Freiflächenplanung angepasst werden.

d. Pflanzgebot 4 (Pfg 4): Dachbegrünung Flachdächer und flach geneigte 
Dächer
Die Flachdächer des urbanen Gebiets (MU) und weitere potenzielle Flach-
oder flach geneigte Dächer (mit einer Neigung bis zu 5°) sind dauerhaft 
und flächendeckend mit einer Substratstärke von mindestens 12 cm zu 
versehen und extensiv zu begrünen. Ausgenommen sind Glasdächer und
Dachterrassen. Eine Kombination von Dachbegrünung und Anlagen zur 
Erzeugung bzw. Nutzung solarer Energie ist zulässig und wird empfohlen.
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e. Pflanzgebot 5 (Pfg 5): Erdüberdeckung Tiefgaragen und unterirdische 
Gebäudeteile
Tiefgaragen sind im Mittel mit 60 cm Erdüberdeckung zu versehen und 
gärtnerisch anzulegen, dauerhaft zu pflegen und zu unterhalten. Bei der 
Ausführung eines Retentionsdachs kann die Erdüberdeckung auf 30 cm 
reduziert werden. Ausgenommen sind die Erdgeschossterrassen und die
privaten Wege.

18. Pflanzbindung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB)

An den mit Pflanzbindung 1 (Pfb 1) bezeichneten Standorten sind die 
bestehenden Bäume zu erhalten. Bei Abgang der mit einer Pflanzbindung 
belegten Gehölze sind diese gleichwertig zu ersetzen.

19. Geh-, Fahr- und Leitungsrecht
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

LR: Die in der Planzeichnung des Bebauungsplans eingetragenen
Leitungsrechte auf privaten Grundstücken werden zugunsten der Gemeinde
und Versorgungsträgern für die Leitungsversorgung und -unterhaltung 
festgesetzt.

FR: Das in der Planzeichnung des Bebauungsplans eingetragene Fahrrecht 
auf privatem Grundstück wird zugunsten der Anlieger festgesetzt.

GR: Das in der Planzeichnung des Bebauungsplans eingetragene Gehrecht 
wird zugunsten der Allgemeinheit festgesetzt.
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Maute-Areal
Gemeinde Bisingen
Landkreis Zollernalbkreis

Teil B - Bauordnungsrechtliche Festsetzungen Örtliche 
Bauvorschriften

Rechtsgrundlage:

Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO)
In der Fassung der Bekanntmachung vom 05.03.2010, zuletzt geändert durch das Gesetz 
vom 13. Juni 2023 (GBl. S. 170).

Der Geltungsbereich ist der zugehörigen Planzeichnung zu entnehmen.

In Ergänzung der Planzeichnung wird Folgendes festgesetzt:

1. Äußere Gestaltung baulicher Anlagen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO)

Dachform und Dachneigung

a. Für die Hauptgebäude maßgebend sind die in der Planzeichnung des 
Bebauungsplans eingetragene Dachform und Dachneigung.

b. Gebäude, die zu einer Hausgruppe zusammengeschlossen sind, müssen 
die gleiche Dachform und Dachneigung aufweisen.

c. Für Garagen und Carports sind ausschließlich Flachdächer zulässig.

Gestaltung der Dachflächen

a. Reflektierende und glänzende Dacheindeckungen sind nicht zulässig. 

b. Dachflächen von Gebäuden mit Flachdach sind zu begrünen.

c. Dächer sind für die Energiegewinnung durch solartechnische Anlagen 
(Solar-/Photovoltaikanlagen) zu nutzen. Eine Kombination aus 
Dachbegrünung und Solar-/Photovoltaikanlagen ist zulässig und zu 
empfehlen.
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Dachaufbauten und Fassadengestaltung

a. Für Außenwände sind stark reflektierende und grelle Materialien, sowie 
glasierte Ziegel unzulässig. Ausgenommen hiervon ist Glas.  

b. Metallverkleidungen sind nur für untergeordnete Bauteile zulässig. 

c. Die Verwendung von Materialien zur Dacheindeckung, von denen eine 
Gefährdung des Grundwassers ausgehen kann, ist nicht zulässig. 

d. Technische Einrichtungen (z.B. außen sichtbare Kaminrohre, etc.) sind an 
Gebäude-Außenfassaden, die der öffentlichen Verkehrsfläche zugewandt 
sind, nicht zulässig. 

e. Für Hausgruppen ist eine einheitliche Dachdeckung zu wählen. 

f. Dachgauben und Dacheinschnitte sind nur bis zu einer Gesamtbreite von 
maximal 50 % der Hauslänge zulässig. Sie müssen zu Ortgang, Traufe und 
First mindestens 1,00 m Abstand einhalten. 

g. Verschiedene Formen von Dachaufbauten auf einer Gebäudeseite sind 
unzulässig.

2. Unterbringung von Abfallbehältern

Den öffentlichen Verkehrsflächen zugewandte Plätze und Einrichtungen für 
bewegliche private Abfallbehälter sind jeweils auf dem Grundstück in das 
Hauptgebäude, in Garagenbauten oder in Pergolen zu integrieren oder 
sofern sie nicht baulich eingebunden sind zu begrünen oder mit einer 
Holzlattung zu verkleiden.

3. Werbeanlagen
(§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO)

a. Werbeanlagen in den allgemeinen Wohngebieten (WA) sowie den urbanen 
Gebieten (MU) dürfen je Fassade eine maximale Größe von 4,0 m² nicht 
überschreiten. Die Gesamtlänge der an der Fassade angebrachten 
Werbeanlage darf maximal 2/3 der jeweiligen Fassade in Anspruch 
nehmen.

b. Werbeanlagen sind in den allgemeinen Wohngebieten (WA) nur an der 

Pro Betrieb ist nur eine Werbeanlage pro Fassadenseite zulässig.
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Gebäude parallel zur Fassade und unterhalb der Fenster des 1. 
Obergeschosses zulässig.

c. Werbeanlagen sind blendfrei zur öffentlichen Verkehrsfläche hin zu 
gestalten. Sie sind in ihrer Farbgebung und Strahlrichtung so anzuordnen, 
dass jegliche Blendwirkung ausgeschlossen ist. Die amtlichen 
Signalfarben Rot, Gelb und Grün dürfen nicht verwendet werden. 

d. Lauf-, Wechsel- und Blinklichtanlagen sind unzulässig. 

4. Satelliten-Empfangsanlagen, Außenantennen
(§ 74 Abs. 1 Nr. 4 LBO)

a. Satelliten-Empfangsanlagen und Außenantennen sind unzulässig. 

b. Ausnahmsweise können Satelliten-Empfangsanlagen als 
Gemeinschaftsanlagen im Dachbereich zugelassen werden, wenn sie vom 
öffentlichen Straßenraum aus nicht sichtbar sind und farblich dem 
Untergrund am Ort der Befestigung angepasst sind. Ausnahmen können 
zur Wahrung des Grundrechts auf Informationsfreiheit (Art. 5 GG) 
zugelassen werden.

5. Einfriedungen und Stützmauern
(§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO)

a. Grundstückseinfriedungen sind nur in Form von beidseitig begrünten 
Zäunen oder Hecken bis maximal 1,00 m Höhe zulässig. Geschlossene, 
wandartige Elemente sind nicht zulässig. Für Hecken dürfen nur 
gebietsheimische Arten gemäß Pflanzenliste 1 3 angepflanzt werden.

Hinsichtlich der Abstände von Einfriedungen zu öffentlichen 
Verkehrsflächen gelten die Regelungen des Nachbarrechtes Baden-
Württemberg.

b. Stützmauern dürfen nur im baulichen Zusammenhang von Hauptgebäuden 
sowie Tiefgaragen errichtet werden.

Stützmauern dürfen maximal 1,00 m hoch sein.
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6. Gestaltung der nicht überbauten Flächen, Stellplätze, Zufahrten und 
Wege
(§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO i.V.m. § 9 Abs. 1 LBO i.V.m. § 21a NatSchG)

a. Außenanlagen und Freiflächen
Vorgärten und Freiflächen (Bereiche zwischen der Gebäudeflucht und 
Begrenzung der öffentlichen Verkehrsfläche) sind mit Ausnahme notwendiger 
Zufahrts- und Zugangsflächen zu mindestens 50 % dauerhaft zu begrünen, zu 
pflegen und zu erhalten. Bei der Anpflanzung sind einheimische Gehölze 
entsprechend den Pflanzenlisten 1 - 3 zu verwenden. Kies- und Steingärten
sind unzulässig.

b. Zufahrten, Garagenvorplätze und Stellplatzflächen 
Offene Stellplätze für PKW bzw. Fahrräder, neu anzulegende Zufahrten 
einschließlich Hauszugänge sowie Rad- und Fußwegeverbindungen sind mit 
wasserdurchlässigen und begrünbaren und/oder verdunstungsfähigen 
Belägen herzustellen und dauerhaft zu erhalten. Tiefgaragenzufahrten und 
Behindertenstellplätze sind hiervon ausgenommen.

c. Sonstige Gartenflächen
Zugänge oder Sitzplätze sind entweder wasserdurchlässig herzustellen 
oder in Grün-/Gartenflächen auf eigenem Grundstück zu entwässern.

7. Niederspannungsfreileitungen
(§ 74 Abs. 1 Nr. 5 LBO)

Die oberirdische Führung von Niederspannungsfreileitungen ist unzulässig.

8. Führung von oberirdischen oder unterirdischen Versorgungsanlagen 
und -leitungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)

Versorgungsleitungen sind unterirdisch zu führen. 

9. Ordnungswidrigkeiten 
(§ 75 Abs. 3 Nr. 2 LBO)

Ordnungswidrig im Sinne von § 75 Abs. 3 Nr. 2 LBO handelt, wer den 
örtlichen Bauvorschriften zuwiderhandelt. 
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Teil C - Hinweise

1. Archäologische Denkmalpflege (§ 20 DSchG BW)

Sollten bei der Durchführung der Maßnahme archäologische Funde oder 
Befunde entdeckt werden, ist gemäß § 20 DSchG die Denkmalschutzbehörde 
umgehend zu benachrichtigen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, 
Metallteile, Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, 
Brandschichten bzw. auffällige Erdverfärbungen) sind bis zum Ablauf des 
vierten Werktages nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, 
sofern nicht die Denkmalschutzbehörde oder das Regierungspräsidium 
Stuttgart (Referat 84.2 Regionale Denkmalpflege, Schwerpunkte, 
Inventarisation) mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist. Auf die 
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen. Die 
Möglichkeit zu Fundbergung und Dokumentation ist einzuräumen. 

Der vorgesehene Beginn von Erdarbeiten ist mindestens zwei Wochen vor 
dem geplanten Termin schriftlich anzuzeigen.

2. Kulturdenkmale

Sollten bei der Durchführung der Bauarbeiten bisher unbekannte 
archäologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramikreste, Knochen 
etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brandschichten, auffällige 
Erdverfärbungen) entdeckt werden, sind diese umgehend zu melden. Die 
Fundstelle ist bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in 
unverändertem Zustand zu halten, sofern nicht das Landesamt für 
Denkmalpflege oder die zuständige Denkmalschutzbehörde mit einer 
Verkürzung dieser Frist einverstanden ist (§ 20 DSchG). Auf die 
Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes über Ordnungswidrigkeiten (§ 27 
DSchG) wird hingewiesen. Die Zeit für etwaig notwendige baubegleitende 
archäologische Dokumentationsarbeiten ist im Bauablauf zu berücksichtigen.

3. Bodenschutz

Mit Grund und Boden sollte sparsam und schonend umgegangen werden. Der 
Bodenaushub ist in einem nutzbaren Zustand zu erhalten und vor Vernichtung 
oder Vergeudung zu schützen. Die Grundsätze des sparsamen und 
schonenden Umgangs mit Boden sind zu beachten (§ 202 BauGB). Das beim 
Bauaushub anfallende Material sollte, soweit möglich, durch entsprechende 
Maßnahmen wieder auf dem eigenen Grundstück untergebracht werden. Im 
Zuge des Baubetriebs eintretende unvermeidliche Bodenbelastungen (z. B. 
Verdichtungen) sind auf das engere Baufeld zu beschränken. Nicht 
verwertbare Böden sind von verwertbarem Bodenmaterial zu separieren und 
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einer fachgerechten Entsorgung zuzuführen. Baustoffe, Bauabfälle und 
Betriebsstoffe müssen so gelagert werden, dass Stoffeinträge in den 
Untergrund oder Vermischungen mit Bodenmaterial ausgeschlossen sind. 
Bauabfälle sind entweder zu recyceln oder fachgerecht zu entsorgen. Werden 
unerwartet Bodenbelastungen in Form von farblichen oder geruchlichen 
Auffälligkeiten angetroffen, so ist unverzüglich das zuständige Landratsamt 
des Zollernalbkreis (Umweltamt, Fachbereich Bodenschutz) zu 
benachrichtigen. 

Rechtzeitig vor Beginn der Erdarbeiten (Erschließung) ist gemäß § 2 Abs. 3 
LBodSchAG der zuständigen Bodenschutz- und Altlastenbehörden ein 
detailliertes Bodenschutz- und Verwertungskonzept vorzulegen. Dieses 
Bodenschutz- und Verwertungskonzept soll die notwendigen Maßnahmen 
zum Bodenschutz (insbesondere zur Vermeidung von Verdichtungen) sowie 
die tatsächlichen Verwertungs- und Entsorgungswege für die 
unterschiedlichen Aushubmassen einschließlich humosen 
Oberbodenmaterials (Oberbodenmanagement) nachweisen.

4. Bauanträge

Im Bauantrag müssen (pro 30 m Grundstücksbreite und 30 m 
Grundstückstiefe) amtliche Geländeschnitte (mind. ein Schnitt längs und quer) 
mit eingetragener Erdgeschoßfußbodenhöhe und bestehendem Gelände über 
das Baugrundstück enthalten sein. Eine Erdmassenbilanz (Differenz von 
Abgrabung und Aufschüttung) mit Bodenangaben ist beizufügen.
Eine Wiederverwendung des Bodens im Baugebiet wird gewünscht. Bei 
notwendiger Abfuhr ist eine Wiederverwendung über eine Erdaushubbörse 
anzustreben. Im Bauantrag müssen die zur Verwendung kommenden 
Materialien und Farben der Fassaden und Dächer erkennbar sein.

5. Geotechnik

Hinsichtlich Baugrundaufbau, Bodenkennwerte, Wahl und Tragfähigkeit des 
Gründungshorizonts, Baugrubensicherung, Grundwasser und dergleichen
wird eine ingenieurgeologische Beratung durch ein privates Ingenieurbüro 
empfohlen.

6. Grundwasserschutz 

Wird im Zuge der Baumaßnahmen unerwartet Grundwasser angeschnitten, so 
sind die Arbeiten, welche zum Anschnitt geführt haben, unverzüglich 
einzustellen sowie das Landratsamt Zollernalbkreis (Umweltamt) als untere 
Wasserbehörde zu informieren. Maßnahmen, bei denen aufgrund der Tiefe 
des Eingriffes in den Untergrund mit dem Antreffen von Grundwasser 
gerechnet werden muss, sind der unteren Wasserbehörde vor Ausführung 
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anzuzeigen. Eine ständige Grundwasserableitung in die Kanalisation oder in 
ein Oberflächengewässer ist unzulässig. Eine befristete Wasserhaltung im 
Zuge einer Baumaßnahme bedarf einer wasserrechtlichen Genehmigung 
durch die Behörde.

Das Eindringen von gefährlichen Stoffen in das Erdreich ist zu verhindern.

7. Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände nach 
                       § 44 BNatschG sind folgende Maßnahmen erforderlich:

a. Laut artenschutzrechtlichem Fachbeitrag (Gfrörer Ingenieuren, Empfingen, 
Stand 24.11.2021) sind folgende CEF-Maßnahmen notwendig: 

CEF-Maßnahmen Haussperling
Als CEF-Maßnahme für den Verlust der Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
von 10 Brutpaaren sind gemäß Artenschutzgutachten im Verhältnis von 
jeweils 1: 1,5 Nistkästen vor dem Eingriff zur Sicherung der ökologischen 
Funktion im Plangebiet oder im räumlichen Bezug zu verhängen. Das 
bedeutet, dass noch vor Beginn der Bauarbeiten 15 Nistplätze in Form von 

CEF-Maßnahmen Hausrotschwanz
Als CEF-Maßnahme für den Brutplatzverlust von 5 Hausrotschwanz-
Brutpaaren wird gemäß Artenschutzgutachten bei einem Ausgleich im 
Verhältnis von 1:1 eine ausreichend große Prognosesicherheit 
angenommen, da es sich bei dem Hausrotschwanz um eine ungefährdete, 
anpassungsfähige und gegenüber Störungen und äußeren Einflüssen (wie 
Licht, Lärm, Vibrationen, Geruch etc.) unempfindliche Art handelt. 
Demnach sind als vorgezogener Ausgleich noch vor Beginn der 

Bezug zum Vorhabengebiet zu verhängen. 

CEF-Maßnahmen Bachstelze
Als CEF-Maßnahme für den Brutplatzverlust eines Bachstelzenpaares ist 
gemäß Artenschutzgutachten im Verhältnis von 1:1 ein vorgezogener 
Ausgleich erforderlich. Noch vor Beginn der Bauarbeiten ist ein Nistkasten 

von Schwegler) im räumlichen Bezug zum 
Vorhabensgebiet zu verhängen. 

CEF-Maßnahmen Fledermäuse
Als CEF-Maßnahme für den Verlust zahlreicher Quartiersmöglichkeiten 
wird gemäß Artenschutzgutachten ein Ausgleich in Form von 30 
Fledermausflachkästen notwendig. Es sollten u.a. auch Kästen gewählt 
werden, die sich sowohl für Wochenstuben, als auch als Winterquartier 
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Verwendung von fachgerecht selbstgebauten Spaltenquartieren aus Holz 
möglich. Für den Verlust von mehreren Dachstühlen u.a. auch von dem 
bereits abgebrochenen Gebäudeteil sollten, um geeignete Plätze zur 
Neuansiedlung zu schaffen, in der Ortschaft von Bisingen drei bestehende, 
geeignete Gebäude durch einen fledermausfreundlichen Ausbau von 
Dachstühlen für die Tiere nutzbar gemacht werden. 

b. Laut Ökologischem Steckbrief© (Pustal Landschaftsökologie und Planung, 
Pfullingen, Stand 28.02.2023) sind folgende FCS-Maßnahmen notwendig: 

Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen

Rodung von Bäumen und Gehölzen sind lediglich außerhalb der Brutzeit 
von Vögeln im Zeitraum 01.10. bis 28./29.02. zulässig.

Der Abriss der Gebäude ist lediglich außerhalb der Aktivitätszeit von 
Fledermäusen im Zeitraum 01.12. bis 28./29.02. zulässig.

FCS-Maßnahmen Vogelfauna
Zur langfristigen Sicherung des Erhaltungszustands und eines 
Vorkommens im Gebiet sind an den Fassaden der neu entstehenden 
Gebäude 15 Nistplätze (Ausgleich im Verhältnis 1:1,5) in Form von 5 

verhängen oder in die Fassaden zu integrieren, 5 Nistplätze (Ausgleich im 
Verhältnis 1:1) in Form von Nischenbrüterkästen für den Hausrotschwanz 
zu verhängen oder Niststeine in die Fassaden zu integrieren (z.B. 

von Schwegler) und 1 Nistplatz (Ausgleich im Verhältnis 1:1) in Form eines 
Halbhöhlenbrüterkastens zu verhängen oder ein Niststein in die Fassade 

FCS-Maßnahmen Fledermausfauna
Um langfristig und dauerhaft die Nutzung des neu entstehenden Areals 
durch spaltenbewohnende Fledermäuse zu gewährleisten, sollten in die 
neu entstehenden Gebäudefassaden an geeigneten Stellen 20 
Fledermausquartiersteine integriert werden. Um auch für andere 
gebäudebewohnende Arten eine Nutzung des Areals zu ermöglichen, sind 
die Dachstühle von mindestens zwei Gebäuden fledermausfreundlich zu 
bauen. Eine Beeinträchtigung durch Beleuchtungen im Außenbereich oder 
durch negative klimatische Bedingungen sind auszuschließen. 

Die genaue Verortung der Maßnahmenstandorte ist im Vorfeld mit der 
unteren Naturschutzbehörde abzustimmen und die genannten 
grundsätzlichen Hinweise zu beachten.
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c. Weitere Vermeidungsmaßahmen

Umweltfreundliche Beleuchtung
Schädliche Einwirkungen von Beleuchtungsanlagen auf Tiere 
(insbesondere Vögel, Fledermäuse und nachtaktive Insekten) sind zu 
minimieren. Es sind Beleuchtungsanlagen nach dem aktuellen Stand der 
Technik zu verwenden. Dies umfasst insbesondere folgende Aspekte, die 
im Einzelfall sinngemäß anzuwenden sind: 

Anstrahlung des zu beleuchtenden Objekts nur in notwendigem 
Umfang und Intensität, Verwendung von Leuchtmitteln, die 
warmweißes Licht (bis max. 3000 Kelvin) mit möglichst geringen 
Blauanteilen ausstrahlen,
Verwendung von Leuchtmitteln mit keiner höheren Leuchtstärke als 
erforderlich,
Einsatz von Leuchten mit zeit- oder sensorengesteuerten 
Abschaltungsvorrichtungen oder Dimmfunktion,
Einbau von Vorrichtungen wie Abschirmungen, 
Bewegungsmeldern, Zeitschaltuhren,
Verwendung von Natriumdampflampen und warmweißen LED-
Lampen statt Metallhalogen- und Quecksilberdampflampen,
Verwendung von Leuchtengehäusen, die kein Licht in oder über 
die Horizontale abstrahlen, Anstrahlung der zu beleuchtenden 
Flächen grundsätzlich von oben nach unten, Einsatz von UV-
absorbierenden Leuchtenabdeckungen, Staubdichte,  
Konstruktion des Leuchtengehäuses, um das Eindringen von 
Insekten zu verhindern,
Oberflächentemperatur des Leuchtengehäuses max. 40° C, um 
einen Hitzetod anfliegender Insekten zu vermeiden (sofern 
leuchtenbedingte Erhitzung stattfindet). 

Vermeidung Fallenwirkung (z. B. Bodenfallen, Kellerschächte)
Bau- und anlagebedingt können Tiere durch technische Anlagen, 
Barrieren oder Fallen geschädigt oder getötet werden. Um 
Verletzungen oder Tötungen von Individuen zu vermeiden, sind bau-
und anlagebedingte Falleneffekte zu vermeiden bzw. ausreichend zu 
sichern (z. B. durch angepasste Abdeckgitternetze).

Vermeidung von Vogelschlag
Zur Vermeidung von Vogelschlag sind an großflächigen Fensterfronten 
geeignete Maßnahmen (z. B. Einbau von für Vögel sichtbare Scheiben, 
Vogelschutzglas oder andere vergleichbare Maßnahmen wie z. B. 
Streifenvorhänge) zu treffen. Auf die Arbeitshilfe der 
SCHWEIZERISCHEN VOGELWARTE SEMPACH (2012) wird 
verwiesen (vgl. Anlage 4).

Es wird allgemein empfohlen künstliche Nisthilfen und Quartiere für 
Brutvögel und Fledermäuse in die Fassade von Neubauten zu 
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integrieren sowie allgemein an geeigneten Stellen im Geltungsbereich 
anzubringen.

8. Pflanzenlisten

Allgemeine Pflanzenlisten für den öffentlichen und privaten Bereich im 
bebauten Gebiet. Folgende (heimische und standortgerechte) Artenauswahl 
(ohne Giftpflanzen, ohne Eichen und Eschen wegen 
Eichenprozessionsspinner und Eschentriebssterben) oder alternativ 
Klimabäume sind bevorzugt zu verwenden:

Pflanzenliste 1: Für heimische und standortgerechte Gehölze

Botanischer Name Deutscher Name

Bäume

Acer campestre Feld-Ahorn

Acer platanoides Spitz-Ahorn

Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn

Carpinus betulus Hain-Buche

Fagus sylvatica Rotbuche

Prunus avium Vogel-Kirsche

Sorbus aria Echte Mehlbeere

Sorbus aucuparia Vogelbeere

Tilia platyphyllos Sommer-Linde

Kleinwüchsige Sorten sind zulässig

Sträucher

Cornus sanguinea Roter Hartriegel

Corylus avellana Gewöhnliche Hasel

Crataegus laevigata Zweigriffeliger Weißdorn

Crataegus monogyna Eingriffeliger Weißdorn

Ligustrum vulgare Gewöhnliche Liguster

Rosa canina Echte Hundsrose

Rosa gallica Essigrose

Rosa glauca Rotblättrige Rose

Rosa majalis Zimtrose

Rosa rubiginosa Weinrose

Rosa spinosissima Bibernellrose

Rosa tomentosa Filzrose

Rosa villosa Apfelrose
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Pflanzenliste 1: Für heimische und standortgerechte Gehölze

Botanischer Name Deutscher Name

Sambucus nigra Schwarzer Holunder

Viburnum opulus Gewöhnlicher Schneeball

Kleinwüchsige Sorten sind zulässig

Bei Pflanzliste 2 handelt es sich um eine Auswahl klimaresistenter Bäume mit 
natürlicher Verbreitung in Süd- bis Südosteuropa. Arten, die ihr natürliches 
Verbreitungsgebiet in Amerika oder Asien haben, werden nicht berücksichtigt.

Forschungsergebnissen im Klimawandel häufig als deutlich stresstoleranter 
und vitaler als heimische Bäume erweisen. Auf die Bauherreninformation 5 
wird hingewiesen (Anlage Umweltbericht).

Pflanzenliste 2: Für Klimabäume

Botanischer Name Deutscher Name

Bäume

Acer campestre Feld-Ahorn
Acer campestre Feld-Ahorn
Acer monspessulanum Französischer Ahorn
Alnus x spaethii  Purpur-Erle
Carpinus betulus Säulen-Hainbuche
Celtis australis  Südlicher Zürgelbaum
Ostrya carpinifolia  Hopfenbuche
Sorbus Eberesche
Tilia cordata Dickkronige Winter-Linde
Tilia cordata Kleinkronige Winter-Linde
Tilia euchlora  Krim-Linde
Tilia tomentosa Silber-Linde
Ulmus Säulen-Ulme
Ulmus Resista-Ulme
Ulmus hollandica Stadt-Ulme
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Pflanzenliste 3: Für Großsträucher oder/und Kleinbäume bis mittelgroße Bäume

Botanischer Name Deutscher Name

Bäume

Acer buergerianum Dreizahn-Ahorn 

Feld-

Acer capillipes Roter Schlangenhaut-Ahorn 

Acer tataricum ssp. ginnala Feuer-Ahorn 

Alnus x spaethii Purpur-Erle 

Amelanchier lamarckii Kupfer-Felsenbirne 

Betula utilis Himalaya-Birke 

Säulen-Hainbuche 

Liquidambar styraciflua Amberbaum 

Ostrya carpinifolia Hopfenbuche 

Prunus padus Trauben-Kirsche 

Sträucher

Cornus sanguinea Roter Hartriegel 

Corylus avellana Gewöhnliche Hasel 

Crataegus laevigata Zweigriffeliger Weißdorn 

Crataegus monogyna Eingriffeliger Weißdorn 

Euonymus europaeus Gewöhnliches Pfaffenhütchen 

Ligustrum vulgare Gewöhnlicher Liguster 

Lonicera xylosteum Rote Heckenkirsche 

Rhamnus cathartica Echter Kreuzdorn 

Rosa arvensis Kriech-Rose/Acker-Rose 

Rosa canina Echte Hunds-Rose 

Rosa gallica Essig-Rose 

Rosa glauca Rotblättrige Rose 

Rosa majalis Zimt-Rose 

Rosa rubiginosa Wein-Rose 

Rosa spinosissima Bibernell-Rose 

Rosa tomentosa Filz-Rose 

Rosa villosa Apfel-Rose 

Salix caprea Sal-Weide 

Salix cinerea Grau-Weide 

Salix purpurea Purpur-Weide 

Salix triandra Mandel-Weide 

Salix viminalis Korb-Weide

Sambucus nigra Schwarzer Holunder 

Viburnum lantana Wolliger Schneeball 

Viburnum opulus Gewöhnlicher Schneeball 
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Pflanzenliste 4 (Fassadenbegrünung): Rankende bzw. kletternde Pflanzen 

Botanischer Name Deutscher Name

Clematis vitalba Waldrebe

Clematis spec. Clematis in Sorten

Hedera helix Efeu

Humulus lupus Hopfen

Lonicera caprifolium Echtes Geißblatt

Lonicera periclymenum Waldgeißblatt

Parthenocissus quinquefolia Wilder Wein

Rosa spec. Kletterrosen

Vitis vinifera Echte Weinrebe

9. Fassadenbegrünung

Aus Gründen der Klimaanpassung wird empfohlen Fassadenbegrünungen mit 
Rank- und Kletterpflanzen gemäß Pflanzenliste 4 an der Süd- oder Westseite 
der Gebäude anzubringen. Alternativ kann eine Nutzung zur solaren 
Energiegewinnung erfolgen.

10. Altstandort

Auf dem Flurstück 2416/9 wurde im Geltungsbereich des Bebauungsplans 
aus dem Flächennutzungsplan ein Altstandort nachrichtlich übernommen. Bei 
Abgang des Gebäudes auf diesem Flurstück und geplantem Neubau ist 
demnach ein Bodengutachten mit Untersuchung nach Altlasten zu 
beauftragen. 

11. Photovoltaik

Seit 01.01.2022 gilt für Neubauten im Nichtwohnbereich und seit 01.05.2022 
für Neubauten von Wohngebäuden die Photovoltaik-Pflicht-Verordnung. 
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Maute-Areal

Gemeinde Bisingen, Ortsteil Bisingen
Landkreis Zollernalbkreis

Begründung

Teil A Grundlagen

1. Erfordernis der Planaufstellung, Ziele der Planung

1.1 Anlass der Planung

Der Abriss der ehemaligen Textilfabrik Maute sowie der bereits vorliegende 
städtebauliche Rahmenplan ermöglichen es, das innerörtliche Gebiet zu entwi-
ckeln und eine Nachverdichtung durchzuführen. 

Aufgrund der Lage des Gebiets im Innenbereich der Gemeinde Bisingen soll die 
städtebauliche Ordnung gesichert und die Übergänge zum Bestand verträglich 
gestaltet werden. Es soll ein gemischt genutztes Quartier entstehen, in wel-
chem Wohnen und Arbeiten gemeinsam gelebt werden kann. Im Bebauungs-
plan sollen demnach urbane Gebiete gemäß § 6a BauNVO und allgemeine 
Wohngebiete gemäß § 4 BauNVO ausgewiesen werden.

Es ist - , um die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen für diese Entwicklung zu schaffen.

1.2 Flächeninanspruchnahme

Durch den Leerstand der ehemaligen Textilfabrik Maute herrschen im Plange-
biet erhebliche städtebauliche Missstände. Ungenutzte, wertvolle Flächen im 
Innenbereich gilt es im Zuge der Innenentwicklung aufzuwerten. Der Abriss er-
möglicht die Entwicklung eines gemischt genutzten Quartiers, das Wohnen und 
Arbeiten in Einklang bringt und damit dem aktuellen Siedlungsdruck nachgibt.

Die Umnutzung der großen ungenutzten Innenentwicklungsfläche leistet einen 
Beitrag zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden und erfüllt den Grund-
satz Innenentwicklung vor Außenentwicklung
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1.3 Bedarfsnachweis

Rückblickend auf die vergangenen Jahre zeigt sich ein Zuwachs der Bevölke-
rungszahl in der Gemeinde Bisingen (Quelle: Statistisches Landesamt BW).

31. Dezember 2016 9.369 EW
31. Dezember 2017 9.423 EW
31. Dezember 2018 9.423 EW
31. Dezember 2019 9.467 EW
31. Dezember 2020 9.647 EW
31. Dezember 2021 9.751 EW
31. Dezember 2022 9.844 EW

Dies entspricht einem Bevölkerungswachstum von ca. 5 % in den Jahren 2016 
bis 2022.

Die Vorausrechnungen des statistischen Landesamtes Baden-Württemberg zei-
gen im Jahr 2035 eine Bevölkerungsprognose von 9.997 Einwohnern (EW). 
Hieraus errechnet sich ein Wohnflächenbedarf in Höhe von (9.997 EW 9.844
EW) / 55 EW/ha = 2,8 ha.

Aktuell verzeichnet die Gemeinde Bisingen eine steigende Nachfrage nach 
Wohnraum und Wohnbauflächen. Dies lässt sich unter anderem auf die gute 
Anbindung und Nähe zu den Oberzentren Tübingen und Reutlingen zurückfüh-
ren. 

Neben diesen Anfragen ist auch die Belegungsdichte ein wichtiger Faktor für 
den Wohnflächenbedarf. Durch die Belegungsdichte wird angegeben, wie viele 
Personen in einer Wohneinheit leben. Während in Baden-Württemberg im Jahr 
1971 die Belegungsdichte noch bei 3,0 lag, ist sie bis zum Jahr 2021 auf 2,1 
gesunken. In Bisingen liegt die Belegungsdichte aktuell bei 2,2. Hinzu kommt, 
dass die Wohnfläche je Einwohner aktuell in Baden-Württemberg bei ca. 47 m²
liegt. 

Die Abnahme der Belegungsdichte und die Zunahme der Wohnfläche je Ein-
wohner sind durch den Trend zu kleineren Haushalten begründet. Neben der 
Zunahme der älteren Bevölkerung ist auch der generelle Trend zu Ein- und 
Zweifamilienhaushalten ursächlich.

Durch die Abnahme der Belegungsdichte in Anlehnung an die Regionalpla-
nung werden vorsichtige 0,3 % pro Jahr angenommen , ergibt sich neben dem 
zuvor berücksichtigten Bevölkerungswachstum ein zusätzlicher Wohnflächen-
bedarf bis 2035 in Höhe von

(9.844 EW * (1,003 ^ 12) 9.844 EW) / 55 EW/ha = 6,4 ha.

Werden diese beiden errechneten Annahmen an Flächenbedarf addiert, ergibt 
sich somit bis 2035 ein Flächenbedarf in Höhe von 2,8 ha + 6,4 ha = 9,2 ha.



Gemeinde Bisingen, Landkreis Zollernalbkreis 01.08.2023
Bebauungsplan -Areal Begründung                Vorentwurf

                                          

citiplan GmbH
Seite 4 von 27

Der Bedarf für das Plangebiet mit der Größe von ca. 3,2 ha ist somit gegeben.

Der Regionalplan Neckar-Alb sieht für Bisingen als Kleinzentrum im ländlichen 
Raum einen Dichtewert von 55 EW/ha vor. Durch die Schaffung von dichten 
Höfen mit Mehrfamilienhäusern und einer kompakten Reihenhausstruktur im 
Übergang zum Bestand kann auf Basis des Rahmenplans im Plangebiet ein 
Dichtewert von 72 EW/ha angenommen werden. Darüber hinaus können im 
Plangebiet unterschiedlichste Nutzungen, wie zum Beispiel Büros, Beherber-
gungsgewerbe, Cafés etc., angesiedelt werden. 

Unter Berücksichtigung der weiteren Bevölkerungsentwicklung und der zuneh-
menden Stadtflucht, aufgrund drastisch steigender Immobilienpreise in den Bal-
lungszentren, ergibt sich für die Gemeinde Bisingen das unmittelbare Erforder-
nis zur Ausweisung eines Wohnbaugebiets. Die zu entwickelnde Fläche ist im 
Eigentum der Gemeinde. Die Gemeinde verkauft die Baugrundstücke mit einer 
Bauverpflichtung. Des Weiteren sollen durch konkrete Vergabeverfahren die 
Grundstücke veräußert und kommunale Flächen (Rathaus) entwickelt werden. 
So soll ein zeitnahes Aufsiedeln sichergestellt werden. 

1.4 Städtebauliche und bauleitplanerische Ziele

- Deckung der Wohnbedürfnisse der Bevölkerung
- Unterschiedliche Grundstücksgrößen zur sozialen Durchmischung
- Wiedernutzbarmachung von zentralen Flächen
- Behebung von städtebaulichen Missständen
- Nachverdichtung
- Zuzug von jungen Familien durch passendes Angebot fördern
- Direkte Verbindung in die Ortsmitte bieten
- Möglichkeit zur Realisierung von Mehrgenerationenwohnen und/oder seni-

orengerechtem Wohnen
- Nutzungsmischung (beispielsweise Rathaus, Hotel, Büros, Wohnen etc.), 

ohne Konkurrenz zur bestehenden Ortsmitte aufzubauen

1.5 Planverfahren Bebauungsplan der Innenentwicklung

Der Bebauungsplan wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleu-
nigten Verfahren nach § 13a BauGB durchgeführt.

Mit der Planung werden Maßnahmen der Innenentwicklung realisiert, denn es 
werden die Voraussetzungen für eine Nachverdichtung geschaffen. Die Pla-
nung trägt dazu bei, dass der erschlossene, innerörtliche Zusammenhang wei-
terentwickelt wird und damit den Anforderungen an einen sparsamen Umgang 
mit Grund und Boden sowie dem Schutz der freien, unbebauten Landschaft 
Rechnung getragen werden kann.

Die zulässige Grundfläche gemäß § 19 Absatz 2 BauNVO beträgt weniger als 
20.000 m². 
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Aufgrund des beschleunigten Verfahrens und der Gebietsgröße wird von einer 
Umweltprüfung abgesehen.

2. Übergeordnete Planungen

2.1 Landesentwicklungsplan

Die Gemeinde Bisingen liegt im Verdichtungsbereich im ländlichen Raum 
Albstadt/Balingen/Hechingen in der Region Neckar-Alb.

Die Verdichtungsbereiche im ländlichen Raum bilden mit ihren gebündelten Ar-
beitsplatz-, Bildungs- und Versorgungsangeboten bedeutsame Siedlungs-, Wirt-
schafts- und Versorgungsschwerpunkte mit wichtigen Funktionen für den be-
nachbarten ländlichen Raum. Sie sollen so weiterentwickelt werden, dass die
Standortbedingungen zur Bewältigung des wirtschaftlichen Strukturwandels ver-
bessert, Entwicklungsimpulse in den benachbarten ländlichen Raum vermittelt 
und Beeinträchtigungen der Wohn- und Umweltqualität vermieden werden
(Auszug aus 2.4.2 Verdichtungsbereiche im Ländlichen Raum, Landesentwick-
lungsplan 2002).

2.2 Regionalplan

Der Regionalplan für die Region Neckar-Alb trifft unter anderem Aussagen über 
die Raumnutzung. Bisingen liegt südlich von Hechingen, nördlich von Balingen 
und wird über die B 27 aus Hechingen kommend verkehrlich direkt erschlossen.

Bisingen gehört zum Verdichtungsbereich im ländlichen Raum und ist ein Klein-
zentrum. Ziele dabei sind:

- Der ländliche Raum im engeren Sinne ist so zu entwickeln, dass günstige 
Wohnstandortbedingungen ressourcenschonend genutzt, ausreichende 
und attraktive Arbeitsplatz-, Bildungs- und Versorgungsangebote in ange-
messener Nähe zum Wohnort bereitgehalten, der agrar- und wirtschafts-
strukturelle Wandel sozialverträglich bewältigt und großflächige, funktions-
fähige Freiräume gesichert werden.

- Folgende Dichtewerte (Einwohner/ha Bruttowohnbauland) sind bei der Be-
messung des Wohnbauflächenbedarfs im Rahmen der Flächennutzungs-
planung in den Städten und Gemeinden im ländlichen Raum im engeren 
Sinne als Mindestwerte anzuwenden:
Mittelzentrum 70 EW/ha
Unterzentrum 60 EW/ha
Kleinzentrum 55 EW/ha
Gemeinden ohne zentralörtliche Funktion 45 EW/ha

Bisingen gehört zum Verflechtungsbereich des Mittelzentrums Hechingen.
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Im Bereich des Bebauungsplans ist im Regionalplan eine Siedlungsfläche für 
Industrie und Gewerbe sowie für Wohnen ausgewiesen. Direkt angrenzend liegt 
der Bahnhof Bisingen, der die Gemeinde über den Regionalschienenverkehr 
mit der Stadt Tübingen und Umgebung verbindet. Kleinere Einzelhandelsbe-
triebe und Nahversorger liegen in unmittelbarer Nähe im Kernbereich von Bisin-
gen.

Ausschnitt Regionalplan Neckar-Alb, Raumnutzungskarte, nach der Verbind-
lichkeitserklärung vom 29.01.2021.

2.3 Flächennutzungsplan

Der Flächennutzungsplan (FNP) ist ein vorbereitender Bauleitplan. In ihm wird 
die Art der Bodennutzung im Hinblick auf die städtebauliche Entwicklung und 
die zukünftigen Bedürfnisse grundsätzlich aufgezeigt. Der Planzeitraum für ei-
nen Flächennutzungsplan beträgt in der Regel 10 15 Jahre und muss bei sich 
ändernden Bedingungen angepasst werden.
Der Flächennutzungsplan der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Bisingen-
Grosselfingen stellt im Bereich der Abgrenzung des Be -

Der FNP wird im 
Wege der Berichtigung gem. § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB angepasst.
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Flächennutzungsplan von Bisingen-Grosselfingen (In Kraft seit 05.04.2007)

2.4 Verbindliche Bauleitplanung

Die planungsrechtlichen Festsetzungen für die Flurstücke 1794, 2411/10, 2414, 
2414/7, 2424, 2425, 2426/6 und 2391 überlagern sich in den Bebauungsplänen 

Pla -
die genannten Flurstücke ein zeitgemäßes Planungsrecht geschaffen. Die be-

-
überplant.

genehmigt am 12.02.1970)
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(in Kraft seit 01.08.1997)
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Teil B - Das Plangebiet

1. Lage des Plangebiets

Das Plangebiet befindet sich in der Mitte des Kernortes Bisingen.

1.1 Nutzungen in der Umgebung des Plangebiets

Die maßgeblichen Nutzungen in der Umgebung sind:

Im Norden: Gemischte Baufläche
Im Osten: Wohnbaufläche
Im Westen: Wohnbaufläche und Bahnlinie
Im Süden: Gemischte Baufläche

1.2 Räumlicher Geltungsbereich

Der Geltungsbereich wird wie folgt begrenzt:

Im Nordosten: durch die Flurstücke K 7112 (teilweise), 2395/1, 2395/2, 
2396/4, 2396/5

Im Südosten: durch die Flurstücke 2409/11, 2409/9, 2409, 2409/1, 
2409/8, 2411/1, 2411/2, 2411/8, 

Im Südwesten: durch die Flurstücke 2426/4, 2426/9, 2426/10, 2426/11, 
2426/12, 2426/3, 2426/2, 2426/1, 159/1, 160, 161, 
162,163

Im Nordwesten: durch die Bahnlinie und die Flurstücke K 7112 (teil-
weise), 1790/3, 1791/4 (teilweise), 2363/1

1.3 Aktuelle Nutzungen innerhalb des Plangebiets

Auf dem Plangebiet befanden sich zum Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses 
des Bebauungsplans die leerstehenden Gebäude der ehemaligen Textilfabrik 
Maute. Diese werden bis zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses abgebro-
chen. Nach dem Abbruch der Gebäude befindet sich keine weitere Nutzung auf 
dem Gelände der ehemaligen Textilfabrik. Im weiteren Geltungsbereich des Be-
bauungsplans, außerhalb des Geländes der ehemaligen Textilfabrik, sind Be-
standsgebäude vorzufinden, welche Bestandsschutz haben. Die Bereiche der 
Bestandsgebäude werden durch diesen Bebauungsplan städtebaulich neu ge-
ordnet.
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2. Städtebaulicher Rahmenplan

Für die Entwicklung des Areals der ehemaligen Textilfabrik Maute wurde im 
Jahr 2020 eine Mehrfachbeauftragung ausgeschrieben. In diesem Verfahren 
wurde der städtebauliche Entwurf des Stadtplanungs- und Projektentwicklungs-
büros citiplan GmbH durch das Beurteilungsgremium als Grundlage für die wei-
tere Planung empfohlen. 
Daraus resultierend wurde durch citiplan in Zusammenarbeit mit der Gemeinde
Bisingen ein städtebaulicher Rahmenplan entwickelt. 

Die städtebauliche Idee für das Maute-Areal basiert auf dem Leitgedanken, 
dass die Identität für einen Ort durch die Auseinandersetzung mit seiner spezifi-
schen Geschichte entstehen kann. Daher soll der städtebauliche Fußabdruck 
der industriellen Vornutzung der Textilfabrik Maute auf diesem Areal erlebbar 
bleiben. 
Die Auseinandersetzung mit dem Fußabdruck der ehemaligen Industriege-
bäude führt gleichsam automatisch zu einer Ablesbarkeit dieser neuen Orts-
mitte im Ortsgrundriss, da einer eher dörflich geprägten Umgebung eine starke 
geometrische Ordnung mit etwas höherer Dichte gegenübergestellt wird.

Der südliche Teil des Gebiets ist stark geometrisch geordnet. Der nördliche Teil 
fügt sich eher organisch-dörflich an den Bestand an. Dadurch entsteht zwischen 
beiden Bereichen eine Fuge, welche städtebaulich durch die Lage der daran 
angrenzenden Gebäude betont wird. Diese Fuge fungiert als verbindender Fuß-
gängerbereich mit qualitativen Platzsituationen im Nordwesten sowie Südosten. 
Der größere Platzbereich im Nordwesten wird mit natürlichen Elementen in 
Form von Bepflanzungen und einem Spielplatz vorgesehen und bildet somit 
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den

Das geplante neue Rathaus sitzt repräsentativ zwischen Quartiers-
platz und Rathausplatz im Süden und erfüllt gleichzeitig eine wichtige Um-
lenkfunktion der Achse Marktplatz Bahnhof über die Eichgasse. Im Südosten 
an das neue Rathaus anschließend, wurde der Fußabdruck des alten Kessel-
hauses übernommen. Das an dieser Stelle entstehende Gebäude soll architek-
tonisch so gebaut werden, dass es an die prägnante Fassadenordnung des al-
ten Kesselhauses erinnert. 

- gsmischung mit unterschiedlichs-
ten Wohntypologien, wie Reihenhäuser und Geschosswohnungen, vorgesehen. 
Zudem sind ein Mehrgenerationenhaus als Baugemeinschaft oder Genossen-
schaft und Cluster-Wohnen vorstellbar. Ergänzende Nutzungen können Büros, 
Dienstleistungen und Praxen sein. Neben dem neuen Rathaus sieht die Ge-
meinde bereits konkret ein Hotel, eine Markthalle sowie einen Standort der Poli-
zei vor. 

Das Quartier ist in seinem Inneren weitgehend autofrei vorgesehen und bietet 
dadurch vielfältige Aufenthaltsqualitäten und Wegevernetzungen für Fußgän-
ger*innen und Radfahrer*innen. Die vorgesehenen Tiefgaragenzufahrten und 
öffentlichen Parkplätze befinden sich an den Rändern des Quartiers, so dass 
das Quartiersinnere von motorisiertem Verkehr entlastet wird. Die Stellplätze für 
die Reihenhäuser sind in den Gebäuden selbst vorgesehen. Diese können 
ebenso von den bestehenden Straßen erschlossen werden. 

Für die verkehrliche Sicherheit in der Bahnhofstraße soll deren Straßenverlauf 
optimiert werden. Die Optimierung wird eine angepasste Fahrbahnbreite von 
voraussichtlich 6,50 m enthalten. Durch eine angestrebte Tempobegrenzung 
von 30 km/h in diesem Bereich der Bahnhofstraße wird davon ausgegangen, 
dass Radfahrer*innen keinen zusätzlichen Schutzstreifen benötigen. Zudem soll 
eine gestalterische Einbindung der Quartiersentwicklung durchgeführt werden. 
Eine Möglichkeit ist neben einer Pflasterung, angepasst an jene auf dem künfti-
gen Rathausplatz, auch farblicher Asphalt.

Der städtebauliche Rahmenplan berücksichtigt unterschiedliche Aspekte der 
Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit: Neue Erschließungsstraßen werden weit-
gehend vermieden, Möglichkeiten zur Nutzung grauer Energie werden aufge-
zeigt. Darüber hinaus bietet der Rahmenplan eine angemessene Dichte in zent-
raler Lage an, kompakte Baukörper, PV-freundliche und begrünbare Dachflä-
chen sowie durch die Reduktion der Flächen für den motorisierten Verkehr -
gute Voraussetzungen für wasserdurchlässige Bodenbeläge. Auf diese Weise 
stärkt der städtebauliche Rahmenplan durch das Aufgreifen der Geschichte des 
Maute-Areals nicht nur seine Identität, sondern weist gleichzeitig in die Zu-

kunft.
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Teil C - Begründung zu den planungsrechtlichen Festsetzungen

1. Art der baulichen Nutzung

Die Baugebiete werden als allgemeine Wohngebiete (gem. § 4 BauNVO) sowie
als urbane Gebiete (gem. § 6a BauNVO) festgesetzt. 

Allgemeine Wohngebiete werden festgesetzt, um einen verträglichen Übergang 
zu den kleinteiligeren, an den Geltungsbereich angrenzende Bestandsstruktu-
ren zu schaffen und gleichermaßen, um die Strukturen des Bestands innerhalb 
des Geltungsbereiches zu wahren und zu integrieren. Lediglich Großstrukturen 
wie Tankstellen oder Gartenbaubetriebe, die nicht dem Charakter des zukünfti-
gen Maute-Areals entsprechen würden, sind ausgeschlossen. Die bestehen-
den Wohnnutzungen sollen auch zukünftig erhalten bleiben. Durch die Festset-
zungen der allgemeinen Wohngebiete werden ergänzende Nutzungen ermög-
licht, um der zentralen Lage und den unterschiedlichen Bedürfnissen der Bevöl-
kerung gerecht zu werden.
Es werden in den allgemeinen Wohngebieten kleinere Geschosswohnungsbau-
ten und verdichtete Einfamilienhaustypen ermöglicht, um der örtlichen Nachfra-
gesituation nachzukommen, unterschiedliche Wohnangebote zu schaffen und 
gleichzeitig einem flächensparenden Umgang mit Grund und Boden nachzu-
kommen. 

In den Bereichen zur Bahnhofstraße, in denen die ehemaligen Fabrikgebäude 
verortet waren, werden urbane Gebiete festgesetzt, um dem Ziel eines ge-
mischt genutzten Quartiers nachzukommen und somit unterschiedliche Nutzun-
gen im Gebiet anzusiedeln. Des Weiteren bieten sich hier verdichtete Struktu-
ren an, um die Nähe zum Ortskern und zum Bahnhof zu verdeutlichen. Das Ge-
biet weist dadurch eine hohe Zentralität im Ort nach, an welchem entspre-
chende Nutzungen möglich sein sollen, wie zum Beispiel die Unterbringung ei-
nes neuen Rathauses oder eines Hotels. 
Urbane Gebiete dienen dem Wohnen und der Unterbringung von Gewerbebe-
trieben und sozialen, kulturellen und anderen Einrichtungen, die die Wohnnut-
zungen nicht wesentlich stören. Die Nutzungsmischung muss nicht gleichge-
wichtig sein. 
Auch hier sind lediglich Tankstellen und Vergnügungsstätten nicht zulässig, da 
diese Großstrukturen im Gebiet schwer zu integrieren sind und die Dichte ver-
ringern würden.

2. Maß der baulichen Nutzung

Das Maß der baulichen Nutzung wird über die maximal zulässige Gebäudehöhe 
(GH), Firsthöhe (FH), Traufhöhe (TH), die Anzahl der Vollgeschosse und die 
maximal zulässige Grundflächenzahl (GRZ) geregelt.
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Die Grundflächenzahl (GRZ) gibt an, wie viel Quadratmeter Grundfläche eines 
Gebäudes pro Quadratmeter Grundstücksfläche zulässig sind. Die GRZ be-
grenzt somit die überbaubaren Flächen. Die Angabe der GRZ ist ein Maximal-
wert, der in der Regel nicht überschritten werden darf. 

Die festgesetzten Werte der Grundflächenzahl in den Baugebieten lassen eine 
maximale Bebauung der Baufenster im Rahmen der zulässigen Anzahl der Voll-
geschosse zu und ermöglichen so eine kompakte und dichte Bebauung mit ei-
nem flächensparenden Umgang mit Grund und Boden. Eine flächensparende 
Gebietsentwicklung und ein verträglicher Übergang zu den angrenzenden Nut-
zungen soll durch diese maximal zulässige Baudichte erreicht werden. 

Die GRZ-Werte für die allgemeinen Wohngebiete (WA) liegen bei 0,4 und für 
die urbanen Gebiete (MU) bei 0,8. Dies bedeutet für ein WA, dass 40 % und für 
ein MU, dass 80 % der Grundstücksfläche überbaut sein dürfen. Dabei werden 
Garagen, Stellplätze mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 
BauNVO und bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche (wie Tiefgara-
gen) mitgerechnet. Durch die Kombination der festgesetzten GRZ und den Bau-
fenstern wird eine dichtere Bebauung im Quartier ermöglicht.

Die im WA 2 festgesetzte und dem Orientierungswert entsprechende GRZ darf 
durch unterirdische Anlagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 3 BauNVO sowie unterirdi-
sche Abstellräume, Technikräume, Fahrradabstellanlagen und sonstige Neben-
räume bis zu einer GRZ von 0,8 überschritten werden. Das ist notwendig, um 
die gemäß Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO BW) notwendigen 
Stellplätze in einer Tiefgarage errichten zu können. 

Durch die Errichtung der Stellplätze in Tiefgaragen und Zufahrten über die be-
stehenden Straßen werden die Attraktivität der öffentlichen Räume sowie die 
Wohnqualität gesteigert. Zusätzlich kann ein Ziel- und Quellverkehr im Quartier 
vermieden werden. Die Festsetzung zur Überschreitung der GRZ ist daher aus 
städtebaulichen Gründen zur Aufwertung des Wohngebiets förderlich. 

Die festgesetzten maximalen Gebäudehöhen, maximalen Trauf- und Firsthöhen 
sowie die (zwingende) Anzahl der Vollgeschosse wurden aus dem städtebauli-
chen Rahmenplan abgeleitet und sollen zum einen den Charakter der bisheri-
gen Textilfabrik widerspiegeln und zum anderen einen verträglichen Übergang 
zum Bestand schaffen. Im Bereich der Bestandsgebäude soll die Höhenabfolge 
der ehemaligen Textilfabrikgebäude ablesbar bleiben. Die Bezugshöhe stellt die 
Erdgeschossfußbodenhöhe dar.
Im geplanten Baugebiet sind für die Gebäude die maximale Gebäudehöhe so-
wie die Anzahl der Vollgeschosse mit Flachdach festgesetzt. In den Bestands-
sowie direkt daran angrenzenden Gebieten ist die maximale Trauf- und First-
höhe mit Satteldach festgesetzt. Die Traufhöhe darf auf 1/3 der Trauflänge um 
maximal 2,0 m überschritten werden, um eine Gauben-Entwicklung aus der 
Fassade heraus ermöglichen zu können.
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Je nach Lage im Gebiet wird die Gebäudehöhe differenziert festgesetzt. So sind 
im WA 2 bis zu drei Vollgeschosse mit einem Satteldach und einer maximalen 
Firsthöhe bis zu 14 m zulässig. Im WA 3 ist für die Gebäude, welche an die Zol-
ler- und Goethestraße angrenzen, eine Firsthöhe von 11,5 m mit maximal zwei 
Vollgeschossen zulässig. Dadurch wird ein städtebaulich verträglicher Über-
gang zur angrenzenden Wohnbebauung generiert.

Im WA 4 zur Zollerstraße und im Übergang zur Bestandsbebauung im Osten 
sind bis zu drei Vollgeschosse mit einem Flachdach zulässig. Das Festsetzen 
einer maximalen Gebäudehöhe von 7 m im vorderen Bereich und einer maxi-
malen Gebäudehöhe von 9,5 m im hinteren Bereich der Gebäude, ermöglicht 
die Erstellung eines Staffelgeschosses, welches sich städtebaulich an die Hö-
hen seiner Umgebung anpasst. Im WA 5 sind, angelehnt an die bestehende Be-
bauung zur Schillerstraße hin, eine Firsthöhe von maximal 11,5 m und zur 
Bahnhofstraße von maximal 13 m zulässig. Es müssen hier drei Vollgeschosse 
sowie ein Satteldach ausgebildet werden.

Im MU 1 sind im östlichen Hof drei Vollgeschosse zulässig mit einer maximalen 
Gebäudehöhe von 11 m, um einen verträglichen Übergang zum Bestand und 
trotzdem eine Hofsituation zu schaffen. Das nördliche Baufenster in diesem öst-
lichen Hof setzt zwingend mindestens zwei bis maximal drei Vollgeschosse fest. 
Die Kubatur des Gebäudes soll mit diesen Festsetzungen an das ehemalige 
Kesselhaus, das an dieser Stelle stand, erinnern. 
Im westlichen Bereich im MU 1 sind spezifische Gebäudehöhen festgesetzt und 
drei bis vier Geschosse zugelassen. Im Bereich zur Bahnhofstraße hin sind grö-
ßere Gebäudehöhen zulässig, um die Zentralität dieses Standorts mit den Ge-
bäudehöhen zu definieren und ebenfalls an die Gebäudekubaturen der ehema-
ligen Textilfabrik zu erinnern. 

3. Bauweise

Die Bauweise regelt die seitlichen Abstandsverhältnisse.

I - wird eine offene Bauweise festgesetzt. 
In diesen Bereichen wird die maximale Gebäudelänge durch die Baufenster be-
grenzt.  Durch die Festsetzung der offenen Bauweise wird der notwendige seitli-
che Grenzabstand definiert. In MU 1 und WA 2 sollen so außerhalb der Höfe 
freistehende Mehrfamilienhäuser ermöglicht werden.

In definierten Bereichen wird eine geschlossene Bauweise festgesetzt, um den 
bestehenden städtebaulichen Rahmenplan mit einer entsprechenden Dichte 
umsetzen zu können. Des Weiteren wird so eine individuelle Parzellierung z.B. 
durch Konzeptvergaben ermöglicht. 

Im WA 3 und 4 wird eine abweichende Bauweise festgesetzt, um die Baukörper 
wie in der offenen Bauweise auf eine maximale Länge von 50 m zu begrenzen 
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und dennoch eine Grenzbebauung zuzulassen. Diese Festsetzung soll die Ent-
wicklung von Reihenhäusern ermöglichen.

4. Überbaubare Grundstücksflächen, Höhenlage baulicher Anlagen

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch die Festsetzung von Bau-
grenzen und Baulinien bestimmt. Die Baugrenzen definieren das Baufeld und 
werden auf Grundlage des städtebaulichen Rahmenplans des Büros citiplan 
GmbH festgelegt. Die Baugrenzen und Baulinien dürfen für Vorbauten unter be-
stimmten Voraussetzungen überschritten werden. Dies dient der Vielfältigkeit 
der Fassadengestaltung im Gebiet. 

sind Vorbauten unzulässig, um einen strukturierten städtebaulichen 
Raum mit gegliederten Fassaden im Inneren des Quartiers zu schaffen. Hiervon 
ausgenommen sind an dem Wohnweg angrenzende Fassadenseiten, da dort 
ein größerer Abstand zur zweckbestimmten Straßenverkehrsfläche vorgesehen 
ist und Vorbauten diesen Raum somit weniger beengen.

Durch die Festsetzung von Baulinien werden städtebaulich relevante Fluchten 
und Gebäudeecken planungsrechtlich festgesetzt.

Die Höhenlage der baulichen Anlagen wird in WA 1 bis 4 sowie MU 1 und 2 
durch die festgesetzte Erdgeschossfußbodenhöhe (EFH) definiert. Dadurch sol-
len unverträgliche Höhenversätze der Eingangssituationen vermieden werden 
und ein ruhiges städtebauliches Bild in den Bereichen der Neubebauung im 
Plangebiet entstehen.
In dem Bereich von WA 1, in welchem keine EFH festgesetzt ist und im WA 5 
wird die EFH aufgrund der dort vorhandenen Bestandsbebauung aus der an-
grenzenden Verkehrsfläche abgeleitet. Hier wird die Straßenachse in der Mitte 
des Grundstücks festgelegt. Sollte ein Gebäude von mehreren Straßen aus er-
schlossen sein, ist die höher gelegene Straße maßgebend. 
Zur Anpassung an topografische Begebenheiten kann die EFH um bis zu 0,2 m 
überschritten werden, sofern der Anschluss an das öffentliche Abwasser- und 
Regenwasserkanalsystem gewährleistet ist und die maximalen Trauf-, First-
und Gebäudehöhen nicht überschritten werden. Die Überschreitung wird auf 0,2 
m begrenzt, um größere Höhensprünge zwischen den einzelnen Gebäuden so-
wie stark erhöhte oder abgesenkte Eingangssituationen zu vermeiden.

5. Stellung baulicher Anlagen

Gemäß dem städtebaulichen Rahmenplan wird die Hauptfirstrichtung der Sat-
teldachgebäude in den Baufenstern entsprechend festgesetzt. Im Bestand rich-
ten sich diese an der bestehenden Gebäudeorientierung aus. 
Durch die festgesetzten Firstrichtungen wird gewährleistet, dass sich die Ge-
bäude in bestehende Strukturen einpassen. Ziel ist es, einen geordneten Cha-
rakter innerhalb des Gebiets zu gewährleisten. 
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6. Nebenanlagen, Tiefgaragen, Stellplätze, Garagen und Carports

Oberirdische Nebenanlagen (wie Carports, Garagen, offene Stellplätze und 
Mülleinhausungen) sind mit Ausnahme von Wegen, Terrassen, Spielplätzen, 
Pergolen und Treppenabgängen zur Tiefgarage nur innerhalb der überbauba-
ren Grundstücksflächen zulässig, um ein geordnetes Bild in den Gärten und 
Vorgärten zu wahren. Es sollen klar strukturierte Raumkanten freigehalten wer-
den, die nicht von den genannten Nebenanlagen gestört werden sollen. 
Dadurch soll eine städtebauliche Ordnung gewährleistet werden. 

Tiefgaragen (TG) sind nur in den hierfür ausgewiesenen Bereichen zulässig, 
um den motorisierten Verkehr weitgehend aus dem Gebiet zu halten und gleich-
zeitig die Eingriffe in Grund und Boden sowie die starke Versiegelung nur dort 
zu gestatten, wo es planerisch sinnvoll ist. Die Ein- und Ausfahrtbereiche der 
Tiefgaragen sind aus Gründen der Verkehrslenkung an entsprechend sinnvol-
len Stellen am Rand des Gebiets festgesetzt.

Garagen (Ga), Carports (Ca) und offene Stellplätze (St) sind in den Baugebie-
ten MU 1 und WA 2 unzulässig, da dort die Erstellung von Tiefgaragen vorgese-
hen ist. Offene, nicht überdachte Stellplätze sind in diesen Gebieten in den da-
für ausgewiesenen Bereichen zulässig, um die Stellplatzunterbringung dort zu 
gewährleisten, wo keine Tiefgarage errichtet werden kann. 

Offene, nicht überdachte Stellplätze sind im WA 3 und 4 außerdem in den hier-
für separat ausgewiesenen Bereichen zulässig. Es darf in diesen Bereichen 
maximal ein offener Stellplatz pro Grundstück errichtet werden, um den Bereich 
hinsichtlich seines Versiegelungsgrades zu reglementieren.

Offene, nicht überdachte Stellplätze sowie Garagen und Carports sind im MU 2
außerdem in den hierfür separat ausgewiesenen Bereichen zulässig. Die im MU 
2 nicht unterzubringenden und nicht dem Wohnen dienende Stellplätze sollen 
bei der Gemeinde abgelöst werden. Die Gemeinde plant die Stellplätze in Form 
von öffentlichen Parkplätzen an einer anderen Stelle im Geltungsbereich her-
stellen. Diese sind für alle publikumswirksamen Nutzungen im Plangebiet nutz-
bar.

Mülleinhausungen sind zulässig, jedoch müssen diese aus Gründen der Über-
sichtlichkeit im Straßenraum einen Mindestabstand von 1,50 m von einer öffent-
lichen Verkehrsfläche einhalten, um ein geordnetes Bild in den Gärten und Vor-
gärten zu wahren.

7. Verkehrsflächen

Die öffentlichen Verkehrsflächen werden festgesetzt, um die Erschließung des 
Plangebiets zu sichern. 



Gemeinde Bisingen, Landkreis Zollernalbkreis 01.08.2023
Bebauungsplan -Areal Begründung                Vorentwurf

                                          

citiplan GmbH
Seite 17 von 27

Um die Straßenhierarchien und -qualitäten zu definieren, werden die Straßen-
flächen als allgemeine Verkehrsflächen sowie Verkehrsflächen mit besonderer 
Zweckbestimmung festgesetzt. Die Verkehrsflächen besonderer Zweckbestim-
mung gliedern sich in Fußgängerbereiche mit Platzflächen und Flächen für Ver-
kehrsgrün. Dadurch werden die Bereiche markiert, in denen das Auto eine un-
tergeordnete Rolle spielt oder Bereiche, in denen sich ausschließlich zu Fuß 
Gehende und Radfahrende aufhalten. Des Weiteren werden so die Platzflächen 
gesichert. Im gesamten Quartier soll dadurch eine hohe Aufenthaltsqualität ge-
schaffen werden. 

Die genauen Abgrenzungen innerhalb der öffentlichen Straßenverkehrsflächen 
sind von der rechtlichen Verbindlichkeit ausgenommen, um in der detaillierten 
Erschließungsplanung noch eine Flexibilität zu ermöglichen. 

Für die verkehrliche Sicherheit in der Bahnhofstraße soll deren Straßenverlauf 
optimiert werden. Die Optimierung wird eine angepasste Fahrbahnbreite von 
voraussichtlich 6,50 m enthalten. Durch eine angestrebte Tempobegrenzung 
von 30 km/h in diesem Bereich der Bahnhofstraße wird davon ausgegangen, 
dass Radfahrer*innen keinen zusätzlichen Fahrstreifen benötigen. Zudem soll 
eine gestalterische Einbindung der Quartiersentwicklung durchgeführt werden. 
Eine Möglichkeit ist neben einer Pflasterung, angepasst an jene auf dem künfti-
gen Rathausplatz, auch farblicher Asphalt.

8. Flächen für die Herstellung des Straßenkörpers

Um die Herstellung der Verkehrsflächen sicherzustellen, müssen Grundstücksei-
gentümer*innen bis zu 0,30 m breite und 0,40 m tiefe Abgrabungen auf den 
Grundstücken entlang des Straßenkörpers dulden. Der Bebauungsplan führt 
nachrichtlich die zu erwartenden Böschungskanten im Zuge der Erschließung 
und Herstellung der Verkehrsflächen mit.

9. Grünflächen

uf der 
nördlichen Platzfläche vorgesehen, um die im Rahmenplan vorgesehene Pla-
nung eines grünen Platzes im Quartier zu sichern.

Die private Grünfläche südlich der Tiefgarageneinfahrt des mittleren MU1 soll
dem Rathausplatz, in Kombination mit dem darauf festgesetzten Pflanzgebot,
einen nicht baulichen Rahmen verleihen und gleichzeitig einen Puffer für die 
südlich gelegene Bebauung vor der Platzfläche sowie der Tiefgarageneinfahrt 
darstellen.
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10. Flächen für die Wasserwirtschaft und Niederschlagsversickerung

Die wirksamste Maßnahme der Regenwasserbewirtschaftung besteht darin, 
Siedlungsflächen so wenig wie möglich zu versiegeln und so durchlässig wie 
möglich zu gestalten. Ist eine Versieglung unumgänglich, z.B. bei Dach- und 
Straßenflächen, sollte versucht werden, das Wasser von dem Ort, an dem es 
konzentriert anfällt, wieder auf eine größere Fläche zu verteilen. Oft steht aller-
dings für eine solche Verteilung und flächenförmige Versickerung nur noch eine 
kleinere als die ursprüngliche Fläche zur Verfügung. In solchen Fällen muss 
durch geeignete Rückhaltemaßnahmen bewirkt werden, dass der Ablauf ge-
drosselt und damit auch auf einer kleineren Fläche versickert werden kann. 
Deshalb ist in den Baugebieten das anfallende Niederschlagswasser zu sam-
meln und auf dem eigenen Grundstück zurückzuhalten, um es zeitverzögert in 
den öffentlichen Regenwasserkanal abzuleiten.

11. Aufschüttungen und Abgrabungen

Auffüllungen und Abgrabungen dürfen nur bis zur festgelegten Erdgeschossfuß-
bodenhöhe vorgenommen werden. Größere Geländeveränderungen sind hier 
nicht notwendig, da das Plangebiet nahezu eben ist.

12. Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft

Versiegelung bedeutet einen Eingriff in den Wasserhaushalt und eine aufwän-
dige Entsorgung des gesammelten Wassers. Aus diesen Gründen ist es aus 
ökologischer und wirtschaftlicher Sicht notwendig, anfallendes Niederschlags-
wasser durch Versickerung dem Naturhaushalt zuzuführen.
Zur Minimierung des Versiegelungsgrads und zur Rückhaltung des Nieder-
schlagswassers sollen alle befestigten Flächen auf privaten Grundstücken mit 
dauerhaft wasserdurchlässigen Belägen (z.B. Pflaster mit Drainfuge, Rasen-
pflaster oder wassergebundene Decken) hergestellt werden.

13. Pflanzgebot und Pflanzbindung

Es werden insgesamt fünf Pflanzgebote festgesetzt. 

Das Pflanzgebot 1 (Pfg 1) bezieht sich auf auf Plätzen verortete Bäume und 
entlang von Parkierungsflächen. Das Pflanzgebot 2 (Pfg 2) bezieht sich auf
Wohnhöfe auf Tiefgaragen in den MU 1 und WA 2. Pflanzgebot 3 (Pfg 3) be-
zieht sich auf Einzelbäume entlang des Wohnwegs. Die Ziele der Pflanzgebote
1 bis 3 sind die Durchgrünung und Attraktivierung des Gebiets sowie eine Min-
derung von klimatischen Aufheizungseffekten. Des Weiteren sollen die Platzflä-
chen, die daran angrenzenden Parkierungsflächen und der Wohnweg dadurch 
so gestaltet werden, dass eine hohe Aufenthaltsqualität entsteht. 
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Das Pflanzgebot 4 (Pfg 4) bezieht sich auf die Dachbegrünung von Flachdä-
chern und flach geneigten Dächern. Durch die Dachbegrünung wird der Versie-
gelungsgrad innerhalb des Plangebiets teilweise kompensiert und das Mikro-
klima, durch Verdunstungskälte im Sommer, verbessert. Da begrünte Dachflä-
chen zudem Regenwasser temporär speichern und zeitverzögert wieder abge-
ben, tragen sie zudem zur Entlastung des Kanalnetzes bei.

Das Pflanzgebot 5 (Pfg 5) bezieht sich auf Erdüberdeckungen von Tiefgaragen 
und unterirdischen Gebäudeteilen. Dies sorgt für eine teilweise Kompensation
des Versiegelungsgrads - und wirkt sich positiv auf das Mikro-
klima aus. Ebenfalls speichert die Erdüberdeckung Regenwasser, was das Re-
genwasserkanalnetz entlastet.

Die Pflanzbindung entlang der Bahnhofstraße und der Zollerstraße wird festge-
setzt, um ortsbildprägende Strukturen zu erhalten. Um dies auch nach ihrem 
Abgang beizubehalten, sind die mit einer Pflanzbindung belegten Gehölze 
gleichwertig zu ersetzen.

14. Geh-, Fahr- und Leitungsrechte

Die in der Planzeichnung des Bebauungsplans eingetragenen Leitungsrechte 
auf privaten Grundstücken werden zugunsten der Gemeinde und Versorgungs-
trägern festgesetzt, um die Leitungsversorgung sowie -unterhaltung zu ermögli-
chen. Die entsprechenden Leitungen dienen insbesondere der Versorgung des 
Gebiets innerhalb des Geltungsbereichs.

Das in der Planzeichnung des Bebauungsplans eingetragene Fahrrecht auf pri-
vatem Grundstück im MU1 wird zugunsten der Anlieger festgesetzt, um die Er-
schließung aller Baufelder zu ermöglichen und gleichzeitig die Quartiersmitte 
von motorisiertem Verkehr weitestgehend freizuhalten.

Das im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans eingetragene Gehrecht wird 
zugunsten der Allgemeinheit festgesetzt, um eine weitere Wegeverbindung für 
Fußgänger*innen und Radfahrer*innen zur Quartiersmitte hin zu generieren.
Dies wird von der Konzeption des städtebaulichen Rahmenplans mitgeführt.



Gemeinde Bisingen, Landkreis Zollernalbkreis 01.08.2023
Bebauungsplan -Areal Begründung                Vorentwurf

                                          

citiplan GmbH
Seite 20 von 27

Teil D Örtliche Bauvorschriften nach § 74 LBO

1. Äußere Gestaltung baulicher Anlagen

Die Regelungen zu den Dachformen und Dachneigungen werden getroffen, um 
einerseits den städtebaulichen Rahmenplan umzusetzen und andererseits die 
künftige Bebauung an den Bestand und den Charakter der ehemaligen Textil-
fabrik anzupassen. 
Die Regelungen zu den Dachaufbauten sollen gleichzeitig ein ruhiges Bild be-
wahren, aber auch Ausdifferenzierungen bzw. Konkretisierungen ermöglichen. 

Reflektierende und glänzende Dacheindeckungen sind nicht zulässig, um ein 
ruhiges Ortsbild zu schaffen und die angrenzende Nachbarschaft nicht zu be-
einträchtigen. Um eine Verunreinigung des Grundwassers zu verhindern, dürfen 
zur Dacheindeckung keine Materialien verwendet werden, von denen eine Ge-
fahr ausgehen kann. 
Dächer sind aus Klimaanpassungsgründen zu begrünen und zur Unterstützung 
der Energiewende mit solartechnischen Anlagen zu versehen. 

2. Fassadengestaltung

Um eine Integration und Verknüpfung mit dem Bestand zu gewährleisten, 
eine unerwünschte Blendwirkung in der Nachbarschaft sowie Vogelschlag zu 
vermeiden, sind reflektierende Fassadenmaterialien und glasierte Ziegel nicht 
zulässig. Ausgenommen hiervon ist Glas. 
Metallische Verkleidungen sind nur an untergeordneten Bauteilen zulässig. 
Dadurch können Kollisionen mit Vögeln vermieden werden und das einheitliche 
Gesamtortsbild wird gewahrt. Außerdem werden jegliche Blendwirkungen auf 
Verkehrsteilnehmende vermieden. 
Um eine Gefährdung des Grundwassers zu vermeiden, sind entsprechende 
Materialien zur Dacheindeckung nicht zulässig. 
Technische Einrichtungen (z.B. außen sichtbare Kaminrohre etc.) sind an Ge-
bäude-Außenfassaden, die der öffentlichen Verkehrsfläche zugewandt sind, 
nicht zulässig. Diese haben erfahrungsgemäß sowohl gestalterische Defizite 
am Gebäude, als auch stadträumlich negative Auswirkungen auf den Gesamt-
eindruck eines Quartiers zur Folge und werden deshalb ausgeschlossen. 
Die detaillierten Regelungen zu Dachaufbauten, Dachgauben und Dachein-
schnitte sollen ein ruhiges Ortsbild für das neue Quartier unterstützen. 

3. Unterbringung von Abfallbehältern

Um das einheitliche Erscheinungsbild der Vorflächen durch bewegliche private 
Abfallbehälter nicht zu stören, sind diese entweder in das Hauptgebäude, Gara-
genanbauten oder Pergolen zu integrieren. Falls dies nicht möglich ist, soll die 
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Einrichtung begrünt oder mit einer Holzlattung verkleidet werden. So können 
stimmige Vorflächen entstehen, die dem allgemeinen Charakter des Gebiets 
entsprechen.

4. Werbeanlagen

In den urbanen Gebieten und allgemeinen Wohngebieten sind Werbeanlagen 
zulässig, jedoch sind diese reglementiert, da Werbeanlagen sehr stadtbildprä-
gend sind. Durch die getroffenen Festsetzungen zur Größe und Lage wird da-
rauf geachtet, dass Werbeanlagen nicht zu dominant in Erscheinung treten und 
eine angemessene städtebauliche Gestaltung des Plangebiets erreicht wird. 

5. Satellitenempfangsanlagen und Niederspannungsfreileitungen

Der grundsätzliche Ausschluss von Außen-, Rundfunk- und Fernsehantennen 
dient dem Schutz des Stadtbildes, dem Erscheinungsbild der Gebäude und der 
Vermeidung optischer Beeinträchtigung des öffentlichen Raums. 
Ausnahmen werden für optisch angepasste Gemeinschaftsanlagen zugelassen, 
da dadurch die Unterordnung der Anlagen gesichert werden kann und so das 
Ortsbild im Quartier nicht gestört wird. 
Zudem können Ausnahmen zur Wahrung des Grundrechts auf Informationsfrei-
heit (Art. 5 GG) zugelassen werden.

6. Einfriedungen und Stützmauern

Die Form der Einfriedung wird detailliert geregelt, um hier ein einheitliches und 
stimmiges Erscheinungsbild zu gewährleisten und zusätzlich, um die Übersicht-
lichkeit und Verkehrssicherheit gegenüber öffentlichen Verkehrsflächen zu wah-
ren. Des Weiteren soll eine gewisse Durchlässigkeit im Gebiet erhalten bleiben, 
sodass ein Miteinander im Quartier unterstützt wird.

Dies gilt ebenfalls für Stützmauern, welche nur im baulichen Zusammenhang 
von Hauptgebäuden sowie Tiefgaragen bis zu einer maximalen Höhe von 1,0 m 
errichtet werden dürfen.

7. Gestaltung der nicht überbauten Flächen

Planerisches Ziel ist es, die hochwertige Qualität des öffentlichen Raums auch 
auf die angrenzenden privaten Flächen zu übertragen und dadurch gestalte-
risch ansprechende Räume zu schaffen.

Zur Minimierung des Versiegelungsgrads und zur Rückhaltung von Nieder-
schlagswasser sollen diese Bereiche mit Ausnahme von notwendigen Zufahrten 
und Zuwegungen dauerhaft begrünt werden. Dies stärkt das Mikroklima im Bau-
gebiet Maute-Areal erheblich. Schottergärten sind deshalb unzulässig. 
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Durch die Verwendung entsprechend zulässiger wasserdurchlässiger Materia-
lien für die Zufahrten und Zuwegungen wird dies weiterhin unterstützt. 

8. Niederspannungsfreileitungen

Durch das Verbot von oberirdischen Niederspannungsfreileitungen soll eine 
größtmögliche Gestaltungs- und Aufenthaltsqualität sichergestellt werden. Eine 
oberirdische Führung würde die gestalterische Qualität des Quartiers massiv 
beeinträchtigen.

9. Führung von oberirdischen oder unterirdischen Versorgungs-
anlagen und leitungen

Die Führung von unterirdischen Versorgungsleitungen soll den Anschluss an 
bereits bestehende Leitungen und eine an den heutigen technischen Standard 
angepasste Leitungsverlegung ermöglichen.
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Teil E - Umsetzung der Planung

1. Durchführung der Planung

Erschließung

- angren-
zenden öffentlichen Straßen sowie technische Erschließung zum Großteil gesi-
chert. Im Rahmen der Erschließungsplanung wird die ergänzend notwendige 
Erschließung zeitnah umgesetzt.

Lärmschutz

In der vorliegenden gutachtlichen Stellungnahme vom Ingenieurbüro für Schall-
und Wärmeschutz Wolfgang Rink, erstellt am 08.02.2013, wurde eine Prognose 
und Beurteilung für das Jahr 2025 der Schienenverkehrslärmeinwirkung auf das 

- Gebäude den Lärmpe-
gelbereichen I und II zuzuordnen wären und die Dezibelwerte im Bereich des 
Plangebiets unter den Richtwerten für allgemeine Wohngebiete (WA) und ur-
bane Gebiete (MU) liegen würden.

Entwässerung

Die Abwasserbeseitigung erfolgt über ein Trennsystem. Häusliches und betrieb-
liches Schmutzwasser werden über einen Schmutzwasserkanal in die öffentli-
che Mischwasserkanalisation eingeleitet. Das nicht schädlich verunreinigte Nie-
derschlagswasser aus Dach-, Hof- und Verkehrsflächen wird über einen Regen-
wasserkanal in den Klingenbach gedrosselt eingeleitet. Durch das Trennsystem 
wird das städtische Kanalnetz einschließlich der Regenwasserbehandlungsan-
lagen, sowie das Klärwerk entlastet.

Starkregen

aute-
und der Bereich um das Areal herum liegen als Kartenausschnitte vor. Die Kar-
ten zeigen, dass in allen drei untersuchten Fällen (seltenes, außergewöhnliches 
und extremes Abflussereignis) Überflutungstiefen ab 5 cm vor allem in der 
Bahnhofstraße vorliegen. 
Es ist deshalb eine starkregenangepasste Objektplanung erforderlich, damit 
kein Wasser ins Gebäude eindringen kann. 
Eigentümer*innen müssen demnach einen Überflutungsnachweis vorlegen. 
Des Weiteren müssen kritische Infrastrukturen auch vor dem Eindringen von
Wasser geschützt werden. 
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Seltenes Abflussereignis

Außergewöhnliches Abflussereignis

Extremes Abflussereignis

Konzeptvergabe

Im Plangebiet ist vorgesehen, für bestimmte Bereiche ein Konzeptvergabever-
fahren durchzuführen. Hierbei soll die qualitativ beste Konzeption ausgewählt 

-
als kleinteilig genutzte, vielfältige, zentrale Fläche in Bisingen zu entwickeln. Die 
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Festsetzungen zum Bebauungsplan sind deshalb punktuell bewusst weniger 
eng gefasst, um noch Spielraum für die Gestaltung im Konzeptvergabeverfah-
ren zu haben. Enger gefasste Regelungen können noch in Verkaufsverträgen 
vorgesehen werden, um somit auch darin städtebauliche Ziele zu sichern.

2. Arten- und Umweltschutz 

Durch die Planaufstellung könnten Eingriffe vorbereitet werden, die auch zu 
Störungen oder Verlusten von geschützten Arten nach § 7 Absatz 2 Bundesna-
turschutzgesetz oder deren Lebensstätten führen können. Die Überprüfung er-
folgt anhand des beigefügten artenschutzrechtlichen Fachbeitrags. 
Es werden Maßnahmen beschrieben, mit welchen erhebliche nachteilige Um-
weltauswirkungen vermieden, vermindert oder, soweit erforderlich und möglich, 
ausgeglichen werden können.

Es sind mehrere Maßnahmen zur Eingrünung des Gebiets sowie zum Vogel-, 
Insekten- und Fledermausschutz notwendig. 
Notwendige (FCS-) sowie vorgezogene (CEF-) Maßnahmen sind in den Hinwei-
sen zum Textteil dieses Bebauungsplans zu finden. Die (CEF-) Maßnahmen 
werden vor Beginn von Baumaßnahmen durchgeführt.

Die Durchführung folgender (FCS-) Kompensationsmaßnahmen sind zwingend 
notwendig: 
- Vogelfauna
- Fledermausfauna

Weitere Vermeidungsmaßnahmen umfassen eine umweltfreundliche Beleuch-
tung, die Vermeidung von Fallenwirkungen und die Vermeidung von Vogel-
schlag, um die beeinträchtigende und somit schädliche Wirkung auf Tiere (ins-
besondere Vögel, Fledermäuse und nachtaktive Insekten) zu vermeiden.

3. Umweltbelange

Der Bebauungsplan wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleu-
nigten Verfahren aufgestellt. Nach § 13a Abs. 2 Satz 1 BauGB i.V.m. § 13 Abs. 
3 BauGB entfällt die Pflicht zur Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 
Abs. 4 BauGB. 
Das Vorhaben begründet keine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträg-
lichkeitsprüfung. Anhaltspunkte für eine erhebliche Beeinträchtigung der in § 1 
Abs. 6 Nr. 7 BauGB genannten Schutzgüter z.B. aufgrund besonderer, über-
durchschnittlicher Eigenschaften oder einem besonderen Schutzstatus wie 
bspw. NATURA 2000-Gebiete (§ 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB) bestehen nicht. Ent-
sprechend § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB gelten die Eingriffe im Sinne des § 1a 
Abs. 3 Satz 6 BauGB als vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zuläs-
sig. Es muss kein naturschutzrechtlicher Ausgleich im Sinne des § 1a Abs. 3 
BauGB durchgeführt werden.
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Teil F Überschlägige Flächenbilanz

Gesamtfläche 3,2 ha 100 %

Nettobauland 
(WA und MU)

1,7 ha    59 %

Verkehrsfläche / Platzfläche 1,3 ha    40 %

Öffentliche 
Grünflächen

0,2 ha      6 %

Berechnung der Einwohnerdichte

Annahmen des städtebaulichen Rahmenplans stellen dar, dass im Gebiet 
-

spricht rechnerisch einer Einwohnerdichte von 72 EW/ha.

Diese Zahl wurde wie folgt ermittelt:
Ca. 105 WE x 2,2 Einwohner*innen/WE ca. 231 Einwohner*innen / 3,2 ha 

ca. 72 EW/ha 

Durch die von der Gemeinde Bisingen vorgesehene kleinteilige Konzept-
vergabe vieler Grundstücke im Gebiet kann eine tiefergehende Aussage noch 
nicht getroffen werden. Die Dichtewerte sind entsprechend von den jeweiligen 
Konzeptionen abhängig. Der Bebauungsplan ermöglicht jedoch in jedem Fall, 
die angenommenen Dichtewerte des städtebaulichen Rahmenplans generie-
ren zu können.

Teil G - Anlagen

1. Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag

2. Ökologischer Steckbrief

3. Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung

4. Gutachtliche Stellungnahme Schienenverkehrslärmeinwirkung
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Aufgestellt: Pfullingen, den      

citiplan GmbH

Diese Begründung lag dem Gemeinderat bei der Beschlussfassung zum Bebauungsplan zu-
grunde.

Gemeinde Bisingen, den ..................................       ...........................................................
Bürgermeister Roman Waizenegger
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1.1 Anlass und Zielsetzung 
Die Gemeinde Bisingen -

das gleichnamige Gelände im Zentrum von Bisingen. Dem entsprechend werden die 

bereits seit einiger Zeit nicht mehr genutzten Betriebsgebäude, sowie das dazugehö-

rige Umfeld vollständig abgebrochen und das Grundstück anschließend in Teilen je-

weils zu einem allgemeinen Wohngebiet (WA) und urbanen Gebieten (MU) entwickelt. 

Durch die Wiedernutzbarmachung einer ungenutzten Fläche innerhalb der Ortslage 

entspricht die Planung damit dem Grundsatz Innenentwicklung vor Außenentwicklung 

gem. § 1 Abs. 5 BauGB. 

Die vorliegende Bebauungsplanung stellt gemäß ihrer Zielsetzung einen Bebauungs-

plan der Innenentwicklung dar. Bezweckt wird die Wiedernutzbarmachung, einer in-

- her 

im Verfahren nach § 13a BauGB 

Für die Aufstellung eines Bebauungsplans der Innenentwicklung nach § 13 a BauGB 

sind folgende Voraussetzungen erforderlich: 

 Bebauungsplan für die Wiedernutzbarmachung von Flächen, die Nachverdichtung 

oder andere Maßnahmen der Innenentwicklung 

 Zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 Absatz 2 BauNVO oder Größe der 

Grundfläche von insgesamt weniger als 20.000 m² bzw. 2 ha 

 Keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Absatz 6 Nummer 7 

Buchstabe b genannten Schutzgüter (Natura-2000) vorhanden 

 Keine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) beste-

hend 

t-

 

Damit einher gehen: 

 Der Verzicht auf die Umweltprüfung und den formellen Umweltbericht 

 Die Tatsache, dass Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung eines Bebauungsplans 

zu erwarten sind, gelten als im Sinne des § 1 a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der pla-

nerischen Entscheidung als erfolgt oder zulässig 

Für den Bebauungspla -  sind alle oben genannten Voraus-

setzungen erfüllt. 

Der nachfolgende Ökologische Steckbrief© für das Untersuchungsgebiet stellt 

die umweltrelevanten Belange in knapper Übersicht dar. 
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1.2 Rechtliche Grundlagen 
Nach § 1 (6) 7 BauGB sind bei der Aufstellung von Bebauungsplänen die Belange des 

Umweltschutzes, insbesondere die Auswirkungen auf Tiere und Pflanzen (inkl. biolo-

gische Vielfalt), auf Fläche, Boden, Wasser, Luft und Klima, Landschaft sowie die 

umweltbezogenen Auswirkungen auf den Menschen, seine Gesundheit sowie auf Kul-

tur- und Sachgüter zu berücksichtigen. Die Informationen des Ökologischen Steck-

briefs© dienen als Abwägungsgrundlage gemäß § 1 (7) BauGB. 

1.3 Plangebiet und örtliche Situation 
Die Gemeinde Bisingen liegt auf ca. 561 m ü. NN, am Nordrand der Schwäbischen 

Alb und am Fuße des Albtraufs, zwischen dem Hohenzollern und dem Hundsrücken. 

An die Gemeinde angrenzend befinden sich die Städte und Gemeinden Hechingen, 

Albstadt, Balingen und Grosselfingen. 

Das Plangebiet befindet sich im Zentrum der Gemeinde, südlich entlang der Bahnli-

nie. Es wird nördlich von der Bahnhofsstraße und der Schillerstraße, östlich von der 

Zollerstraße und südlich von der Raichbergstraße umgeben. 

In der Umgebung befinden sich überwiegend Wohngebäude, einzelne Geschäfte, 

Gartenanlagen und Wiesenflächen, sowie der Bahnhof Bisingen. 

Auf dem ca. 31.907 m2 großen Grundstück befinden sich die ehemaligen Betriebsge-

bäude, sowie Lagerhallen, Abstellflächen und geteerte, sowie geschotterte Wege und 

Flächen. Vereinzelt finden sich Grünstrukturen wie Bäume, Sträucher und Hecken im 

Plangebiet. Einige der Freiflächen sind aufgrund der längeren Nutzungsaufgabe durch 

Sukzessionsbestände bewachsen. 

Im Plangebiet befinden sich keine Schutzgebiete oder geschützte Landschaftsbe-

standteile (LUBW 2022). 
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Abbildung 1.1: Luftbild des Plangebiets.

 
Quelle: LUBW (2022), unmaßstäbliche Darstellung. Geltungsbereich rot umrandet 

1.4 Vorhabenbeschreibung und Kurzdarstellung der Inhalte des  
Bebauungsplans 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst ca. 31.907 m² (vgl. Abb. 1.2). Die 

Planung sieht eine Entwicklung des Plangebiets in Teilen jeweils als allgemeines 

Wohngebiet (WA) und als urbanes Gebiet (MU) vor. Es ist eine Bebauung des Plan-

gebiets mit einer lückenhaften Quartierswohnbebauung, bzw. Clusterwohnbebauung 

vorgesehen. Einzelne Gebäude stehen im Anschluss als Rathaus, Polizei und Post, 

sowie für Büros, Praxen und Dienstleistungen zur Verfügung. Die Gebäudeblöcke 

werden mit einem Wegenetz, sowie Quartiersplätzen, Wohnhöfen, Nachbarschafts-

plätzen und Innenhöfen verbunden und die durch die reduzierte Versiegelung freige-

legten Flächen zwischen den Gebäuden werden begrünt und mit heimischen Gehöl-

zen bepflanzt. 

N
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Tabelle 1.1: Inhalte des Bebauungsplans

Abbildung 1.2: - , 

Vorabzug vom 28.10.2022 

 
Quelle: CITIPLAN GMBH (2022), Bebauungsplangrenze: rot, unmaßstäbliche Darstellung 
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Umfang des Vorhabens und Bedarf an Grund und Boden

Größe des Gebiets  31.907 m² 

 

Davon bestehende Versiegelung  Im Geltungsbereich des geplanten Bebau-
ungsplanes ist durch die Betriebsgebäude 
und das Betriebsgelände Versiegelung vor-
handen 

 

Art des Vorhabens und Beschreibung der Festsetzungen 

Art der baulichen Nutzung  Wohngebiet (WA) und Urbanes Gebiet (MU) 

Maß der baulichen Nutzung (GRZ)  WA = 0,4  0,8, MU = 0,6  0,8 

Nutzung erneuerbarer Energien  Photovoltaikanlagen gem. KSG BW 

Niederschlagswasserbewirtschaftung  Derzeit in Planung 

Dachbegrünung  49 % der maximal überbaubaren Fläche des 
Urbanen Gebiets (MU), entspricht 3.460 m2 

 

Angaben zum Standort 

Lage  Zentrum Bisingen, nahe Bahnhof 

Erschließung  Bahnhofstraße, Schillerstraße, Zollerstraße 
und Raichbergstraße 

Eigentumsverhältnisse  Gemeinde Bisingen 

 

2  
Die Informationen des Ökologischen Steckbriefs© dienen als Abwägungsgrundlage 

gemäß § 1 (7) BauGB. Der Ökologische Steckbrief© berücksichtigt die Belange des 

Umweltschutzes einschließlich des Naturschutzes, wie sie in § 1 (6) Pkt. 7 bzw. in An-

lage 1 zum BauGB gefordert werden. Ferner ist hiermit gewährleistet, dass sich die 

Öffentlichkeit gemäß § 13 a Abs. 3 Pkt. 2 BauGB neben den Zielen und Zwecken der 

Planung über die wesentlichen Auswirkungen der Planung informieren kann. 

Dargestellt sind für jeden Umweltbelang Bestand und Bewertung, Prognose: Konflik-

tanalyse unter Berücksichtigung von Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung und 

daraus folgende weitere Planungshinweise. Die Bewertung der Erheblichkeit voraus-

sichtlicher Umweltauswirkungen beschränkt sich auf die Anforderungen des 

§ 13 a Abs. 1 BauGB. 

Eine artenschutzrechtliche Relevanz-Prüfung gem. § 44 BNatSchG wird für die Pla-

nung erforderlich und wurde bereits gesondert erstellt (Gfrörer Ingenieure [2021], Ar-

te -  in Bisingen). 
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3
Durch die geplante Wohnbebauung bestehen verschiedene Auswirkungen auf die 

Schutzgüter. Aufgrund der Vorbelastungen (Ehemalige industrielle Nutzung, beste-

hende Versiegelung durch Betriebsgebäude und Firmengelände) sind für die Schutz-

   keine erheblichen Beeinträchtigungen abseh-

bar. Vielmehr entsteht hier durch die geplante reduzierte Versiegelung eine Aufwer-

tung der betroffenen Schutzgüter. Aufgrund der innerörtlichen Lage und vorhandenen 

i-

 werden Maßnahmen zur 

Vermeidung und Minderung von Beeinträchtigungen, sowie eine Ausnahmegenehmi-

gung erforderlich. Ein entsprechender Genehmigungsantrag für eine artenschutz-

rechtliche Ausnahme nach § 45. Abs. 7 BNatSchG wurde bereits erstellt und geneh-

migt. Antragsdatum: 02.05.2022 (Gfrörer Ingenieure), Genehmigungsdatum: 

27.05.2022 (Regierungspräsidium Tübingen). 

Hinsichtlich der Lärmsituation ist durch Anwohnerverkehr eine gewisse Erhöhung des 

Verkehrsaufkommens zu erwarten. Erhebliche Beeinträchtigungen durch eine Verän-

derung der Lärmsituation sind derzeit nicht absehbar.  

Wichtige grünordnerische Maßnahmen stellen die Verwendung von wasserdurchläs-

sigen und begrünbaren Belägen für Stellplätze, Zuwege und Terrassen, Dachbegrü-

nung von Flachdächern sowie Durch- und Eingrünung des Gebietes auch mit heimi-

schen und an den Klimawandel angepassten Gehölzen dar. Pflanzenlisten sind beige-

fügt (vgl. E-A Bilanz Pustal 2023). 

Die relevanten Umweltbelange gemäß § 1 (6) Pkt. 7 BauGB wurden im Sinne des § 2 

(4) i. V. m. 2 a BauGB (Umweltprüfung) untersucht und im Ökologischen Steckbrief© 

abgearbeitet. Erhebliche Beeinträchtigungen der relevanten Umweltbelange können 

durch Maßnahmen auf ein unerhebliches Maß reduziert werden. 

Ein artenschutzrechtlicher Fachbeitrag wurde im Jahr 2021 erstellt (Gfrörer Ingenieure 

[2021], Art -

Bisingen). Hierbei wurde eine Betroffenheit der Artengruppen Vögel und Fledermäuse 

festgestellt. Es werden daher Vermeidungs-, CEF- und FCS- Maßnahmen notwendig. 

Auf die Ergebnisse des artenschutzrechtlichen Fachbeitrags wird verwiesen. 

 

Datum: 21.03.2023 
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4
Der Ökologische Steckbrief© (Pustal 1994) stellt die umweltrelevanten Belange in 

knapper Übersicht dar, gegliedert in Bestand/Bewertung und Prognose: Konfliktanaly-

se. Die Bewertung des Bestandes erfolgt nach standardisierten Bewertungsmodellen 

der LUBW, die Konfliktanalyse berücksichtigt die absehbaren Beeinträchtigungen und 

gibt Planungshinweise, die in Festsetzungen münden. 

Die Bewertung erfolgt in fünf- e-

Umweltbelange (Grundlage: LUBW 2005). 

Daraus folgt die Beurteilung der Erheblichkeit der Wirkungen/Beeinträchtigungen 

(Spalte Prognose: Konfliktanalyse) 

Vermeidung und Minderung wird diese Beurteilung angepasst. Es erfolgen Maßnah-

men, um die Wirkungen/Beeinträchtigungen auf ein unerhebliches Maß zu reduzieren. 

Ökologischer Steckbrief©: 

Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 
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Tabelle 4.1: Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen: Ökologischer Steckbrief©

Umwelt- 
belang 

gem. BauGB 

Bestandsaufnahme 
und 
Bewertung 

Prognose: 

Konfliktanalyse 
Weitere  
Planungshinweise 

 

Fläche 

Die Fläche des Bebau-
ungsplanes umfasst  
ca. 31.907 m² 

Der Geltungsbereich 
befindet sich innerhalb 
der Ortslage in Bisingen, 
nahe dem Bahnhof. 

 

Flächeninanspruchnahme: 

Es handelt sich um ein 
innerörtliches Bauvorhaben 

Effektivität der Flächenin-
anspruchnahme:  

 multifunktionale Nut-
zung, Gebäudehöhe, 
beidseitige Erschließung 
der Straße, hochwertige 
Nutzung: Wohnen, ge-
ringwertige Nutzung 
Parkplätze 

 

Die Planung entspricht 
t-

wicklung vor Außenent-
e-

rung.  

Vermeidungsmaßnah-
men: 

 Flächensparende  
Erschließung 

 Möglichst geringe  
Versiegelung 

Dem Umweltbelang 
kommt eine geringe 
Bedeutung zu. 
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Umwelt- 
belang 

gem. BauGB 

Bestandsaufnahme 
und 
Bewertung 

Prognose: 

Konfliktanalyse 
Weitere  
Planungshinweise 

 

Geologie und  
Boden 

Geologie: 
Terrassensedimente 
(Mittelgebirge) 

Ablagerungen vorwie-
gend aus Sand und Kies, 
die in den Tälern in un-
terschiedlichen Niveaus 
oberhalb der holozänen 
Talaue auftreten. 

Bodenkundliche 
Einheit: 
Für das Plangebiet sind 
derzeit keine Bodendaten 
vorhanden. 
Aufgrund der vorausge-
gangenen Nutzung als 
Industriegebiet besteht 
für das Plangebiet eine 
anthropogene Vorbelas-
tung der Böden. 

Altlasten: Keine Daten 
vorhanden 

Bewertung 
(gem. LUBW 2012): 

Natürliche Bodenfrucht-
 

                           
Ausgleichskörper im 
Was  

                            
Filter/Puffer für Schad-

 
 
Standort natürliche 
Vegeta  
 

 

Die Planung sieht den 
Abriss der bestehenden 
Versiegelung (Betriebsge-
bäude und Firmengelän-
de), sowie eine reduzierte 
Neuversiegelung (Wohn-
gebiet, Urbanes Gebiet, 
Wege und Quartiersplätze) 
im Plangebiet vor.  
Insgesamt sind eine Redu-
zierung der Versiegelung, 
sowie die Neuentwicklung 
von Grünflächen und Gar-
tenanlagen, sowie die 
Dachbegrünung von 
Flachdächern geplant 

Vermeidungsmaßnah-
men: 

 Flächensparende 
Erschließung, mög-
lichst geringe Versie-
gelung 

 Wasserdurchlässige 
und begrünbare 
und/oder verduns-
tungsfähige Beläge für 
Parkplatz- und Stell-
flächen 

  Einbindung in das 
natürliche Regenwas-
serregime 

 Dachbegrünung mit 
Substratstärke von 12 
cm 

 Nicht überbaute Flä-
chen der Tiefgaragen 
sind mit einer Boden-
mächtigkeit von min-
destens 60 cm weit-
gehend steinfreiem, 
kulturfähigem Boden-
material zu überde-
cken 

Dem Umweltbelang 
kommt eine geringe 
Bedeutung zu. 

 

 Ausgleichsmaßnahmen: 

 Nicht erforderlich 

Planungshinweise: 

 Objektbezogene 
Baugrund-
untersuchung 
wird empfohlen 
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Umwelt- 
belang 

gem. BauGB 

Bestandsaufnahme 
und 
Bewertung 

Prognose: 

Konfliktanalyse 
Weitere  
Planungshinweise 

 

Grundwasser 
 

Die hydrogeologischen 
Schichten der Terras-
sensedimente sind in 
Bezug auf das Grund-
wasser von mittlere bis 
mäßiger Durchlässigkeit. 
 
Aufgrund der vorausge-
gangenen Nutzung als 
Industriestandort beste-
het eine anthropogene 
Vorbelastung der Böden, 
die ihre Durchlässigkeit 
und damit die Neubildung 
des Grundwassers beein-
trächtigt  

Beeinträchtigungen sind 
aufgrund der anthropoge-
nen Vorbelastung im Plan-
gebiet bereits gegeben und 
werden im Zuge der Pla-
nung verringert. 

Die Planung sieht eine 
Teilentsiegelung des Plan-
gebietes und damit eine 
Verbesserung hydrologi-
schen Verhältnisse vor. 

Vermeidungsmaßnah-
men: 

 Flächensparende  
Erschließung 

 Möglichst geringe  
Versiegelung 

 Dezentrale Nieder-
schlagswasserbewirt-
schaftung 

 Wasserdurchlässige 
und begrünbare Be-
reiche für Park- und 
Stellflächen  

 Einbindung in das 
natürliche Regenwas-
serregime 

 Dachbegrünung 

§§ Wasser-
schutzgebiete 

§§ Wasserschutzgebiete 
sind nicht  betroffen 
 

  

Dem Umweltbelang 
kommt eine geringe 
Bedeutung zu. 

 

  

 

Oberflächen-
wasser 
 
 

Im Plangebiet sind keine 
oberirdischen Gewäs-
ser vorhanden. 
Im Plangebiet bestehen 
keine Vorbelastungen. 
 

Die Planung führt zu keiner 
Beeinträchtigung von Ober-
flächengewässern. 

 
 

Vermeidungsmaßnah-
men: 

 Dezentrale  
Niederschlagswasser-
bewirtschaftung 
(derzeit in Planung) 

§§ Über-
schwem-
mungsgebiet 

 

§§ Überschwemmungs-
gebiet ist nicht gegeben. 

 

 

Dem Umweltbelang 
kommt eine geringe 
Bedeutung zu. 
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Umwelt- 
belang 

gem. BauGB 

Bestandsaufnahme 
und 
Bewertung 

Prognose: 

Konfliktanalyse 
Weitere  
Planungshinweise 

 

Pflanzen und 
Tiere/ 
Biologische 
Vielfalt  

 

Die Flächen des Plange-
biets sind durch die be-
stehenden Betriebsge-
bäude und das Betriebs-
gelände überwiegend 
versiegelt. Hinzu kom-
men einzelne Bäume und 
Grünstrukturen wie 
Sträucher und Hecken. 
Die Freiflächen sind  
aufgrund der längeren 
Nutzungsaufgabe von 
Sukzession bewachsen. 

Hochwertige Biotoptypen 
sind im Plangebiet nicht 
vorhanden. 

Es werden hauptsächlich 
geringwertige Biotoptypen 
in Anspruch genommen  

Das Bauvorhaben sieht 
eine Reduzierung der be-
stehenden Versiegelung 
vor. Dadurch kommt es zu 
einer Aufwertung der be-
troffenen Schutzgüter 

Unbebaute Flächen werden 
als Grünflächen angelegt 
und gärtnerisch gestaltet. 
Die Dachflächen von 
Flachdächern werden be-
grünt. 

 

Vermeidungsmaßnah-
men: 

 Beschränkung der 
überbaubaren Flächen 
auf das unbedingt er-
forderliche Maß 

 Pflanzbindungen und 
Pflanzgebote (vgl. 
Kap. 5) 

 Dachbegrünung 
 
 

Dem Umweltbelang 
kommt eine mittlere 
Bedeutung zu. 

 Ausgleichsmaßnahmen: 

 Durch planinterne 
Maßnahmen und 
dem Rückbau be-
stehender Versiege-
lung entsteht ein 
Kompensationsüber-
schuss von +85.773 
Ökopunkten. Damit 
vollständiger Aus-
gleich aus baurecht-
licher und natur-
schutzrechtlicher 
Sicht für die Schutz-
güter Boden  
Pflanzen und Tiere

(Biotope). 
 
Siehe E-A Bilanz 
(Pustal 2023) 
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Umwelt- 
belang 

gem. BauGB 

Bestandsaufnahme 
und 
Bewertung 

Prognose: 

Konfliktanalyse 
Weitere  
Planungshinweise 

 
§§ Artenschutz 

 

Im Jahr 2021 wurde eine 
Betroffenheit der Arten-
gruppen Vögel und Fle-
dermäuse nach § 44 
BNatschG festgestellt 
(Gfrörer Ingenieure 
2021). 
Auf die Ergebnisse des 
artenschutzrechtlichen 
Fachbeitrags wird ver-
wiesen (Gfrörer Ingenieu-
re 2021). 

Verlust eines Teil-
Nahrungshabitates und 
Lebensraumes für Gebäu-
de- und Nischenbrüter 
durch den Abbruch des 
Gebäudealtbestandes und 
der Flächenversiegelung. 

Verlust eines Teil- Jagdha-
bitates, sowie Verlust von 
potenziellen Wochenstu-
ben, Einzel- und Winter-
quartieren von Fledermäu-
sen durch Gebäudeabbruch 
und Flächenversiegelung. 

Allgemein kann ein Verstoß 
gegen die Verbotstatbe-
stände nach 
§ 44 Abs. 1 Nr. 2 und 3 i.V.
m. Abs. 5 BNatSchG auch 
bei Umsetzung aller ge-
nannten Maßnahmen nicht 
ausgeschlossen werden. 
Die Beantragung einer 
Ausnahmegenehmigung 
bei der zuständigen Behör-
de wird dadurch erforder-
lich. Ein entsprechender 
Antrag wurde bereits ge-
stellt (Antrag auf Ausnahme 
vom 02.05.2022) und ge-
nehmigt (Genehmigungsda-
tum 27.05.2022) 

Vermeidungsmaßnah-
men: 

 Abbruch der Gebäu-
de außerhalb der 
Brutzeiten von Vo-
gelfauna (Oktober 
bis Februar). 

 Begleitung des Ge-
bäudeabbruchs 
durch fachkundigen 
Fledermaussachver-
ständigen. 

 Tabuzeitraum für 
störende Arbeiten an 
Gebäuden zwischen 
Mai und Juli, sowie 
Oktober und April. 

 Extensive Pflege und 
Insektenfreundliche 
Einsaat auf verblei-
benden Grünflächen. 

 Eingrünung des 
neuen Areals mit 
gebietsheimischen 
Gehölzen. 

 
CEF-Maßnahmen: 
 Installation von 5 

Sperlingskoloniekäs-
ten, 5 Nistkästen für 
Nischenbrüter 
(Hausrotschwanz), 
einem Nistkasten für 
Halbhöhlenbrüter 
(Bachstelze), 30 
Fledermausflachkäs-
ten, Schaffung von 
Ein- und Ausflugöff-
nungen an Gebäu-
den. 

 
FCS-Maßnahmen: 
 Installation von 5 

Sperlingskoloniekäs-
ten, 5 Nischenbrü-
terkästen für den 
Hausrotschwanz, ei-
nem Halbhöhlenbrü-
terkasten für Halb-
höhlenbrüter, 20 
Fledermausquartier-
steine 

 Fledermausfreundli-
cher Ausbau von 
mind. zwei Dach-
stühle in der Umge-
bung. 

(Für genaue Maßnah-
menbeschreibung vgl. 
Fachgutachten Gfrörer 
Ingenieure 2021). 

Dem Umweltbelang 
kommt eine hohe Be-
deutung zu. 
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Umwelt- 
belang 

gem. BauGB 

Bestandsaufnahme 
und 
Bewertung 

Prognose: 

Konfliktanalyse 
Weitere  
Planungshinweise 

§§ Naturschutz § 30 BNatSchG Biotope: 

Keine 

 

Schutzgebiete: 
Keine 

 

 Vermeidungsmaßnah-
men: 

 Nicht erforderlich 

 

Dem Umweltbelang 
kommt eine geringe 
Bedeutung zu. 

 

  

 

Klima und  
Lufthygiene 

Das Plangebiet liegt 
innerorts und besitzt 
keine klimatische Rele-
vanz (Kaltluftabfluss, 
Kaltluftbildung). 
Es sind keine Immissi-
onsschutzflächen vor-
handen. 
Durch die umgebenden 
Bebauungen bestehen 
Vorbelastungen. 
 

Eine Beeinträchtigung von 
siedlungsrelevanten Ab-
flussbahnen oder Kaltluf-
tentstehungsgebieten ist 
nicht gegeben. 

Vermeidungsmaßnah-
men: 

 Nicht erforderlich 
 

Dem Umweltbelang 
kommt eine geringe 
Bedeutung zu. 

  

Erneuerbare 
Energien 

Bestand: Keine Relevanz 
 

 

Die Nutzung regenerativer 
Energien ist festgesetzt 
gem. KSG BW 

 

Vermeidungsmaßnah-
men: 

 Anlagen für regenera-
tive Energienutzung 
festgesetzt (KSG BW) 

Dem Umweltbelang 
kommt eine geringe 
Bedeutung zu. 
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Umwelt- 
belang 

gem. BauGB 

Bestandsaufnahme 
und 
Bewertung 

Prognose: 

Konfliktanalyse 
Weitere  
Planungshinweise 

 

Anfälligkeit 
gegenüber den 
Folgen des 
Klimawandels 

Bestand: Keine Relevanz 
 

Relevante Folgen des Kli-
mawandels im Wohngebiet: 

Starkregenereignisse: 

Aufgrund der Festsetzung 
von Vorgaben zur Wasser-
rückhaltung (Retention 
durch Dachbegrünung) wird 
Starkregenereignissen 
ausreichend Vorsorge 
eingeräumt. 

Hitzeperioden: 

Aufgrund der Festsetzun-
gen von Dachbegrünungen 
sowie Durch- und Eingrü-
nung wird kleinklimatischen 
Belastungen der Gebiets-
nutzer ausreichend Vorsor-
ge eingeräumt. 

 

Vermeidungsmaßnah-
men: 

 Flächensparende 
Erschließung 

 Möglichst geringe 
Versiegelung 

 Wasserdurchlässige 
und begrünbare Belä-
ge für Park- und Stell-
flächen 

 Dachbegrünung 
 Versickerung über die 

belebte Bodenschicht 

 

Dem Umweltbelang 
kommt eine geringe 
Bedeutung zu. 
 

  

 

Landschafts-/ 
Ortsbild und  
Erholung 

Landschafts-/Ortsbild: 
Es handelt sich um eine 
Lage im Bereich beste-
hender Bebauung. 
Erholung: 
Die Erholungsnutzung ist 
auf den privaten Bereich 
beschränkt. 

 

Landschafts-/Ortsbild: 
Die Planung führt zu einer 
Verbesserung des Land-
schafts-/Ortsbildes inner-
halb des Quartiers.  

Aufgrund der Vorbelastun-
gen im Umfeld ist die Wir-
kung auf den Bereich au-
ßerhalb des Bebauungs-
planes gering. 

Erholung: 

Herstellung einer hohen 
Aufenthaltsqualität für den 
wohnungsnahen Bereich 
 

Vermeidungsmaßnah-
men: 

 Pflanzgebote 
 Pflanzbindungen 
 Dachbegrünung 

 

Dem Umweltbelang 
kommt eine geringe 
Bedeutung zu 

  



- S. 17

Datum: 21.03.2023  Pustal Landschaftsökologie und Planung 

Umwelt- 
belang 

gem. BauGB 

Bestandsaufnahme 
und 
Bewertung 

Prognose: 

Konfliktanalyse 
Weitere  
Planungshinweise 

 

Mensch und  
Gesundheit 
 

Lärm / Lärmschutz: 
Vorbelastung:  
Keine 

 
 

Lärm / Lärmschutz: 

Die Planung führt zu keiner 
Veränderung der Lärmbe-
lastung. 

Zunahme an Individualver-
kehr im benachbarten, 
öffentlichem Straßenraum 
 

Vermeidungsmaßnah-
men: 

Lärm: 
nicht erforderlich 

 

Schadstoff-
emissionen 

Schadstoffemissionen: 
 

Vorbelastung:  
Keine 
 

Schadstoffemissionen: 

Mit dem Vorhaben ist keine 
dauerhafte Belastung der 
Umgebung durch Stoffein-
träge, Abwasser, Erschüt-
terungen, Geräusche, 
Strahlung, Lichteinwirkun-
gen, Gerüche und elektro-
magnetische Felder ver-
bunden. Es kann baube-
dingt zu kurzzeitig erhöh-
ten Erschütterungs- und 
Lärmemissionen kommen. 
Eine besondere Emission 
von klimarelevanten Gasen 
ist nicht zu erwarten. 

Dem Umweltbelang 
kommt eine geringe 
Bedeutung zu. 
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Umwelt- 
belang 

gem. BauGB 

Bestandsaufnahme 
und 
Bewertung 

Prognose: 

Konfliktanalyse 
Weitere  
Planungshinweise 

 

Kultur und  
Sachgüter 

Es sind keine Vorkom-
men von Natur- oder 
Bodendenkmälern im 
Plangebiet vorhanden. 

 

Die Planung führt zu keiner 
Gefährdung von Kultur- 
und Sachgütern. 

Vermeidungsmaßnah-
men: 

nicht erforderlich 

Dem Umweltbelang 
kommt eine geringe 
Bedeutung zu. 

  

 

 

Abfälle 

Zu erwarten ist wohn-
siedlungstypischer Abfall 
in üblichen Mengen. 

 

Entstehende Abfälle, auch 
währen der Bauphase, sind 
fachgerecht zu entsorgen 
und vorrangig dem Recyc-
ling zuzuführen.  

Vermeidungsmaßnah-
men: 

 Bauabfälle sind zu 
recyceln oder fachge-
recht zu entsorgen 

 

Dem Umweltbelang 
kommt eine geringe 
Bedeutung zu. 

  

Störfallrisiko 

(§ 3 Abs. 5a 
BImSchG) 

Störfallbetriebe sind im 
näheren Umfeld nicht 
vorhanden. 

 

Die Planung sieht keine 
Lagerung, Nutzung oder 
Produktion von gefährli-
chen Stoffen vor und be-
herbergt daher kein Stör-
fallrisiko.  

Vermeidungsmaßnah-
men: 

nicht erforderlich 

 

Dem Umweltbelang 
kommt eine geringe 
Bedeutung zu. 

  

 

Kumulierung 
des Vorhabens 
mit Vorhaben 
benachbarter 
Plangebiete 

Das Plangebiet befindet 
sich innerhalb umgeben-
der Wohnbebauung und 
einzelnen Geschäften, im 
Zentrum von Bisingen. 

 

Umfassende Begrünungs- 
und Maßnahmenkonzepte 
zur Berücksichtigung der 
Umwelt- und Naturschutz-
belage lassen mögliche 
Beeinträchtigungen von 
Naturschutzbelangen auf 
ein unerhebliches Maß 
senken. 

Vermeidungsmaßnah-
men: 

nicht erforderlich 

 

Dem Umweltbelang 
kommt eine geringe 
Bedeutung zu. 

  

Wechselwir-
kungen 

Wechselwirkungen über 
die auf die Umweltbelan-
ge bezogenen Beurtei-
lungen hinaus sind nach 
derzeitigem Kenntnis-
stand nicht zu erwarten. 
 

Die Planung führt zu keiner 
Gefährdung der ökologi-
schen Wechselwirkungen 
über die auf die Umweltbe-
lange bezogenen Beurtei-
lungen hinaus. 

Vermeidungsmaßnah-
men: 

nicht erforderlich 

Dem Umweltbelang 
kommt eine geringe 
Bedeutung zu. 
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5

5.1 Rechtsgrundlagen 
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt 

geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 04.01.2023 (BGBl. I Nr. 6) 

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz  BNatSchG) vom 29.07.2009 

(BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20.07.2022 (BGBI. I S. 

1362) 

Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes Baden-Württemberg (Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg  

KSG BW) vom 23.07.2013, mehrfach geändert durch Gesetz vom 12.10.2021 (GBI. S. 837) 

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten (Bundes-

Bodenschutzgesetz  BBodSchG) vom 17.03.1998 (BGBl. I S. 502), das zuletzt durch Artikel 7 

des Gesetzes vom 25.02.2021 (BGBl. I S. 306) geändert worden ist  

Gesetz zur Ausführung des Bundes-Bodenschutzgesetzes (Landes-Bodenschutz- und Altlastengesetz  

LBodSchAG) in der Fassung vom 14.12.2004 (GBl. S. 908), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

30.12.2020 (GBl. S. 1233) 

Gesetz zum Schutz der Kulturdenkmale (Denkmalschutzgesetz  DSchG) in der Fassung vom 06.12.1983 

(GBl. S. 797), zuletzt geändert durch Artikel 29 der Verordnung vom 21.12.2021 (GBl. 2022 S. 1, 

4) 

Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05.03.2010 (GBl. S. 357, berichtigt S. 416), zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 18.07.2019 (GBl. S. 313) m. W. v. 01.08.2019 

Verordnung des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr über die Anerkennung und Anrech-

nung vorzeitig durchgeführter Maßnahmen zur Kompensation von Eingriffsfolgen (Ökokontover-

ordnung  ÖKVO) vom 19.12. 2010 

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenver-

ordnung  PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 

Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802) 

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung  BauNVO) in der Fas-

sung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), geändert durch Artikel 2 des Ge-

setzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802) 
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5.2 Planungsrechtliche Festsetzungen 
Die Reihenfolge der Nummerierungen entspricht nicht der Reihenfolge des Textteils.  

1. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 

Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

a Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen 

Rodung von Bäumen und Gehölzen sind lediglich außerhalb Brutzeit von Vögeln im 

Zeitraum 01.10.  28./29.02 zulässig. 

Der Abriss der Gebäude ist lediglich außerhalb Aktivitätszeit von Fledermäusen im 

Zeitraum 01.12.  28./29.02. zulässig.  

b Wasserdurchlässige und begrünbare und/oder verdunstungsfähige Beläge 

Quartiersplätze, Wohnhöfe, Offene Stellplätze für PKW bzw. Fahrräder, neu anzule-

gende Zufahrten einschließlich Hauszugänge sowie Rad- und Fußwegeverbindungen 

sind mit wasserdurchlässigen und begrünbaren und/oder verdunstungsfähigen Belä-

gen herzustellen und dauerhaft zu erhalten. Tiefgaragenzufahrten und Behinderten-

stellplätze sind hiervon ausgenommen.  

c Erdüberdeckung Tiefgaragen und unterirdische Gebäudeteile 

Tiefgaragen sind im Mittel mit 60 cm Erdüberdeckung zu versehen und gärtnerisch 

anzulegen, dauerhaft zu pflegen und zu unterhalten. Bei der Ausführung eines Re-

tentionsdachs kann die Erdüberdeckung auf 30 cm reduziert werden. Ausgenommen 

sind die Erdgeschossterrassen und private Wege. Bereiche an denen Strauch- und 

Baumpflanzungen vorgesehen sind, sind gem. Ziffer 2 b zu bepflanzen und dauerhaft 

zu erhalten. Die weiteren Flächen sind gem. Ziffer 2 a zu begrünen und dauerhaft zu 

erhalten. 

d Umweltfreundliche Beleuchtung 

Nachteilige Auswirkungen auf den Naturhaushalt durch künstliche Lichtquellen sind 

zu vermeiden. Für die Außenbeleuchtung sind daher umweltverträgliche Leuchtmittel 

zu verwenden. Als insektenfreundlich gelten LED-Leuchten mit warmweißem Licht 

und einer Farbtemperatur von unter 3.000 Kelvin. Die Beleuchtung ist hierbei mög-

lichst niedrig zu installieren. Das Beleuchten von Gebäudefassaden und Abstrahlen 

von Licht in den Himmel sind nicht zulässig.  

e Vermeidung Fallenwirkung (z. B. Bodenfallen, Kellerschächte) 

Bau- und anlagebedingt können Tiere durch Technische Anlagen, Barrieren oder 

Fallen geschädigt oder getötet werden. Um Verletzungen oder Tötungen von Indivi-

duen zu vermeiden, sind bau- und anlagebedingte Falleneffekte zu vermeiden bzw. 

ausreichend zu sichern (z. B. durch angepasste Abdeckgitternetze). 
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f Vermeidung von Vogelschlag

Zur Vermeidung von Vogelschlag sind an großflächigen Fensterfronten geeignete 

Maßnahmen (z. B. Einbau von für Vögel sichtbare Scheiben, Vogelschutzglas oder 

andere vergleichbare Maßnahmen z. B. Streifenvorhänge) zu treffen. Auf die Arbeits-

hilfe der SCHWEIZERISCHEN VOGELWARTE SEMPACH (2012) wird verwiesen 

(vgl. Anlage 4). 

g Bodenschutz 

Der humose Oberboden ist getrennt abzutragen, sorgfältig zu sichern und möglichst 

vollständig auf dem Grundstück wieder zu verwenden. Dies gilt auch für Baustellen-

zufahrten, Baulagerflächen und sonstige temporäre Ein-richtungen. Die Erdarbeiten 

sind möglichst im Massenausgleich durchzuführen. Auf die Verpflichtung zum scho-

nenden Umgang mit dem Naturgut Boden gemäß § 1a Abs.1 BauGB wird hingewie-

sen. 

h Grundwasserschutz 

Das Eindringen von gefährlichen Stoffen in das Erdreich ist zu verhindern. 

i Überbaubare Grundstücksfläche 

(§ 9 (1) Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 Bau NVO) 

 Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch die Festsetzung von Bau-

grenzen und Baulinien entsprechend des zeichnerischen Teils des Bebauungs-

plans bestimmt. 

 Im Erdgeschoss und im obersten Geschoss dürfen Vorbauten (wie z. B. Wände, 

Erker, Balkone, Tür- und Fenstervorbauten, etc.) die Baugrenzen und Baulinien 

nicht überschreiten. 

 In Richtung öffentlicher Verkehrsfläche dürfen Baulinien und Baugrenzen ab 

dem 1. OG nur durch offene Balkone und Erker bis zu einer maximalen Tiefe 

von 1,50 m überschritten werden. 

 An den, den öffentlichen Verkehrsflächen nicht zugewandten Fassadenseiten 

dürfen Baugrenzen ab dem 1.OG nur durch offene Balkone und Erker bis zu ei-

ner maximalen Tiefe von 2,00 m überschritten werden. 

j Stellung der baulichen Anlagen 

(§ 9 (1) Nr. 2 BauGB) 

 Maßgebend sind die Eintragungen im zeichnerischen Teil des Bebauungs-

plans. 

 Die Eintragungen gelten für das Hauptgebäude. 
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k Nebenanlagen, Tiefgaragen, Stellplätze, Garagen und Carports

(§ 9 (1) Nr. 4 BauGB i. V. m. § 12 und 14 Bau NVO 

 Oberirdische Nebenanlagen sind mit Ausnahme von Wegen, Terrassen, Spiel-

plätzen, Pergolen und Treppenabgängen zur Tiefgarage nur innerhalb der 

überbaubaren Grundstücksfläche zulässig. 

 In den Baugebieten MU 1, 2 und WA 2 sind Tiefgaragen grundsätzlich zu-

lässig. 

 Offene, nicht überdachte Stellplätze (St) sind im MU 1 nur in den hierfür separat 

ausgewiesenen Bereichen zulässig. 

 In den Baugebieten WA 1, 3, 4 und 5 sind Carports oder Garagen nur innerhalb 

der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig. 

 Mülleinhausungen müssen einen Mindestabstand von 1,50 m von der öffentli-

chen Verkehrsfläche einhalten. 

l Verkehrsflächen 

(§ 9 (1) Nr. 11 BauGB) 

 Die öffentlichen Verkehrsflächen sind in der Planzeichnung festgesetzt. 

 Die Aufteilung der öffentlichen Straßenverkehrsflächen innerhalb der Straßen-

begrenzungslinien ist nicht rechtsverbindlich. 

m Flächen für die Herstellung des Straßenkörpers 

(§ 9 (1) Nr.26 BauGB) 

Zur Herstellung des Straßen- bzw. Wegekörpers sind auf den Grundstücken entlang 

den öffentlichen Verkehrsflächen unterirdische Stützbauwerke in einer Breite von 

0,30 m und einer Tiefe von 0,40 m erforderlich. Diese unterirdischen Stützbauwerke 

sowie die zur Herstellung des Straßenkörpers erforderlichen Abgrabungen und Auf-

schüttungen sind von den Grundstückseigentümern zu dulden. 

n Öffentliche Grünflächen 

(§ 9 (1) Nr. 15 und 20 BauGB) 

Öffentliche Grünfläche  Zweckbestimmung Spielplatzfläche 

Es wird eine öffentliche Grünfläche mit der 

festgesetzt. 
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2. Flächen für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflan-

zungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 

a. Pflanzgebot 1 (Pfg 1): Bäume auf Plätzen und entlang von Parkierungsflächen 

An den mit Pfg 1 bezeichneten Standorten sind mittelgroße Bäume aus Pflanzenliste 

1 als Hochstamm mit einem Stammumfang von mindestens 20  25 cm zu pflanzen, 

dauerhaft zu pflegen und zu unterhalten. Für die Bepflanzung sind standortgerechte, 

vorzugsweise gebietsheimische Laubbäume aus dem Vorkommensgebiet 5.2 

-

nerischen Anforderungen zu verwenden (Pflanzenlisten 1 und 2). Die Mindestanzahl 

der Gehölze (13 St.) ist verbindlich, bei Abgang sind sie gleichwertig zu ersetzen. Die 

Standorte können entsprechend der Freiflächenplanung angepasst werden. 

b Pflanzgebot 2 (Pfg 2): Wohnhöfe auf Tiefgaragen 

An den mit Pfg 2 bezeichneten Standorten in den Höfen von MU1 und WA 2 sind 

Großsträucher oder / und kleinbäume bis mittelgroße Bäume aus Pflanzenliste 3 zu 

pflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen. Die Min-

destanzahl der Gehölze (13 St.) ist verbindlich. Die Standorte können entsprechend 

der Freiflächenplanung angepasst werden. 

c Pflanzgebot 3 (Pfg 3): Einzelbäume entlang Weg 

An den mit Pfg 3 bezeichneten Standorten sind mittelgroße Bäume aus Pflanzenliste 

1 und 2 als Hochstamm mit einem Stammumfang von mindestens 20  25 cm zu 

pflanzen, dauerhaft zu pflegen und zu unterhalten. Für die Bepflanzung sind stand-

ort-gerechte, vorzugsweise gebietsheimische Laubbäume aus dem Vorkommensge-

bäume gem. den allgemeinen 

grünordnerischen Anforderungen zu verwenden (Pflanzenlisten 1 und 2). Die Min-

destanzahl der Gehölze (7 St.) ist verbindlich, bei Abgang sind sie gleichwertig zu 

ersetzen. Die Standorte können entsprechend der Freiflächenplanung angepasst 

werden. 

d Pflanzgebot 4 (Pfg 4): Dachbegrünung Flachdächer und flach geneigte Dächer 

Die Flachdächer des urbanen Gebiets (MU) und weitere potenzielle Flach- oder flach 

geneigte Dächer (mit einer Neigung bis zu 7°) sind dauerhaft und flächendeckend mit 

einer Substratstärke von mindestens 12 cm zu versehen und extensiv zu begrünen. 

Ausgenommen sind Glasdächer und Dachterrassen. Der Bilanzierung wurde hier 

eine Flächennutzbarkeit von 49 % der GRZ des Urbanen Gebiets (MU) zugrunde 

gelegt. Eine Kombination von Dachbegrünung und Anlagen zur Erzeugung bzw. 

Nutzung solarer Energie ist zulässig und wird empfohlen. Eine diesbezügliche Bau-

herreninformation findet sich im Anhang. 

e Pflanzgebot 5 (Pfg 5): Begrünung von zuvor vollversiegelten Flächen (Entsiegelung) 

Durch die Entsiegelung von Flächen werden Böden und ihre Funktionen im Natur-

haushalt wiederhergestellt. Entsiegelungen sind bei der Planung von Kompensati-

onsmaßnahmen für beeinträchtigte Bodenfunktionen vorrangig zu berücksichtigen 

(siehe auch § 1 Abs. 3 Nr. 2 BNatSchG). 

Vorgärten und Freiflächen (Bereiche zwischen der Gebäudeflucht und Begrenzung 
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der öffentlichen Verkehrsfläche) sind mit Ausnahme notwendiger Zufahrts- und Zu-

gangsflächen zu mindestens 50 % dauerhaft zu begrünen, zu pflegen und zu erhal-

ten. Bei der Anpflanzung sind heimische Gehölze entsprechend der Pflanzenlisten 1. 

2 und 3 der textlichen Festsetzungen zu verwenden. Schottergärten sind unzulässig 

-

Kapitel B, Ziffer 7). 

f Pflanzenlisten: 

Allgemeine Pflanzenlisten für den öffentlichen und privaten Bereich im bebauten Ge-

biet. Folgende (heimische und standortgerechte) Artenauswahl (ohne Giftpflanzen, 

ohne Eichen und Eschen wegen Eichenprozessionsspinner und Eschentriebsterben) 

oder alternativ Klimabäume sind bevorzugt zu verwenden: 

Pflanzenliste 1: Für heimische und standortgerechte Gehölze 

Botanischer Name Deutscher Name 

Bäume 

Acer campestre Feld-Ahorn 

Acer platanoides Spitz-Ahorn 

Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn 

Carpinus betulus Hain-Buche 

Fagus sylvatica Rotbuche 

Prunus avium Vogel-Kirsche 

Sorbus aria Echte Mehlbeere 

Sorbus aucuparia Vogelbeere 

Tilia platyphyllos Sommer-Linde 

Kleinwüchsige Sorten sind zulässig 

Sträucher 

Cornus sanguinea Roter Hartriegel 

Corylus avellana Gewöhnliche Hasel 

Crataegus laevigata Zweigriffliger Weißdorn 

Crataegus monogyna Eingriffliger Weißdorn 

Ligustrum vulgare Gewöhnliche Liguster 

Rosa canina Echte Hundsrose 

Rosa gallica Essigrose 

Rosa glauca Rotblättrige Rose 

Rosa majalis Zimtrose 

Rosa rubiginosa Weinrose 

Rosa spinosissima Bibernellrose 

Rosa tomentosa Filzrose 

Rosa villosa Apfelrose 

Sambucus nigra Schwarzer Holunder 

Viburnum opulus Gewöhnlicher Schneeball 

Kleinwüchsige Sorten sind zulässig 
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Bei Pflanzliste 2 handelt es sich um eine Auswahl klimaresistenter Bäume mit natürli-

cher Verbreitung in Süd- bis Südosteuropa. Arten, die ihr natürliches Verbreitungsge-

biet in Amerika oder Asien haben, werden nicht berücksichtigt: 

h nach aktuellen Forschungser-

gebnissen im Klimawandel häufig als deutlich stresstoleranter und vitaler als heimi-

sche Bäume erweisen. Auf die Bauherreninformation 5 wird hingewiesen (Anlage 

Umweltbericht). 

Pflanzenliste 2: Für Klimabäume 

Botanischer Name Deutscher Name 

Bäume 

Acer campestre   Feld-Ahorn 

Acer campestre  Feld-Ahorn 

Acer monspessulanum Französischer Ahorn 

Alnus x spaethii   Purpur-Erle 

Carpinus betulus  Säulen-Hainbuche 

Celtis australis   Südlicher Zürgelbaum 

Ostrya carpinifolia   Hopfenbuche 

Sorbus   Eberesche 

Tilia cordata  Dickkronige Winter-Linde 

Tilia cordata  Kleinkronige Winter-Linde 

Tilia euchlora   Krim-Linde 

Tilia tomentosa  Silber-Linde 

Ulmus  Säulen-Ulme 

Ulmus  Resista-Ulme 

Ulmus hollandica  Stadt-Ulme 

     

 

Pflanzenliste 4 (Fassadenbegrünung): Rankende bzw. kletternde Pflanzen  

Botanischer Name Deutscher Name 

Clematis vitalba Waldrebe 

Clematis spec. Clematis in Sorten 

Hedera helix Efeu 

Humulus lupus Hopfen 

Lonicera caprifolium Echtes Geißblatt 

Lonicera periclymenum Waldgeißblatt 

Parthenocissus quinquefolia Wilder Wein 

Rosa spec. Kletterrosen 

Vitis vinifera Echte Weinrebe 
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Pflanzenliste 3: Für Großsträucher oder / und kleinbäume bis mittelgroße Bäume

Botanischer Name Deutscher Name 

Bäume 

Acer buergerianum  Dreizahn-Ahorn  

 Feld-  

Acer capillipes  Roter Schlangenhaut-Ahorn  

Acer tataricum ssp. ginnala  Feuer-Ahorn  

Alnus x spaethii  Purpur-Erle  

Amelanchier lamarckii  Kupfer-Felsenbirne  

Betula utilis  Himalaya-Birke  

 Säulen-Hainbuche  

Liquidambar styraciflua  Amberbaum  

Ostrya carpinifolia  Hopfenbuche  

Prunus padus  Trauben-Kirsche  

  

Sträucher 

Cornus sanguinea  Roter Hartriegel  

Corylus avellana  Gewöhnliche Hasel  

Crataegus laevigata  Zweigriffliger Weißdorn  

Crataegus monogyna  Eingriffliger Weißdorn  

Euonymus europaeus  Gewöhnliches Pfaffenhütchen  

Ligustrum vulgare  Gewöhnlicher Liguster  

Lonicera xylosteum  Rote Heckenkirsche  

Rhamnus cathartica  Echter Kreuzdorn  

Rosa arvensis  Kriech-Rose/Acker-Rose  

Rosa canina  Echte Hunds-Rose  

Rosa gallica  Essig-Rose  

Rosa glauca  Rotblättrige Rose  

Rosa majalis Zimt-Rose  

Rosa rubiginosa  Wein-Rose  

Rosa spinosissima  Bibernell-Rose  

Rosa tomentosa  Filz-Rose  

Rosa villosa  Apfel-Rose  

Salix caprea  Sal-Weide  

Salix cinerea  Grau-Weide  

Salix purpurea  Purpur-Weide  

Salix triandra  Mandel-Weide  

Salix viminalis  Korb-Weide 

Sambucus nigra  Schwarzer Holunder  

Viburnum lantana  Wolliger Schneeball  

Viburnum opulus  Gewöhnlicher Schneeball  

Darüber hinaus sind auch nicht-heimische, blütenreiche Bäume und Sträucher mit 

ungefüllten Blüten zulässig.  
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3. Flächen oder Maßnahmen zum Ausgleich (§ 1a Abs. 3 BauGB i. V. m. § 9 Abs. 1a 

BauGB) 

a FCS-Maßnahmen Vogelfauna 

Zur langfristigen Sicherung des Erhaltungszustandes und eines Vorkommens im 

Gebiet sind an den Fassaden der neu entstehenden Gebäude 15 Nistplätze (Aus-

gleich im Verhältnis 1:1,5) in Form von 5 Sperlingskoloniekästen (z. B. 

Haussperling zu verhängen oder in die Fassaden zu integrieren, 5 Nistplätze (Aus-

gleich im Verhältnis 1:1) in Form von Nischenbrüterkästen für den Hausrotschwanz 

zu verhängen oder Niststeine in die Fassaden zu integrieren (z. B. 

Halb

Nistplatz (Ausgleich im Verhältnis 1:1) in Form eines Halbhöhlenbrüterkastens zu 

verhängen oder ein Niststein in die Fassade zu integrieren (z. B. b-

 

b FCS-Maßnahmen Fledermausfauna 

Um langfristig und dauerhaft die Nutzung des neu entstehenden Areals durch spal-

tenbewohnende Fledermäuse zu gewährleisten, sind in die neu entstehenden Ge-

bäudefassaden an geeigneten Stellen 20 Fledermausquartiersteine zu integrieren. 

Um auch für andere gebäudebewohnende Arten eine Nutzung des Areals zu ermög-

lichen, sind die Dachstühle von mindestens zwei Gebäuden fledermausfreundlich zu 

bauen. Eine Beeinträchtigung durch Beleuchtungen im Außenbereich oder durch 

negative klimatische Bedingungen sind auszuschließen. Die genaue Verortung der 

Maßnahmenstandorte ist im Vorfeld mit der Unteren Naturschutzbehörde abzustim-

men und die oben genannten grundsätzlichen Hinweise zu beachten (vgl. Anlage 3). 

c CEF-Maßnahmen Haussperling 

Als CEF-Maßnahme für den Verlust der Fortpflanzungs- und Ruhestätten von 10 

Brutpaaren sind gemäß Artenschutzgutachten im Verhältnis von jeweils 1: 1,5 Nist-

kästen vor dem Eingriff zur Sicherung der ökologischen Funktion im Plangebiet oder 

im räumlichen Bezug aufzuhängen. Das bedeutet, dass noch vor Beginn der Bauar-

beiten 15 Nistplätze in Form von 5 Sperlingskoloniekästen (z. B. 

s  (vgl. 

Anlage 2). 

d CEF-Maßnahmen Hausrotschwanz 

Als CEF-Maßnahme für den Brutplatzverlust von 5 Hausrotschwanz-Brutpaaren wird 

gemäß Artenschutzgutachten bei einem Ausgleich im Verhältnis von 1:1 eine ausrei-

chend große Prognosesicherheit angenommen, da es sich bei dem Hausrotschwanz 

um eine ungefährdete, anpassungsfähige und gegenüber Störungen und äußeren 

Einflüssen (wie Licht, Lärm, Vibrationen, Geruch etc.) unempfindliche Art handelt. 

Demnach sind als vorgezogener Ausgleich noch vor Beginn der Bauarbeiten 5 Nist-

kästen (z. 

 (vgl. Anlage 2). 
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e CEF-Maßnahmen Bachstelze

Als CEF-Maßnahme für den Brutplatzverlust eines Bachstelzenpaares ist gemäß 

Artenschutzgutachten im Verhältnis von 1:1 ein vorgezogener Ausgleich erforderlich. 

Noch vor Beginn der Bauarbeiten ist ein Nistkasten für Halbhöhlenbrüter (z. B. t-

räumlichen Bezug zum Vorhabensgebiet zu verhängen (vgl. Anlage 2). 

f CEF-Maßnahmen Fledermäuse 

Als CEF-Maßnahme für den Verlust zahlreicher Quartiersmöglichkeiten wird gemäß 

Artenschutzgutachten ein Ausgleich in Form von 30 Fledermausflachkästen notwen-

dig. Es sind u.a. auch Kästen zu wählen, die sich so-wohl für Wochenstuben, als 

auch als Winterquartier eignen (z. B. 

r-

maus-Spaltenkasten für Kleinfleder

Verwendung von fachgerecht selbstgebauten Spaltenquartieren aus Holz möglich. 

Für den Verlust von mehreren Dachstühlen u.a. auch von dem bereits abgebroche-

nen Gebäudeteil sind, um geeignete Plätze zur Neuansiedlung zu schaffen, in der 

Ortschaft von Bisingen 3 bestehende, geeignete Gebäude durch einen fledermaus-

freundlichen Ausbau von Dachstühlen für die Tiere nutzbar zu machen (vgl. Anlage 

3). 
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h Insekten-, Vogel- und Fledermausschutz

Schädliche Einwirkungen von Beleuchtungsanlagen auf Tiere (insbesondere Vögel, 

Fledermäuse und nachtaktive Insekten) sind zu minimieren. Es sind Beleuchtungsan-

lagen nach dem aktuellen Stand der Technik zu verwenden. Dies umfasst insbeson-

dere folgende Aspekte, die im Einzelfall sinngemäß an-zuwenden sind: 

 Anstrahlung des zu beleuchtenden Objekts nur in notwendigem Umfang und 

Intensität, Verwendung von Leuchtmitteln, die warmweißes Licht (bis max. 3000 

Kelvin) mit möglichst geringen Blauanteilen ausstrahlen, 

 Verwendung von Leuchtmitteln mit keiner höheren Leuchtstärke als erforderlich, 

Einsatz von Leuchten mit zeit- oder sensorengesteuerten Abschaltungsvorrich-

tungen oder Dimmfunktionen, Einbau von Vorrichtungen wie Abschirmungen, 

Bewegungsmeldern, Zeitschaltuhren, 

 Verwendung von Natriumdampflampen und warmweißen LED-Lampen statt 

Metallhalogen- und Quecksilberdampflampen, 

 Verwendung von Leuchtengehäusen, die kein Licht in oder über die Horizontale 

abstrahlen, Anstrahlung der zu beleuchtenden Flächen grundsätzlich von oben 

nach unten, Einsatz von UV-absorbierenden Leuchtenabdeckungen, Staubdich-

te 

 Konstruktion des Leuchtengehäuses, um das Eindringen von Insekten zu ver-

hindern, 

 Oberflächentemperatur des Leuchtengehäuses max. 40° C, um einen Hitzetod 

anfliegender Insekten zu vermeiden (sofern leuchtenbedingte Erhitzung stattfin-

det) 
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5.4 Örtliche Bauvorschriften 
1.  Äußere Gestaltung baulicher Anlagen (§ 74 Abs. 1. Nr. 1 LBO) 

a Gestaltung der Einfriedungen 

Grundstückseinfriedungen sind nur in Form von beidseitig begrünten Zäunen oder 

Hecken bis maximal 1,00 m Höhe zulässig. Geschlossene, wandartige Elemente sind 

nicht zulässig. Für Hecken dürfen nur gebietsheimische Arten gem. Pflanzenlisten 1 

 3 der textlichen Festsetzungen angepflanzt werden. 

b Außenanlagen und Freiflächen 

Vorgärten und Freiflächen (Bereiche zwischen der Gebäudeflucht und Begrenzung 

der öffentlichen Verkehrsfläche) sind mit Ausnahme notwendiger Zufahrts- und Zu-

gangsflächen zu mind. 50 % dauerhaft zu begrünen, zu pflegen und zu erhalten. Bei 

der Anpflanzung sind einheimische Gehölze entsprechend der Pflanzenliste 1  3 der 

textlichen Festsetzungen zu verwenden. Schottergärten sind unzulässig. 

c Zufahrten, Garagenvorplätze und Stellplatzflächen: 

Sie sind aus einem wasserdurchlässigen Belag herzustellen. 

d Sonstige Gartenflächen 

Zugänge oder Sitzplätze sind entweder wasserdurchlässig herzustellen, oder in 

Grün-/Gartenflächen auf eigenem Grundstück zu entwässern. 

e Aufschüttungen und Abgrabungen 

(§ 9 (1) Nr. 17 BauGB) 

 Das natürliche Gelände darf maximal bis zur festgelegten Erdgeschoss-

fußbodenhöhe (EFH) abgegraben oder aufgeschüttet werden. 

 Alle Geländeveränderungen sind in den Bauvorlageplänen darzustellen. 

f Niederspannungsfreileitungen 

(§ 74 Abs. 1 Nr. 5 LBO) Die oberirdische Führung von Niederspannungsfreileitungen 

ist unzulässig. 

g Dachform und Dachneigung 

 Maßgebend sind die im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes eingetrage-

ne Dachform und Dachneigung. 

 Dachflächen von Gebäuden mit Flachdach sind zu begrünen. 

 Gebäude, die zu einer Hausgruppe zusammengeschlossen sind, müssen die 

gleiche Dachform und Dachneigung aufweisen. 
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h Höhenlage der baulichen Anlagen

(§ 9 (3) BauGB, § 16 (2) Nr. 4 Bau NVO) 

 Die Höhe der baulichen Anlagen ist festgelegt durch die Angabe der maximal 

zulässigen Gebäudehöhe (GH) sowie durch die maximal zulässige Traufhöhe 

(TH) und Firsthöhe (FH), bezogen auf die Bezugshöhe. 

 Die Bezugshöhe ist die Erdgeschossfußbodenhöhe (EFH). Die EFH darf die 

Höhe der angrenzenden öffentlichen Verkehrsfläche um höchstens 0,50 m 

überschreiten. Als Bezugshöhe für die Höhe der angrenzenden Verkehrsfläche 

wird die Straßenachse in der Mitte des Grundstücks festgelegt. 

 Die untere Bezugshöhe für die zulässigen maximalen Höhen baulicher An-lagen 

(Trauf-, First- und Gebäudehöhe) ist die Höhe der Straßenachse bezogen auf 

die Mitte des Grundstücks. 

 Ist ein Gebäude von mehreren Straßen aus erschlossen, so ist die höher gele-

gene Straße maßgebend. 

i Höhe baulicher Anlagen 

(§18 Bau NVO) 

 Die im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes eingetragene maximal zuläs-

sige Gebäudehöhe (GH) darf bei Gebäuden mit Flachdach mit Solar-anlagen 

und betriebsbedingten Aufbauten (wie z. B. Aufzugsüberfahrten, Lüftungsanla-

gen) maximal 1,00 m überschritten werden, sofern die Einrichtungen um min-

destens 1,50 m von allen Außenwänden zurückversetzt sind. 

 Die Höhe der baulichen Anlagen entsprechend Planeinschrieb (GH) bemisst 

sich bei Flachdächern zwischen der festgesetzten Bezugshöhe und der Attika. 

 Die Höhe der baulichen Anlagen entsprechend Planeinschrieb für die maximal 

zulässige Traufhöhe (TH) bemisst sich zwischen der festgesetzten Bezugshöhe 

und dem Schnittpunkt der Außenwand mit der Dachhaut. 

 Die Höhe der baulichen Anlagen entsprechend Planeinschrieb für die maximal 

zulässige Firsthöhe (FH) bemisst sich zwischen der Bezugshöhe und der Ober-

kante First. 
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j Gestaltung der Dachflächen

 Reflektierende und glänzende Dacheindeckungen sind nicht zulässig. 

 Dächer sind zu begrünen und für die Energiegewinnung durch solartechnische 

Anlagen (Solar-/Photovoltaikanlagen) zu nutzen. Eine Kombination aus Dach-

begrünung und Solar- / Photovoltaikanlagen ist zulässig und zu empfehlen (vgl. 

Anlage 1). 

k Dachaufbauten und Fassadengestaltung 

 Für Außenwände sind stark reflektierende und grelle Materialien, sowie glasier-

te Ziegel unzulässig. Ausgenommen hiervon ist Glas (ein mögliches Vogel-

schlags-Risiko ist zu vermeiden, vgl. Anlage 4). 

 Metallverkleidungen sind nur für untergeordnete Bauteile zulässig. 

 Die Verwendung von Materialien zur Dacheindeckung, von denen eine Gefähr-

dung des Grundwassers ausgehen kann, ist nicht zulässig. 

 Technische Einrichtungen (z. B. außen sichtbare Kaminrohre, etc.) sind an Ge-

bäude-Außenfassaden, die der öffentlichen Verkehrsfläche zugewandt sind, 

nicht zulässig. 

 Für Reihenhäuser ist eine einheitliche Dachdeckung zu wählen. 

 Dachgauben und Dacheinschnitte sind nur bis zu einer Gesamtbreite von ma-

ximal 50 % der Hauslänge zulässig. Sie müssen zu Ortgang, Traufe und First 

mindestens 1,00 m Abstand einhalten. 

 Verschiedene Formen von Dachaufbauten auf einer Gebäudeseite sind unzu-

lässig. 

l Unterbringung von Abfallbehältern 

Den öffentlichen Verkehrsflächen zugewandte Plätze und Einrichtungen für bewegli-

che private Abfallbehälter sind jeweils auf dem Grundstück in das Hauptgebäude, in 

Garagenbauten oder in Pergolen zu integrieren oder  so-fern sie nicht baulich ein-

gebunden sind  zu begrünen oder mit einer Holzlattung zu verkleiden. 

  

2. Anforderungen an die Gestaltung und Nutzung der unbebauten Flächen, Stell-

plätze, Zufahrten und Wege (§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO) 

Neben den Festsetzungen von Pflanzgeboten sind die nicht überbauten Flächen mit 

Ausnahme von Zugängen, Zufahrten und sonstigen befestigten Flächen als extensi-

ve Rasenflächen gärtnerisch anzulegen und dauerhaft zu unterhalten. Die Anlage 

von Kies- oder Steingärten ist unzulässig. 

Offene Stellplätze für PKW bzw. Fahrräder, neu anzulegende Zufahrten einschließ-

lich Hauszugänge sowie Rad- und Fußwegeverbindungen sind mit wasserdurchläs-

sigen und begrünbaren und/oder verdunstungsfähigen Belägen herzustellen und 

dauerhaft zu erhalten. Tiefgaragenzufahrten und Behindertenstellplätze sind hiervon 

ausgenommen. 
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5.5 Hinweise 
1. Bodenschutz 

Mit Grund und Boden sollte sparsam und schonend umgegangen werden. Der Bo-

denaushub ist in einem nutzbaren Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder 

Vergeudung zu schützen. Die Grundsätze des sparsamen und schonenden Um-

gangs mit Boden sind zu beachten (§ 202 BauGB). Das beim Bauaushub anfallende 

Material sollte, soweit möglich, durch entsprechende Maßnahmen wieder auf dem 

eigenen Grundstück untergebracht werden. Im Zuge des Baubetriebs eintretende 

unvermeidliche Bodenbelastungen (z. B. Verdichtungen) sind auf das engere Baufeld 

zu beschränken. Nicht verwertbare Böden sind von verwertbarem Bodenmaterial zu 

separieren und einer fachgerechten Entsorgung zuzuführen. Baustoffe, Bauabfälle 

und Betriebsstoffe müssen so gelagert werden, dass Stoffeinträge in den Untergrund 

oder Vermischungen mit Bodenmaterial ausgeschlossen sind. Bauabfälle sind ent-

weder zu recyceln oder fachgerecht zu entsorgen. Werden unerwartet Bodenbelas-

tungen in Form von farblichen oder geruchlichen Auffälligkeiten angetroffen, so ist 

unverzüglich das zuständige Landratsamt des Enzkreises (Umweltamt, Fachbereich 

Bodenschutz) zu benachrichtigen.  

Rechtzeitig vor Beginn der Erdarbeiten (Erschließung) ist gemäß § 2 Abs. 3 LBod-

SchAG der zuständigen Bodenschutz- und Altlastenbehörden ein detailliertes Bo-

denschutz- und Verwertungskonzept vorzulegen. Dieses Bodenschutz- und Verwer-

tungskonzept soll die notwendigen Maßnahmen zum Bodenschutz (insbesondere zur 

Vermeidung von Verdichtungen) sowie die tatsächlichen Verwertungs- und Entsor-

gungswege für die unterschiedlichen Aushubmassen einschließlich humosen 

Oberbodenmaterials (Oberbodenmanagement) nachweisen. 

2. Grundwasserschutz 

Wird im Zuge der Baumaßnahmen unerwartet Grundwasser angeschnitten, so sind 

die Arbeiten, welche zum Anschnitt geführt haben, unverzüglich einzustellen sowie 

das Landratsamt Enzkreis (Umweltamt) als untere Wasserbehörde zu informieren. 

Maßnahmen, bei denen aufgrund der Tiefe des Eingriffes in den Untergrund mit dem 

Antreffen von Grundwasser gerechnet werden muss, sind der unteren Wasserbehör-

de vor Ausführung anzuzeigen. Eine ständige Grundwasserableitung in die Kanalisa-

tion oder in ein Oberflächengewässer ist unzulässig. Eine befristete Wasserhaltung 

im Zuge einer Baumaßnahme bedarf einer wasserrechtlichen Genehmigung durch 

die Behörde. 
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3. Archäologische Denkmalpflege (§ 20 DSchG BW) 

Sollten bei der Durchführung der Maßnahme archäologische Funde oder Befunde 

entdeckt werden, ist gemäß § 20 DSchG die Denkmalbehörde umgehend zu benach-

richtigen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramikreste, Kno-

chen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brand-schichten, bzw. auffällige 

Erdverfärbungen) sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in 

unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde oder 

das Regierungspräsidium Stuttgart (Referat 84.2  Regionale Denkmalpflege, 

Schwerpunkte, Inventarisation) mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist. Auf 

die Ahndung von Ordnungs-widrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen. Die Mög-

lichkeit zu Fundbergung und Dokumentation ist einzuräumen. 

Der vorgesehene Beginn von Erdarbeiten ist mindestens zwei Wochen vor dem 

geplanten Termin schriftlich anzuzeigen. 

3. Kulturdenkmale 

Sollten bei der Durchführung der Bauarbeiten bisher unbekannte archäologische 

Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramikreste, Knochen etc.) oder Befunde 

(Gräber, Mauerreste, Brandschichten, auffällige Erdverfärbungen) entdeckt werden, 

sind diese umgehend zu melden. Die Fundstelle ist bis zum Ablauf des vierten Werk-

tages nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu halten, sofern nicht das Lan-

desamt für Denkmalpflege oder die zuständige Denkmalschutzbehörde mit einer 

Verkürzung dieser Frist einverstanden ist (§ 20 DSchG). Auf die Bestimmungen des 

Denkmalschutzgesetzes über Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen. 

Die Zeit für etwaig notwendige baubegleitende archäologische Dokumentationsarbei-

ten ist im Bauablauf zu berücksichtigen. 

4. Fassadenbegrünung 

 Aus Gründen der Klimaanpassung wird empfohlen Fassadenbegrünungen mit Rank- 

und Kletterpflanzen gem. Pflanzenliste 4 an der Süd- oder Westseite der Gebäude 

anzubringen. Alternativ kann eine Nutzung zur solaren Energiegewinnung erfolgen. 

5.  Artenschutz 

 Es wird allgemein empfohlen künstliche Nisthilfen und Quartiere für Brutvögel und 

Fledermäuse in die Fassade von Neubauten zu integrieren sowie allgemein an ge-

eigneten Stellen im Geltungsbereich anzubringen.  

6. Geotechnik 

Hinsichtlich Baugrundaufbau, Bodenkennwerte, Wahl und Tragfähigkeit des Grün-

dungshorizonts, Baugrubensicherung, Grundwasser und dergl. wird eine ingenieur-

geologische Beratung durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 

7. Altstandort 

Auf dem Flurstück 2416/9 wurde im Geltungsbereich des Bebauungsplans aus dem 

Flächennutzungsplan ein Altstandort nachrichtlich übernommen. Bei Abgang des 

Gebäudes auf diesem Flurstück und geplantem Neubau, ist demnach ein Bodengut-

achten mit Untersuchung nach Altlasten zu beauftragen. 
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7.1 Anlage 1: Bauherreninformation Klimawandel  Dachbegrünung 
und Photovoltaik 

Dachbegrünung: Festsetzung des Bebauungsplans   Stand: 2020/2021 

Pfg: Dachbegrünung 

Die Dachflächen der Gebäude sowie alle Garagen, Tiefgaragen und überdachten Stell-
plätze sind mindestens zu 70 % extensiv mit einer Substratstärke von mind. 12 cm zu 
begrünen. Flächen für technische Aufbauten, Beleuchtungskuppeln und Attiken können 
innerhalb der 30 % in Abzug gebracht werden. 

Erläuterung: Die verbindlich festgesetzte Dachbegrünung in Höhe von 12 cm Substratauflage 
ist in der Eingriffs-Ausgleichs- 2 beim 

2 beim Schutzgut Boden berücksich-
tigt. Bei geringerer Auflage reduziert sich der anrechenbare Ökopunktewert um die Hälfte. Die 
zwingend festgesetzte Verwendung von Photovoltaik entspricht den rechtlichen Zielen des Kli-
maschutzgesetzes Baden-Württemberg (2021). Die festgesetzte Kombination von Dachbegrü-
nung und Photovoltaik entspricht dem Stand der Technik.  

 

Photovoltaik: Festsetzung des Bebauungsplans 

Pflicht zur Installation von Photovoltaikanlagen auf Dachflächen 

Auf den für eine Solarnutzung geeigneten Dachflächen sind Photovoltaikanlagen zur 
Stromerzeugung zu installieren. Gleichfalls ist beim Neubau eines für eine Solarnutzung 
geeigneten offenen Parkplatzes mit mehr als 75 Stellplätzen für Kraftfahrzeuge über der 
für eine Solarnutzung geeigneten Stellplatzfläche eine Photovoltaikanlage zu installieren. 
Die Pflicht zur Dachbegrünung gemäß Pfg 6 bleibt von dieser Festsetzung unberührt. Die 
Pflicht nach Absatz 1 entfällt, sofern ihre Erfüllung sonstigen öffentlich-rechtlichen 
Pflichten widerspricht. 

Erläuterung: Dachbegrünung in Kombination mit Photovoltaik 

Gründächer erfüllen vielerlei Funktionen, z. B. ihre schützende Wirkung für die Dachabdichtung, 
ihre Wärmedämmung, ihr Regenwasserrückhalt oder ihre ökologische Ausgleichsfunktion. Nun 
kommt ein weiterer Nutzen hinzu: die Nutzung der Sonnenenergie zur Stromerzeugung (Photo-
voltaik) oder Warmwasseraufbereitung bzw. zur Heizungsunterstützung (Solarthermie). Denn 
Flachdächer gehören in Bezug auf eine Solaranlage zu den dankbarsten Standorten, weil die 
Solarmodule auf den idealen Neigungswinkel (in unseren Breiten sind dies 30°) und auf die 
ideale Südausrichtung bestens eingestellt werden können. 

War bisher oftmals in kommunalen Begrünungs-Festsetzungen die Klausel enthalten, dass auf 
eine Begrünung verzichtet werden kann, wenn stattdessen das Dach zur solaren Energiege-
winnung genutzt wird, so hat sich mittlerweile das Wissen und Verhalten verändert. Heute muss 
kein Bauherr mehr die Entscheidung treffen  Dachbegrünung oder Solarnutzung. Ganz im 
Gegenteil: Aus der Dachbegrünung und der Solarnutzung ergeben sich wesentliche Synergieef-
fekte: 

Ein wesentlicher Synergieeffekt ergibt sich bereits in der Ausführung, da der Begrünungsaufbau 
einen erheblichen Anteil der Auflast darstellen kann, die für die Windsogsicherung der Solaran-
lage notwendig ist. 

Begrünte Dächer sorgen dafür, dass Photovoltaikanlagen im Sommer mehr Leistung bringen. 
Der Wirkungsgrad der meisten Photovoltaik-Module sinkt, wenn sich die Betriebstemperatur 
über 25°C aufheizt. Als grobe Faustformel gilt: 0,5 % Leistungsverlust pro Kelvin Aufheizung 
des Moduls. Da sich eine nackte Dachfläche an einem heißen Sommertag bis über 80°C auf-
heizt, eine begrünte Dachfläche aber nur bis ca. 35 °C, erzielen Solarmodule, die mit einer 
Dachbegrünung kombiniert werden, eine höhere Leistung. 
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Beispiel: 

 

Konstruktionsbeispiele verschiedener Anbieter: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quelle: Planungshilfe der Firma Zinko (2021) 

Konstruktionssystematik  der Firma 
Optigrün (2021) 

Information des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-
Württemberg 

sforderungen unserer Zeit. Um ihm wirksam entgegenzu-

wirken, ist ein engagierter Klimaschutz unerlässlich. Den gesetzlichen Rahmen für die Klimaschutzpolitik 

des Landes setzt das Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg (KSG BW). 

Das Klimaschutzgesetz ist am 31. Juli 2013 in Kraft getreten. Im Jahr 2020 wurde es umfassend weiter-

entwickelt. Seit 24. Oktober 2020 ist die Novelle des Klimaschutzgesetzes in Kraft. Am 06. Oktober 2021 

hat der Landtag eine weitere Novelle verabschiedet. Eine aktuelle Version des Klimaschutzgesetzes 

finden Sie auf den Internetseiten von Landesrecht BW. Zentrales Element des Klimaschutzgesetzes sind 

die Klimaschutzziele für die Jahre 2020, 2030 und 2050. Sie geben die Richtung für die Klimapolitik des 

Landes vor. Mit einem regelmäßigen Monitoring überprüft die Landesregierung die Erreichung der Klima-

schutzziele. Falls sich abzeichnet, dass diese nicht erreicht werden, beschließt die Landesregierung zu-

sätzliche Maßnahmen. Daneben enthält das Klimaschutzgesetz auch konkrete Maßnahmen. Dazu zählen 

insbesondere die kommunale Wärmeplanung und die Pflicht, auf neugebauten Nichtwohngebäuden Pho-

 

Quelle: https://um.baden-wuerttemberg.de/de/klima/klimaschutz-in-baden-wuerttemberg/klimaschutzgesetz/ 
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7.2 Anlage 2: Anleitung zum Aufhängen Vogelnistkästen 
 

Vogelnistkästen  richtig aufhängen 

Damit die Vogelnistkästen auch von den Vögeln angenommen werden, muss beim Aufhängen folgen-

des beachtet werden: 

1. Flugloch nach Südosten  Osten ausrichten (Schutz vor Wetter und Hitze) 

2. Bei Aufhängung mit einem Aufhängbügel: Schutzleder als Astschutz darunter legen 

3. Aluminiumnägel verwenden 

4. Mindestabstand je nach Nahrungsangebot, 7  10 m Abstand zu Nistkästen für dieselbe Art 

Vogelnistkästen für Kleinvögel 

Aufhängen von Nisthöhlen mit einem Flugloch von 26  32 mm: 

1. In Waldschonungen, Dickungen und Gärten: ca. 1,5  2,0 m (Erreichbarkeit) 

2. Im Wald oder im Offenland: ca. 2,8  3,5 m 

3. Kein Einstreu einlegen  

Vogelnistkästen für größere Vögel 

Aufhängen von Nisthöhlen für Eulen, Hohltauben, Turmfalken etc.: 

1. Empfohlene Aufhänghöhe: 4  6 m 

2. Vorgeformte Bodenmulde mit einer größeren Schicht Hobelspäne, Holzmull oder Sägemehl be-

treuen (außer bei Dohlen) 

3. Bei Hohltaube, Rauhfuß-, Waldkauz: 1  2 Höhlen pro 50 ha ist Minimum 

Pflege 

Aufhängen von Nisthöhlen mit einem Flugloch von 26  32 mm: 

1. Jährliche Pflege 

2. Zwischen 1. Oktober und 28./29. Februar 

3. Das alte Nest ist restlos durch Herauskratzen zu entfernen  

4. Bei starker Verschmutzung oder Parasitenbefall: mit kaltem oder heißem Wasser ausspülen und 

ggf. mit biologisch abbaufähiger Seifenlauge 

5. Beschädigte Kästen austauschen 

Quelle: Schwegler 2010, ergänzt durch Pustal Stand 2022 



- S. 40

Datum: 21.03.2023  Pustal Landschaftsökologie und Planung 

7.3 Anlage 3: Anleitung zum Aufhängen Fledermauskästen 
 

Fledermauskästen  richtig aufhängen 

Damit die Fledermauskästen auch von den Fledermäusen angenommen werden, muss beim Aufhän-

gen folgendes beachtet werden: 

1. Am besten verschiedene Kastentypen aufhängen, siehe Abbildung 

2. Werden mehrere Kästen aufgehängt: 

5 Stück in einer Gruppe mit ca. 10  15 m Abstand aufhängen 

3. In 3  6 m Höhe aufhängen 

4. Nach Süden ausrichten (wegen der Sonnenwärme) 

5. Die Kästen müssen frei anfliegbar sein, z. B. dürfen Äste den Anflug nicht behindern und die Käs-

ten dürfen durch Prädatoren (Katzen, Marder) nicht erreichbar sein 

6. An windgeschützten Stellen aufhängen 

7. Die Kästen sind an der Hauswand oder am Baumstamm so aufzuhängen, dass der Kasten un-

beweglich ist (z. B. bei Wind) 

8. Bei Aufhängung mit einem Aufhängbügel: Schutzleder als Astschutz darunter legen 

9. Aluminiumnägel an Bäumen verwenden 

10. Kästen nummerieren (dabei Kastentyp wegen Pflegebedarf berücksichtigen) und Aufhängungsort 

in Karte dokumentieren 

 
(Abbildung: LfU) 

Pflege 

1. Jährliche Pflege 

2. Zwischen 1. November und 28.29. Februar 

3. Kästen von Dreck säubern  

4. Bei starker Verschmutzung oder Parasitenbefall: mit kaltem oder heißem Wasser ausspülen und 

ggf. mit biologisch abbaufähiger Seifenlauge 

5. Beschädigte Kästen austauschen  

Quelle: Schwegler 2010, ergänzt durch Pustal Stand 2022 
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7.4 Anlage 4: Schweizerische Vogelwarte: Merkblätter für die Vogel-
schutzpraxis. Vogelkollisionen an Glas vermeiden 
(2012) 
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Anlage: Schweizerische Vogelwarte (2012): Merkblätter für die Vogelschutzpraxis. Vo-
gelkollisionen an Glas vermeiden 
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Anlage: Schweizerische Vogelwarte (2012): Merkblätter für die Vogelschutzpraxis. Vo-
gelkollisionen an Glas vermeiden 
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Anlage: Schweizerische Vogelwarte (2012): Merkblätter für die Vogelschutzpraxis. Vo-
gelkollisionen an Glas vermeiden 
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7.5 Anlage 5: Bauherreninformation Stadtbäume und Klimawandel  
  

 
Klimawandel  Die Wahl von zukunftsfähigen Klimabäumen in der Stadt für das Prinzip 
Schwammstadt  (Stand 2023) 

Festsetzung des Bebauungsplans:  
2.a. Bäume auf Plätzen und Entlang von Parkierungsflächen 

2.c. Einzelbäume entlang Weg 

Neben standortheimischen, gebietseigenen Gehölzen sind auf den mit Pfg1 und Pfg 3 markier-
ten Flächen sogenannte Klimabäume zulässig. 

Bäume für morgen 

Bäume werden für ein gutes Stadtklima mit fortschreitendem Klimawandel immer wichtiger, 
gleichzeitig leiden gängige Stadtbaumarten zunehmend an den immer wärmeren und trockene-
ren Sommern und den neu eingewanderten Schädlingen und Erkrankungen. Zudem führen 
mildere Winter zu einem deutlich verfrühten Austrieb, mit der Folge einer stärkeren Spätfrostge-
fahr für Holz und Blüte. Die nachfolgenden Bäume haben sich in jahrelanger Praxis und unter 
genauer Beobachtung gut bewährt. Durch ihre Anpassungsfähigkeit an wechselnde Umweltbe-
dingungen, vor allem im Hinblick auf Trockenheitsstress, Hitze und extreme Witterung zeigen 
sie sich robust und widerstandsfähig. 

Gleichzeitig ist eine fachgerechte Pflanzung mit Stammschutz, angepasstem Pflanzschnitt und 
intensiven Bewässerungsmaßnahmen unabdingbar.  

 

Auswahl an Bäumen mit natürlicher Verbreitung in Süd- bis Südosteuropa. Arten, die ihr natürli-
ches Verbreitungsgebiet in Amerika oder Asien haben, werden nicht berücksichtigt: 

 Feld-Ahorn  Dickkronige Winter-Linde 

 Feld-Ahorn  Kleinkronige Winter-Linde 

Acer monspessulanum  Französischer Ahorn Tilia euchlora  Krim-Linde 

Alnus x spaethii  Purpur-Erle  Silberlinde 

  
Säulen-Hainbuche 

 Säulen-Ulme 

Celtis australis  Südlicher Zürgelbaum  Ulme 

Ostrya carpinifolia  Hopfenbuche   Stadt-Ulme 

 Eberesche   

Quelle: Baumschule Ral
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Klimabäume 

Rund 70 % der deutschen Straßenbäume machen lediglich sechs Arten und deren Sorten aus. 
Die Vitalität dieser Arten wird zunehmend durch Krankheiten und Schädlinge sowie den Folgen 
des Klimawandels beeinträchtigt. Eine Erweiterung der Artenauswahl ist unumgänglich. 

 

 

In den Vordergrund rücken jetzt vor allem widerstandsfähige, zähe und trockenheitsverträgliche 
aber dennoch winterharte Arten. Viele von ihnen stammen aus Südost-Europa, wo heute schon 
die Klimabedingungen herrschen, wie sie für Deutschland die nächsten Jahrzehnte prognosti-
ziert werden.  

Sehr aufschlussreich ist der Blick auf die Lebensbereichkennziffern nach Kiermeier (1995). Als 

sowie Luft- und Bodentrockenheit genannt, neben ausreichender Winterhärte. Ein Drittel der 
- 

h. Gehölze von gelegentlich mäßig trockenen, sonst frischen bis feuchten Standorten. Die pH-
Wert Ansprüche reichen von sauer bis alkalisch. Dieser auf den ersten Blick überraschende 
Befund erklärt sich, wenn man bedenkt, dass die Gehölze der Hartholzauen zum Überleben 
über eine große Anpassungsfähigkeit verfügen müssen. Längst nicht immer ist der Boden frisch 
oder feucht. In sommerlichen Trockenperioden und bei Niedrigwasserstand müssen die 
Gehölze auch längere Perioden mit trockenen Böden ertragen. Diese Anpassungsfähigkeit 
kommt ihnen bei der Verwendung als Straßenbaum offenbar zu gute. Sollten in Zukunft 
vermehrt Baumgruben hergestellt werden, die gleichzeitig als Retentionsraum für 
Starkregenereignisse dienen sollen, so würden Arten aus dem Lebensbereich 2 sicher noch 
eine größere Bedeutung zukommen. 

Die aufgeführten Arten, sind aus verschiedenen Listen u. a. von verschienden Baumschulen 
entnommen, außschlaggebend war die Mehrfachnennung durch die Baumschulen.  
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Quelle: Bayrische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau, Institut für Stadtgrün und Landschaftsbau. 2019: 

 welche Arten können in Zukunft gepflanzt werden?. Veitshöchheim.  
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Stadtbäume in der Schwammstadt 

Ein herkömmlicher Stadtbaum hat wenig Platz für Wurzeln und Krone, steht auf verdichteten 
Böden, hält Streusalz im Winter stand, erträgt und filtert verschmutzte Luft und verliert Nieder-
schlagswasser, das in den Kanal abgeleitet wird.  

Eine Lösung bietet das Schwammstadt-Prinzip. Das Konzept sieht vor, dem Baum unterhalb 
der befestigten Oberfläche in miteinander verbundenen Schotterkörpern mehr Raum zu geben. 
Das Substrat unter der Oberfläche ist dabei namensgebend für das Konzept und funktioniert 
wie ein Schwamm. Splitt, vermischt mit Kompost und anderen Substanzen, bietet den Wurzeln 
genügend lockeren Untergrund, um sich darin auszubreiten. Gleichzeitig kann das Substrat in 
den kleinen Hohlräumen Wasser speichern, das dem Baum dadurch zur Verfügung steht und 
langsamer an die Umgebung und die Kanalisation abgegeben wird. Somit leistet das System 
einen Beitrag, um den Wasserabfluss bei Starkregen zu dämpfen. 

 

 
 

Quelle: Die Innovation für Stadtbäume: das Schwammstadt-Prinzip. www.klimawandelanpassung.at/newsletter/kwa-
nl42/kwa-schwammstadtprinzip 
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1

1.1 Anlass und Zielsetzung 

Die Gemeinde Bisingen plant die -

das gleichnamige Gelände im Zentrum von Bisingen. Dem entsprechend sollen die 

bereits seit einiger Zeit nicht mehr genutzten Betriebsgebäude, sowie das dazugehö-

rige Umfeld vollständig abgebrochen und das Grundstück in Teilen jeweils zu einem 

allgemeinen Wohngebiet (WA) und urbanen Gebieten (MU) entwickelt werden. 

Durch die Wiedernutzbarmachung einer ungenutzten Fläche innerhalb der Ortslage 

entspricht die Planung damit dem Grundsatz Innenentwicklung vor Außenentwicklung 

gem. § 1 Abs. 5 BauGB. 

Die vorliegende Bebauungsplanung stellt gemäß ihrer Zielsetzung einen Bebauungs-

plan der Innenentwicklung dar. Bezweckt wird die Wiedernutzbarmachung einer in-

-A

im Verfahren nach § 13a BauGB. 

Ferner sind die Regelungen zum Artenschutz des § 44 Bundesnaturschutzgesetz 

(BNatSchG) zu beachten. Diese wurden in dem artenschutzrechtlichen Fachbeitrag 

(Gfrörer Ingenieure, 2021) bearbeitet. 
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1.2 Plangebiet und örtliche Situation 

Die Gemeinde Bisingen liegt auf ca. 561 m ü. NN, am Nordrand der Schwäbischen 

Alb am Fuße des Albtraufs, zwischen dem Hohenzollern und dem Hundsrücken. An-

grenzend befinden sich die Städte und Gemeinden Hechingen, Albstadt, Balingen und 

Grosselfingen. 

Das Plangebiet befindet sich im Zentrum der Gemeinde, südlich der Bahnlinie. Es 

wird nördlich von der Bahnhofsstraße und der Schillerstraße, östlich von der Zoller-

straße und südlich von der Raichbergstraße begrenzt. 

In der Umgebung befinden sich überwiegend Wohngebäude, einzelne Geschäfte, 

Gartenanlagen und Wiesenflächen, sowie der Bahnhof Bisingen. 

Auf dem ca. 31.907 m2 großen Grundstück befinden sich ehemalige Betriebsgebäude, 

Lagerhallen, Abstellflächen und asphaltierte, sowie geschotterte Wege und Flächen. 

Vereinzelt finden sich Grünstrukturen wie Bäume, Sträucher und Hecken im Plange-

biet. Einige der Freiflächen sind aufgrund der längeren Nutzungsaufgabe durch Suk-

zessionsbestände bewachsen. 

Im Plangebiet befinden sich keine Schutzgebiete oder geschützte Landschaftsbe-

standteile (LUBW 2022). 

Abbildung 1.1: Luftbild des Plangebiets. 

 
Quelle: LUBW (2022), unmaßstäbliche Darstellung. Geltungsbereich rot umrandet 
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1.3 Vorhabenbeschreibung und Kurzdarstellung der Inhalte des Be-
bauungsplans 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst ca. 31.907 m² (vgl. Abb. 2). Das 

Plangebiet soll in Teilen jeweils als allgemeines Wohngebiet (WA) und als urbanes 

Gebiet (MU) entwickelt werden. Es soll mit einer lückenhaften Quartierswohnbebau-

ung, bzw. Clusterwohnbebauung bebaut werden. Einzelne Gebäude sollen dabei als 

Rathaus, Polizei und Post, sowie für Büros, Praxen und Dienstleistungen zur Verfü-

gung stehen. Die Gebäudeblöcke werden durch ein Wegenetz, Quartiersplätze, 

Wohnhöfe, Nachbarschaftsplätze und Innenhöfe verbunden. Entsiegelte Flächen zwi-

schen den Gebäuden werden begrünt und mit heimischen Gehölzen bepflanzt. Der 

ruhende Verkehr wird in Tiefgaragen untergebracht (vgl. Abb. 1.2 und 1.3). 

 

Umfang des Vorhabens und Bedarf an Grund und Boden 

Größe des Gebiets  31.907 m² 

Davon bestehende Versiegelung  Gebäude: 11.399 m² 

 Verkehrsflächen: 14.932 m² 

Öffentliche Grünflächen  1.381 m² 

 

Art des Vorhabens und Beschreibung der Festsetzungen 

Art der baulichen Nutzung  Wohngebiet (WA) und Urbanes Gebiet (MU) 

Maß der baulichen Nutzung (GRZ)  WA = 0,4  0,8, MU = 0,6  0,8 

Nutzung erneuerbarer Energien  Photovoltaikanlagen gem. KSG BW 

Niederschlagswasserbewirtschaftung  Derzeit in Planung 

Dachbegrünung  49 % der maximal überbaubaren Fläche des 
Urbanen Gebiets (MU), entspricht 3.460 m2 

Angaben zum Standort 

Lage  Zentrum Bisingen, nahe Bahnhof 

Erschließung  Bahnhofstraße, Schillerstraße, Zollerstraße 
und Raichbergstraße 

Eigentumsverhältnisse  Gemeinde Bisingen 
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Abbildung 1.2: Ausschnitt aus -

 
Quelle: Citiplan GmbH (2022), Abbildung dient lediglich der Orientierung 
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Abbildung 1.3 -

 
Quelle: Citiplan (2022), Plangebiet rot umrandet, Darstellung dient der Orientierung und wurde ergänzt 
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2
Im Folgenden werden die wesentlichen Umweltfaktoren (Funktionen des Naturhaus-

halts und das Landschaftsbild) im Hinblick auf das Plangebiet dargestellt. 

2.1 Vegetationsbestand 

 (Biotope) erfolgt 

anhand der Biotoptypen und Nummern der Ökokontoverordnung (ÖKVO) (vgl. Abb. 

2.1). Der Ein -Ausgleichs-

Bilanzierung beschrieben (Kap. 3.1.2). Der Vegetationsbestand wurde anhand von ak-

tuellen Luftbilddaten bestimmt (LUBW 2022). 

Das Plangebiet zeigt sich aufgrund seiner ehemaligen überwiegend industriellen Nut-

zung entsprechend vegetationsarm. Gebäude- und Verkehrsflächen dominieren das 

Plangebiet deutlich, größere Grünflächen finden sich lediglich im Norden und verein-

zelt im Süden des Plangebiets, -Biotoptypen, zwischen 

den umliegenden Wohnhäusern. Östlich und westlich innerhalb des Plangebiets fin-

den sich öffentliche Grünflächen und einzelne Bäume (vgl. Abb. 1.2 und 1.3). 
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Abbildung 2.1: Biotoptypen nach ÖKVO (Bestand)

  
Quelle: LUBW (2022), Plangebiet rot umrandet, unmaßstäbliche Darstellung, ergänzt 
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2.2 Boden 

Das Plangebiet wird geologisch aus Terrassensedimenten des Mittelgebirges gebil-

det. Es bestehen Ablagerungen vorwiegend aus Sand und Kies, die in den Tälern in 

unterschiedlichen Niveaus oberhalb der holozänen Talaue auftreten (LGRB 2022). 

r-

per im Wasserk i-

 

Für das Plangebiet selbst sind derzeit keine Bodendaten vorhanden, aufgrund der vo-

rausgegangenen Nutzung als Industriegebiet besteht für das Plangebiet eine anthro-

pogene Vorbelastung der Böden. Ein bodenkundliches Gutachten wurde bereits bean-

tragt und befindet sich derzeit in Bearbeitung. 

Schutzgut Boden in der naturschutzrechtlichen r-

s-

Böden jeweils mit der Wertstufe 1 bewertet und hier vorrangig in Anspruch genom-

Böden der Bewertungsklasse 4 berücksichtigt. 

 

Die Planung sieht den Abriss der bestehenden Versiegelung (Betriebsgebäude und 

Firmengelände), sowie eine reduzierte Neuversiegelung (Wohngebiet, Urbanes Ge-

biet, Wege und Quartiersplätze) im Plangebiet vor.  

Insgesamt sind eine Reduzierung der Versiegelung, sowie die Neuentwicklung von 

Grünflächen und Gartenanlagen, sowie die Dachbegrünung von Flachdächern (Urba-

nes Gebiet, Substratstärke von 12 cm) geplant. In den Bereichen der bestehenden 

Grünflächen entlang der Schillerstraße ist der abgetragene Oberboden nach Möglich-

keit wieder zu verwenden. Nicht überbaute Flächen der Tiefgaragen sind mit einer 

Bodenmächtigkeit von mindestens 60 cm weitgehend steinfreiem, kulturfähigem Bo-

denmaterial zu überdecken. Damit können Beeinträchtigungen vollständig vermieden 

werden: Der Eingriff in das Schutzgut Boden ist in der Eingriffs-Ausgleichs-

Bilanzierung nachvollziehbar (Kap. 3). 

Tabelle 2.1: Bewertung der Bodenfunktionen 

Bodenfunktion  Wertstufe 

Natürliche Bodenfruchtbarkeit Gering: 1 

Ausgleichskörper im Wasserkreislauf Gering: 1 

Filter und Puffer für Schadstoffe Gering: 1 

Standort für natürliche Vegetation Keine Relevanz:  

Quelle: LGRB (2023)  
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2.3 Wasser 

Das Plangebiet ist der hydrogeologischen Einheit 

zuzuordnen, die als Porengrundwasserleiter mit je nach Kleinkornanteil mittlerer bis 

mäßiger Durchlässigkeit und stark wechselnder Ergiebigkeit charakterisiert wird 

(LGRB 2022). Aufgrund der vorausgegangenen Nutzung als Industriestandort beste-

hen eine anthropogene Vorbelastung der Böden, die ihre Durchlässigkeit und damit 

die Neubildung des Grundwassers beeinträchtigt. Die Planung sieht eine Teilentsiege-

lung des Plangebietes und damit eine Verbesserung hydrologischen Verhältnisse vor. 

Wasserschutzgebiete sind im Plangebiet und der näheren Umgebung nicht vorhanden 

(LUBW 2022). 

Beeinträchtigungen sind aufgrund der anthropogenen Vorbelastung im Plangebiet be-

reits gegeben und werden im Zuge der Planung verringert. Maßnahmen, wie die Be-

schränkung der beanspruchten Fläche auf das notwendige Maß, sowie eine naturna-

her Niederschlagsableitung werten die hydrologischen Verhältnisse im Plangebiet zu-

sätzlich auf. Der Eingriff in das Schutzgut Wasser ist gemäß ÖKVO in die Eingriffs-

Ausgleichs-Bilanzierung des Bodens integriert (Kap. 3). 

2.4 Klima und Luft 

Das Bauvorhaben befindet sich innerhalb der Gemeinde Bisingen und wird von be-

stehender Bebauung umgeben. Siedlungsrelevante Kaltluftleitbahnen sind durch die 

Planung nicht betroffen. Die Planung erbringt hinsichtlich der klimatischen Verhältnis-

se durch die Erhöhung des Grünanteils und der Entsiegelung (Gehölze, Wiesen, 

Dachbegrünung) eine Verbesserung der Bestandssituation. 

2.5 Landschaftsbild und Erholung  

Das Plangebiet befindet sich innerhalb der Gemeinde Bisingen und wird von beste-

hender Bebauung umgeben. Darunter befinden sich sowohl Wohnbauflächen, als 

auch gemischte Bauflächen, sowie eine Bahnlinie und das Verkehrsnetz. Die Planung 

 in ein grünes Quartier 

mit Teilen aus Wohngebiet, urbanem Gebiet, Grünflächen und Quartiersplätzen mit 

Spielflächen umzuwandeln. Die industrielle Vornutzung soll dabei in Teilen wiederer-

kennbar bleiben, in dem einzelne Gebäudefassaden architektonisch so gebaut wer-

den, dass sie die Fassadenordnung der Industriegebäude widerspiegeln. Das Quartier 

ist im Innern weitgehend autofrei vorgesehen und bietet dadurch vielfältige Aufent-

haltsmöglichkeiten und Wegvernetzungen für Fußgänger und Radfahrer. Die entste-

henden Grünflächen sollen mit heimischen, standortgerechten und an den Klimawan-

del angepassten Bäumen bepflanzt werden. Insgesamt kommt es somit zu einer Ver-

besserung des örtlichen Landschaftsbildes und den Möglichkeiten zur Erholung. 
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3 - -
Die Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung wird auf Basis der Ökokonto-Verordnung (ÖK-

VO) erstellt. Die angewandten Rechenmodelle stellen im naturschutzrechtlichen Sinne 

 dar. Der Ausgleichsbedarf wird schutzgutbezogen einzeln auf 

Grundlage der Ökokontoverordnung (ÖKVO) i. V. m. der Arbeitshilfe zum Schutzgut 

Boden der LUBW (2012) ermittelt.  

3.1 Folgende Punkte liegen der Bilanzierung zugrunde: 

3.1.1 Bestand 

 Der Bilanzierung wird die Gesamtfläche von 31.907 m² zugrunde gelegt 

 Die Bilanzierung erfolgt für das Schutzgut Boden und das Schutzgut Pflanzen und 

Tiere (Kap. 3.1) 

 Für die Bilanzierung des Schutzgut Bodens sind keine flurstücksbezogenen Bo-

dendaten auf der Basis von ALK und ALB vorhanden, daher wird die BK 50 

(LGRB 2022) herangezogen. 

 G

 

 Der Bestand wurde anhand von aktuellen Luftbilddaten bestimmt (LUBW 2022). 

 Nach aktuellem Planungsstand wird der Bilanzierung zugrunde gelegt, dass fünf 

bestehende Bäume entlang der Parkierungsflächen im Westen des Plangebiets 

erhalten bleiben (M6, Pfb 1). Sie werden daher nachfolgend nicht bilanziert 



- -Ausgleichs-Bilanzierung S. 13

Datum: 28.02.2023  Pustal Landschaftsökologie und Planung 

3.1.2 Planung 

 - Teil (Citiplan GmbH, Vorabzug vom 

28.10.2022, Maßstab 1:500) 

 -

GmbH, Vorabzug vom 28.10.2022) 

 -

28.10.2022) 

 Entwurf - (Citiplan GmbH, Fassung vom 02.03.2022) 

 Die überbaubare Fläche des allgemeinen Wohngebiets (WA) mit der GRZ von 0,4 

darf durch Anlagen nach § 19 Abs. 4 Bau NVO bis zu einer GRZ von 0,8 über-

schritten werden, hier beträgt die maximal zulässige überbaubare Fläche insge-

samt 8.110 m² 

 Die überbaubare Fläche des Urbanen Gebietes (MU) mit der GRZ von 0,6 darf 

durch Anlagen nach § 19 Abs. 4 Bau NVO bis zu einer GRZ von 0,8 überschritten, 

hier beträgt die maximal zulässige überbaubare Fläche insgesamt 7.060 m² 

 Für die Flächenbilanz wird die Bebauung der Flächen des Wohngebiets (WA) und 

des Urbanen Gebiets (MU) jeweils mit der maximal zulässigen GRZ von 0,8 zu-

grunde gelegt 

 Für die verbleibenden prozentualen Flächenanteile des Wohngebiets und des ur-

banen Gebiets wird der Bilanzierung eine vollständige Eingrünung in Form eines 

60.6 -Biotoptyps zugrunde gelegt (3.260 m2) 

 Die Verwendung von wasserdurchlässigen Belägen für sämtliche Quartiersflächen 

im Zentrum des Plangebiets ist im Bebauungsplan festgesetzt und wird in der 

Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung als Ausgleichsmaßnahme berücksichtigt (M7, 

3.930 m2) 

 Für die Planung wird bei wasserdurchlässigen Belägen ein Abflussbeiwert von 0,5 

(z. B. bei Rasen-Gitter-Steinen mit Begrünung, Schotterrasen) angesetzt. Dies 

entspricht einer Versiegelung jeweils mit einem Anteil von 50 %. 50 % der Quar-

tiersflächen werden somit als unversiegelt bewertet. Da die Flächen nicht zu be-

grünen sind, erhält die Bodenfruchtbarkeit eine Wertigkeit von 0, weitere Boden-

faktoren werden mit Faktor 1 bewertet. Für das Schutzgut Pflanzen und Biotope 

werden die zu 50 % unversiegelten Quartiersflächen gemäß dem Biotoptyp 60.23 

Weg oder Platz mit wassergebundener Decke, Kies oder Schotter   

 Nach aktuellem Planungsstand wird der Bilanzierung zugrunde gelegt, dass neu 

angelegte Grünflächen zu 80 % auf zuvor versiegelten Flächen e-
2) angelegt werden und zuvor bestehende Grünflächen zu 20% er-

halten bleiben , 1.155 m2) 

 Für das Schutzgut Boden werden neu angelegte Grünflächen auf zuvor vollver-

siegelten Flächen mit 16 ÖP/m2 bilanziert (M2 Entsiegelung) 

 Innerhalb der Gebiete MU und WA werden gemäß Pfg 2 13 Großsträucher oder / 

und kleinbäume bis mittelgroße Bäume aus Pflanzenliste 3 gepflanzt. Sie werden 

für das Schutzgut Pflanzen und Tiere mit 10 ÖP / m2 bilanziert (M4). 
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Die Pflanzungen und Pflanzerhaltungen der Pflanzgebote Pfg1 bis Pfg 5 sind im 

Bebauungsplan festgesetzt und werden in der Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung 

als Ausgleichsmaßnahme berücksichtigt. Für die Einzelbäume der Pflanzgebote 

Pfg 1 und Pfg 3 (M3 und M5) wird der Bilanzierung ein Stammumfang von 20 cm, 

sowie ein Zuwachs von 60 cm zugrunde gelegt. Sie werden jeweils mit 8 ÖP/cm 

Stammumfang bilanziert 

 Die Dachbegrünung (M1) ist im Bebauungsplan festgesetzt (Pflanzgebot 4, Pfg 4) 

und wird in der Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung als Ausgleichsmaßnahme be-

rücksichtigt. Für die Dachbegrünung wird von der überbaubaren Fläche des Ur-

banen Gebiets (MU) des Bebauungsplans (GRZ von 0,8, 7.060 m2) 70 % als Ge-

bäude mit Gründach bewertet. Davon werden 70 % als tatsächliches Gründach 

(Anteil an Gebäudegrundfläche) bilanziert. Dies ergibt einen Anteil der begrünten 

Dachfläche an der insgesamt von Bauwerken überbauten Fläche von 49 %. Ins-

gesamt beträgt die Fläche für Dachbegrünung für die Urbanen Gebiete (MU) 

3.460 m². Die Dachbegrünung erfolgt mit einer Substratstärke von mind. 12 cm. 

Es wird nach LUBW (2012) für 10 cm Substratstärke eine Aufwertung von 2 Öko-

punkten angerechnet (Schutzgut Boden). 

 Die neu angelegte Dachbegrünung für das Schutzgut Pflanzen und Tiere wird im 

Folgenden als Biotoptyp Garten (60.60) mit 6 ÖP/m2 bilanziert 

 Der Bilanzierung wird zugrunde gelegt, dass eine Unterbauung des Plangebiets 

durch eine Tiefgarage grundsätzlich zulässig ist. Der Umfang der Tiefgarage ist im 

Bebauungsplan nicht festgesetzt, er wird daher nicht bilanziert. Nicht überbaute 

Flächen der Tiefgarage sind mit einer Bodenmächtigkeit von mindestens 60 cm 

weitgehend steinfreiem und Kulturfähigen Bodenmaterial zu überdecken  

 Grundsätzlich werden die Biotoptypen mit dem Normalwert bewertet, davon ab-

weichende Bewertungen werden erläutert. 

 

3.1.3 Planinterne Maßnahmen zur Verringerung des Eingriffs 

Zur Verringerung des Eingriffs in das Schutzgu  und das Schutzgut Pflanzen 

und Tiere  

 M1 (Pfg 4): Dachbegrünung Flachdächer und flach geneigte Dächer 

Die Flachdächer des urbanen Gebiets (MU) und weitere potenzielle Flach- oder 

flach geneigte Dächer (mit einer Neigung bis zu 7°) sind dauerhaft und flächende-

ckend mit einer Substratstärke von mindestens 12 cm zu versehen und extensiv 

zu begrünen. Ausgenommen sind Glasdächer und Dachterrassen. Der Bilanzie-

rung wurde hier eine Flächennutzbarkeit von 49 % der GRZ des Urbanen Gebiets 

(MU) zugrunde gelegt. Eine Kombination von Dachbegrünung und Anlagen zur 

Erzeugung bzw. Nutzung solarer Energie ist zulässig und wird empfohlen. Eine 

diesbezügliche Bauherreninformation findet sich im Anhang. 

 M2: Begrünung von zuvor vollversiegelten Flächen (Entsiegelung) 

Durch die Entsiegelung von Flächen werden Böden und ihre Funktionen im Na-

turhaushalt wiederhergestellt. Entsiegelungen sind bei der Planung von Kompen-

sationsmaßnahmen für beeinträchtigte Bodenfunktionen vorrangig zu berücksich-

tigen (siehe auch § 1 Abs. 3 Nr. 2 BNatSchG). 
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Vorgärten und Freiflächen (Bereiche zwischen der Gebäudeflucht und Begren-

zung der öffentlichen Verkehrsfläche) sind mit Ausnahme notwendiger Zufahrts- 

und Zugangsflächen zu mindestens 50 % dauerhaft zu begrünen, zu pflegen und 

zu erhalten. Bei der Anpflanzung sind heimische Gehölze entsprechend der 

Pflanzenlisten 1. 2 und 3 der textlichen Festsetzungen zu verwenden. Schotter-

gärten sind unzulässig (vgl. Textteil und örtliche Bauvorschriften für den Bebau-

-  

 M3 (Pfg 1): Bäume auf Plätzen und entlang von Parkierungsflächen 

An den mit Pfg 1 bezeichneten Standorten sind mittelgroße Bäume aus Pflanzen-

liste 1 als Hochstamm mit einem Stammumfang von mindestens 20  25 cm zu 

pflanzen, dauerhaft zu pflegen und zu unterhalten. Für die Bepflanzung sind 

standortgerechte, vorzugsweise gebietsheimische Laubbäume aus dem Vorkom-

mensg

allgemeinen grünordnerischen Anforderungen zu verwenden (Pflanzenlisten 1 

und 2). Die Mindestanzahl der Gehölze (13 St.) ist verbindlich, bei Abgang sind 

sie gleichwertig zu ersetzen. Die Standorte können entsprechend der Freiflächen-

planung angepasst werden. 

 M4 (Pfg 2): Wohnhöfe auf Tiefgaragen 

An den mit Pfg 2 bezeichneten Standorten in den Höfen von MU1 und WA 2 sind 

Großsträucher oder / und kleinbäume bis mittelgroße Bäume aus Pflanzenliste 3 

zu pflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen. Die 

Mindestanzahl der Gehölze (13 St.) ist verbindlich. Die Standorte können entspre-

chend der Freiflächenplanung angepasst werden. 

 M5 (Pfg 3): Einzelbäume entlang Weg 

An den mit Pfg 3 bezeichneten Standorten sind mittelgroße Bäume aus Pflanzen-

liste 1 und 2 als Hochstamm mit einem Stammumfang von mindestens 20  25 

cm zu pflanzen, dauerhaft zu pflegen und zu unterhalten. Für die Bepflanzung 

sind standortgerechte, vorzugsweise gebietsheimische Laubbäume aus dem Vor-

kommensg

den allgemeinen grünordnerischen Anforderungen zu verwenden (Pflanzenlisten 

1 und 2). Die Mindestanzahl der Gehölze (7 St.) ist verbindlich, bei Abgang sind 

sie gleichwertig zu ersetzen. Die Standorte können entsprechend der Freiflächen-

planung angepasst werden. 

 M6 (Pfb 1): Bäume entlang Parkierungsflächen 

Die in Abbildung 2.1 blau markierten Einzelbäume entlang der Parkierungsflächen 

sind zu erhalten, dauerhaft zu pflegen und bei Abgang gleichwertig zu erhalten. 

 M7: Wasserdurchlässige Beläge in Quartiersflächen 

Die im Bebauungsplan / Abbildung 1.2 gelb-weiß markierten Flächen sind mit 

wasserdurchlässigen und verdunstungsfähigen Belägen zu bebauen. 
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3.2 Ermittlung des Kompensationsbedarfs der Schutzgüter 

3.2.1 Schutzgut Boden 

Tabelle 3.1: Ermittlung Kompensationsbedarf Schutzgut Boden 

B = natürliche Bodenfruchtbarkeit W = Ausgleichskörper im Wasserkreislauf 

F = Filter und Puffer für Schadstoffe (N = Standort für natürliche Vegetation: Es wird nur Wertstufe 4 be-
trachtet, die hier nicht gegeben ist) 

Bestand 
(vgl. Abb 2.1) 

Umfang  
(m²)  

B W F Wertstufe 
vor dem 

Eingriff  
[  B, W, F] 

Öko-P./m² 

[  x 4  

Öko-P. 
gesamt 

Grünflächen 5.579 1 1 1 1 4 22.316 

Verkehrsflächen 14.932 0 0 0 0 0 0 

Gebäude 11.399 0 0 0 0 0 0 

Summe Bestand: 31.907   22.316 

Planung 
(vgl. Abb. 1.3) 

Umfang 
(m²) 

B W F Wertstufe 
nach dem 
Eingriff  
[  B, W, F] 

Öko-P./m² 

[  x 4  

Öko-P. 
gesamt 

Grünfläche  1.155 1 1 1 1 4 4.620 

Verkehrsflächen 7.985 0 0 0 0 0 0 

Quartiersflächen mit was-
serdurchlässigen Belägen 
zu 50 % versiegelt 

1.965 0 0 0 0 0 0 

Quartiersflächen mit was-
serdurchlässigen Belägen 
zu 50 % unversiegelt 

1.965 0 1 1 0,7 2,8 5.502 

Allgemeines Wohngebiet 
(WA) mit GRZ = 0,8 

8.110 0 0 0 0 0 0 

Urbanes Gebiet (MU) 
mit GRZ = 0,8, abzgl. M1 

3.600 0 0 0 0 0 0 

M1 Flächen Dachbegrünung 3.460 0,5 0,5 0,5 0,5 2 6.920 

M2 Entsiegelung 3.667 1 1 1 1 16 58.672 

Summe Planung: 31.907  77.714 

Ermittlung Kompensationsbedarf (Öko-P.) Wert vor 
dem Eingriff 

[Bestand] 

Wert nach 
dem Eingriff 

[Planung] 

Kompensations-
überschuss 
(Planung -  
Bestand) 

Plangebiet 22.316 77.714 +55.398 

Fazit:  Der ermittelte Kompensationsüberschuss für das Schutzgut Boden beträgt +55.398 Ökopunkte. 

Legende: Wertstufe = Bedeutung:    0 = keine, 1 = gering  mäßig, 2 = mittel, 3 = hoch, 4 = sehr hoch 

(Quelle: LUBW 2022) 
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3.2.2 Schutzgut Pflanzen und Tiere 

Tabelle 3.2: Ermittlung Kompensationsbedarf Schutzgut Pflanzen und Tiere  

Bestand 
(Biotoptypnr. nach ÖKVO, vgl. Abb. 2.1) 

Umfang (m²) 
St. 

Wert vor dem Eingriff 

Öko-P./m² Öko-P. gesamt 

Von Gebäuden bestandene Flächen (60.10) 11.399 1 11.399 

Verkehrsflächen (60.20) 14.932 1 14.932 

Öffentliche Grünflächen (60.50) 1.381 4 5.524 

Garten (60.60) 4.195 6 25.170 

Summe Bestand: 31.907  57.025 

Planung 
(Biotoptypnr. nach ÖKVO, vgl. Abb. 1.3) 

Umfang (m²) 
und St. 

Wert nach dem Eingriff 

Öko-P./m² 
bzw. Stk. 

Öko-P. gesamt 

M4 (Pfg 2): Gebüsch mit standortuntypischer Ar-
tenzusammensetzung (44.11) 

407 10 4.070 

M5 (Pfg 3): Einzelbäume entlang Weg (45.30) 7 St. 640 / St. 4.480 

M3 (Pfg 1): Einzelbäume auf Plätzen und entlang 
von Parkierungsflächen (45.30) 

13 St. 640 / St. 8.320 

Von Gebäuden bestandene Flächen 
(WA, GRZ = 0,8) (60.10) 

8.110 1 8.110 

Von Gebäuden bestandene Flächen 
(MU, GRZ = 0,8, abzgl. M1) (60.10) 

3.600 1 3.600 

Verkehrsflächen (60.20) 7.985 1 7.985 

Quartiersflächen mit wasserdurchlässigen 
Belägen zu 50 % versiegelt (60.22) 

1.965 1 1965 

Quartiersflächen mit wasserdurchlässigen 
Belägen zu 50 % unversiegelt (60.23) 

1.965 2 3930 

Öffentliche Grünflächen (60.50) 1.155 4 4.620 

M2 Garten (60.60) 3.260 6 19.560 

M1 Dachbegrünung (60.60) 3.460 6 20.760 

Summe Planung: 31.907  87.400 

Ermittlung Kompensationsbedarf (Öko-P.) Wert vor dem 
Eingriff 

[Bestand] 

Wert nach 
dem Eingriff 

[Planung] 

Kompensati-
onsbedarf  
(Planung   
Bestand) 

[- = Defizit] 

Plangebiet 57.025 87.400 +30.375 

Fazit:  Der ermittelte Kompensationsüberschuss für das Schutzgut Pflanzen und Tiere beträgt 
 +30.375 Ökopunkte. 

Legende: Wertstufe = Bedeutung:    1  4 = keine  sehr gering, 5  8 = gering  mäßig, 9  16 = mittel, 17  32 = 
hoch, 33  64 = sehr hoch 
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3.3 Fazit 

Durch die Maßnahme wird ein Kompensationsüberschuss für das Schutzgut Pflanzen 

und Tiere und das Schutzgut Boden erzielt. 

Tabelle 3.3: Kompensationsüberschuss gesamt 

Kompensationsüberschuss Schutzgut Boden +55.398 Ökopunkte 

Kompensationsüberschuss Schutzgut Pflanzen und 

Tiere 

+30.375 Ökopunkte 

Summe Kompensationsüberschuss +85.773 Ökopunkte 

 

Im Ergebnis wird aus baurechtlicher und naturschutzrechtlicher Sicht für die Schutz-

güter Boden, sowie Pflanzen und Tiere ein vollständiger Ausgleich erreicht. Der bau-

rechtliche Überschuss wird in das kommunale Ökokonto der Gemeinde Bisingen 

überführt und steht somit für zukünftige Bau- oder Bebauungsplanvorhaben als Aus-

gleich zur Verfügung. 
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Die Gemeinde Bisingen -

das gleichnamige Gelände im Zentrum von Bisingen. Dem entsprechend sollen die 

bereits seit einiger Zeit nicht mehr genutzten Betriebsgebäude, sowie das dazugehö-

rige Umfeld vollständig abgebrochen und das Grundstück in Teilen jeweils zu einem 

allgemeinen Wohngebiet (WA) und urbanen Gebieten (MU) entwickelt werden. 

Durch die Wiedernutzbarmachung einer ungenutzten Fläche innerhalb der Ortslage 

entspricht die Planung damit dem Grundsatz Innenentwicklung vor Außenentwicklung 

gem. § 1 Abs. 5 BauGB. 

Die vorliegende Bebauungsplanung stellt gemäß ihrer Zielsetzung einen Bebauungs-

plan der Innenentwicklung dar. Bezweckt wird die Wiedernutzbarmachung, einer in-

nerörtlichen Fläche. Die Aufstellung des -

im Verfahren nach § 13 a BauGB 

Durch die planinterne Maßnahme zur Verringerung des Eingriffes und dem Rückbau 

der bestehenden Versiegelung entsteht ein Kompensationsüberschuss für das 

+55.398 Ökopunkten und das Schutzgut 

von +30.375 Ökopunkte. Insgesamt ergibt sich somit ein Kompensationsüberschuss 

von +85.773 Ökopunkten. Damit wird aus baurechtlicher und naturschutzrechtlicher 

Sicht für das Schutzgut Boden  und das Schutzgut Pflanzen und Tiere  ein 

vollständiger Ausgleich erreicht. Der baurechtliche Überschuss wird in das kommuna-

le Ökokonto der Gemeinde Bisingen überführt und steht somit für zukünftige Bau- o-

der Bebauungsplanvorhaben als Ausgleich zur Verfügung. 
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Gesetze, Rechtsverordnungen 

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt 

geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 04.01.2023 (BGBl. I Nr. 6)  

Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) vom 12.07.1999 (BGBl. I S. 1554), zuletzt 

geändert durch Artikel 126 der Verordnung vom 19.06.2020 (BGBI. I S. 1328) 

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz  BNatSchG) vom 29.07.2009 

(BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20.07.2022 (BGBI. I S. 

1362) 

Richtlinie des Rates vom 30.11.2009 über die Erhaltung der wild lebenden Vogelarten (2009/147/EG) 

Vogelschutz-Richtlinie 

Verordnung des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr über die Anerkennung und Anrech-

nung vorzeitig durchgeführter Maßnahmen zur Kompensation von Eingriffsfolgen (Ökokonto-

Verordnung  ÖKVO) vom 19.12.2010 (GBl. vom 28.12.2010) 
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Dto. (2018): Arten. Biotope. Landschaft. Schlüssel zum Erfassen, Beschreiben, Bewerten. Karlsruhe  

Dto. (2022): LUBW-Homepage, Kartendienst online, Abruf Daten und Schutzgebiete für das Plangebiet 

am 20.12.2022, Geobasisdaten © Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-

Württemberg, www.lgl-bw.de, Az.: 2851.9-1/19 

RP F (Regierungspräsidium Freiburg, Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (Hrsg.) (2022a): 

LGRB-Kartenviewer  Layer GK50: Geologische Einheiten (Flächen), https://maps.lgrb-bw.de/ 

[abgerufen am 20.12.2022] 

RP F (Regierungspräsidium Freiburg, Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (Hrsg.) (2022b): 
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rufen am 20.12.2022] 

- gem Textteil 

und Begründung 

-  


































































		2023-10-06T06:36:40+0000
	Derya Cicek




